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0.4 Glossar 

 
AEGL-1 

AEGL-1 ist die luftgetragene Stoff-Konzentration (ausgedrückt in ppm oder mg/m3), 
bei deren Überschreiten die allgemeine Bevölkerung ein spürbares Unwohlsein 
erleiden kann. Luftgetragene Stoff-Konzentrationen unterhalb des AEGL-1-Wertes 
bedeuten Expositionshöhen, die leichte Geruchs-, Geschmacks- oder andere 
sensorische Reizungen hervorrufen können. 

AEGL-2 
AEGL-2 ist die luftgetragene Stoff-Konzentration (ausgedrückt in ppm oder mg/m3), 
bei deren Überschreiten die allgemeine Bevölkerung irreversible oder andere 
schwerwiegende, lang andauernde Gesundheitseffekte erleiden kann oder bei 
denen die Fähigkeit zur Flucht beeinträchtigt sein kann. Luftgetragene Stoff-
Konzentrationen unterhalb des AEGL-2- aber oberhalb des AEGL-1-Wertes 
bedeuten Expositionshöhen, die spürbares Unwohlsein hervorrufen können.  

AEGL-3 
AEGL-3 ist die luftgetragene Stoff-Konzentration (ausgedrückt in ppm oder mg/m3) 
ab der die allgemeine Bevölkerung, inklusive empfindlicher aber exklusive 
hyperempfindlicher Individuen, lebensbedrohende Schädigungen oder Tod erleiden 
können. Luftgetragene Stoff-Konzentrationen unterhalb des AEGL-3-Wertes aber 
oberhalb des AEGL-2-Wertes repräsentieren Expositionsschwellen, die irreversible 
oder andere schwerwiegende langdauernde Schädigungen oder eingeschränkte 
Fluchtmöglichkeiten hervorrufen können. 

Alarmplan 
Handlungsanweisung für den Zeitraum unmittelbar nach Erkennen einer Störung. Er 
soll in einfacher, übersichtlicher und eindeutiger Weise die 
Alarmierungsmaßnahmen (Personen, Behörden, Öffentlichkeit) sowie die 
Alarmierungsmittel aufzeigen. 

Anlage, verfahrenstechnische 
Die verfahrenstechnische Anlage „besteht aus der Gesamtheit aller notwendigen 
sowie in Reserve stehenden Einrichtungen und Bauten für die Durchführung eines 
Verfahrens“ (DIN 28 004 Teil1, Ausgabe Mai 1988). 
Sinngleich werden hierfür auch die Bezeichnungen „Betriebseinheit“ oder 
„Syntheselinie“ (in der chemischen Industrie) verwendet. 
Nach § 3, Abs. 5 BImSchG sind Anlagen: 
1. Betriebsstätten und sonstige ortsfeste Einrichtungen, 
2. Maschinen, Geräte und sonstige ortsveränderliche technische Einrichtungen 
sowie Fahrzeuge, soweit sie nicht der Vorschrift des § 38 unterliegen, und 
3. Grundstücke, auf denen Stoffe gelagert oder abgelagert oder Arbeiten 
durchgeführt werden, die Emissionen verursachen können, ausgenommen 
öffentliche Verkehrswege. 

Betrieb, Störung des bestimmungsgemäßen 
Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs im Sinne der Störfall-Verordnung ist 
jede sicherheitsrelevante Abweichung vom bestimmungsgemäßen Betrieb. 
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Betriebsbereich 
Ein Betriebsbereich ist der gesamte unter der Aufsicht eines Betreibers stehende 
Bereich, in dem gefährliche Stoffe im Sinne des Artikels 3 Nr. 4 der europäischen 
Richtlinie 96/82/EG (Seveso II-Richtlinie) vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung 
der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen in einer oder mehreren 
Anlagen einschließlich gemeinsamer oder verbundener Infrastrukturen und 
Tätigkeiten einschließlich Lagerung im Sinne des Artikels 3 Nr. 8 der Richtlinie in 
den in Artikel 2 der Richtlinie bezeichneten Mengen tatsächlich vorhanden oder 
vorgesehen sind oder vorhanden sein werden, soweit davon auszugehen ist, dass 
die genannten gefährlichen Stoffe bei einem außer Kontrolle geratenen industriellen 
chemischen Verfahren anfallen. 

Betriebsrichtung 
Richtung, in die der Anflug bzw. Abflug erfolgt 

Betroffenheit / Letalität 
Bei der Modellierung wird per Definition eine Letalität (Todeswahrscheinlichkeit) von 
100% innerhalb des sogenannten Unfallfolgengebietes unterstellt. Hierdurch wird 
eine sogenannte partielle Sterblichkeit innerhalb des Unfallfolgenmodells 
ausgeschlossen. 
Hingegen werden zur Bestimmung der Letalität bei Sekundärereignissen mit 
gefährlichen Stoffen abgestufte Betroffenheitsbereiche modelliert oder Probit-
Analysen durchgeführt. 

BLEVE 
Ein BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) erfolgt nach der 
schlagartigen Freisetzung einer großen Menge an druckverflüssigtem Gas oder 
überhitzter Flüssigkeit nach dem Bersten eines Behälters (aufgrund einer Unter- 
oder Befeuerung des Behälters) und ggf. anschließender Entzündung des 
freigesetzten Inhalts.  

Boil over 
Erscheinung, die bei brennenden Mineralöltanks in Abhängigkeit von der 
Mineralölart (z. B. Rohöl, mittelschweres oder schweres Heizöl) auftreten kann: 
Große Mengen aufschäumenden, brennenden Öls werden heftig und plötzlich aus 
dem brennenden Tank ausgeworfen, es kommt zu Flammenverlängerungen und 
Feuerbällen.  
Ursache ist die schlagartige Verdampfung einer Wasserphase am Tankboden, wenn 
die in bestimmten Ölsorten beim Abbrand durch das Öl wandernde Hitzewelle bzw. 
Wärmezone den Tankboden erreicht. Eine solche Hitzewelle kann sich nur in 
Brennstoffen mit einem weiten Siedebereich bilden, die spezifisch schwerere und 
durch Wärmeeinwirkung nicht so leicht vergasende Bestandteile enthalten. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist das zentrale Gesetz zur 
Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung. Ziel und Zweck ist der Schutz von Menschen, 
Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Schutz 
von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Immissionen). Vorbeugend sollen die Entstehung derartiger Einwirkungen 
vermieden werden. 
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Dosis 
Gibt die verabreichte oder aufgenommene Menge einer Substanz an. 
Häufig wird die Dosis auf das Körpergewicht bezogen. 
Die Dosis ist abhängig von den Stoffeigenschaften (Dispersität, Löslichkeit u. a.) 
und dem Ort des Kontakts (Atemwege, Haut u. a.). Die Immission selbst erzeugt 
keine Wirkung. Eine Wirkung setzt Exposition und Schadstoffaufnahme voraus. 

Dosisrate 
Die in einem bestimmten Zeitraum aufgenommene Dosis. 

Einzelrisiko 
Das Einzelrisiko gibt Auskunft darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Mensch, 
der sich fortwährend an einem bestimmten Ort im Untersuchungsraum aufhält, an 
den Folgen eines Flugzeugunfalls zu Tode kommt. 

ERPG-1 
Die maximale luftgetragene Konzentration, bei der davon ausgegangen wird, dass 
unterhalb dieses Wertes beinahe sämtliche Personen bis zu einer Stunde lang 
exponiert werden könnten, ohne dass sie unter mehr als leichten, vorübergehenden 
nachteiligen gesundheitlichen Auswirkungen leiden bzw. ohne dass sie einen 
eindeutig definierten unangenehmen Geruch wahrnehmen. 

ERPG-2 
Die maximale luftgetragene Konzentration, bei der davon ausgegangen wird, dass 
unterhalb dieses Wertes beinahe sämtliche Personen bis zu einer Stunde lang 
exponiert werden könnten, ohne dass sie unter irreversiblen oder sonstigen 
schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen oder Symptomen leiden bzw. 
solche entwickeln, die die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen könnten, 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 

ERPG-3 
Die maximale luftgetragene Konzentration, bei der davon ausgegangen wird, dass 
unterhalb dieses Wertes beinahe sämtliche Personen bis zu einer Stunde lang 
exponiert werden könnten, ohne dass sie unter lebensbedrohenden 
gesundheitlichen Auswirkungen leiden bzw. solche entwickeln. 

Explosion 
 Schlagartig verlaufende exotherme Reaktion, bei welcher die wärmebedingte 

Ausdehnung der am Vorgang beteiligten Gase eine merk- und messbare 
Drucksteigerung ergibt. Entsprechend der Heftigkeit der Fortpflanzungs-
geschwindigkeit der Flammenfront unterscheidet man Explosionen in Verpuffung, 
Deflagration und Detonation. 

explosionsgefährdete Bereiche 
 Unter explosionsgefährdeten Bereichen versteht man die Bereiche, in denen 

aufgrund der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre auftreten kann. Nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
explosionsfähiger Atmosphäre durch Gas-Luft-Gemische werden diese Bereiche in 
Zonen (Zone 0, 1 und 2) eingeteilt.  
Die Einteilung in Zonen dient als Grundlage für die Beurteilung des Umfangs von 
Schutzmaßnahmen. Die explosionsgefährdeten Bereiche können dauernd oder 
zeitweise vorhanden sein. 

Exposition 
 Die Exposition bezeichnet das Ausgesetztsein des Menschen oder anderer Objekte 

gegenüber einem potentiellen Einwirkungsfaktor, z.B. Inhalation von Schadstoffen. 
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Flüssigkeiten, entzündliche  
 Entzündliche Flüssigkeiten im Sinne der EG-Stoffrichtlinie 67/548/EWG sind flüssige 

Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt von mindestens 21 °C und 
höchstens 55 °C haben. 

Gefahr, ernste 
 Eine Gefahr, bei der 

a) das Leben von Menschen bedroht wird oder schwerwiegende 
Gesundheitsbeeinträchtigungen von Menschen zu befürchten sind, 
b) die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen beeinträchtigt werden kann 
oder 
c) die Umwelt, insbesondere Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- oder sonstige Sachgüter geschädigt werden können, falls 
durch eine Veränderung ihres Bestandes oder ihrer Nutzbarkeit das Gemeinwohl 
beeinträchtigt würde. 

Gefahrenabwehrplan 
 Der Gefahrenabwehrplan eines Unternehmens gliedert sich in einen 

organisatorischen Teil mit Sicherheits- und Verhaltensanweisungen für den 
Gefahrenfall, einen technisch-informatorischen Teil mit einer Kurzbeschreibung des 
Betriebes, den Gefahrenträgern der Sicherheitseinrichtungen sowie notwendiger 
Anlagen (Gebäude-/Infrastrukturpläne, Lagerlisten etc.) für den Gefahrenfall. 

Gruppenrisiko, kumuliertes 
Das Gruppenrisiko gibt die Frequenz F (Wahrscheinlichkeit pro Jahr) an, nach der 
eine Gruppe von N Personen gleichzeitig aufgrund eines Ereignisses, z.B. ein 
Störfall nach StörfallV, stirbt. Das Gruppenrisiko und damit die Gesamtheit aller 
möglichen Betroffenen bezieht sich auf den gesamten Untersuchungsraum. Die 
Siedlungsdichte spielt bei dieser Größe eine wichtige Rolle. Hält sich in dem 
betrachteten Gebiet niemand auf, ist das dortige Gruppenrisiko per Definition Null. 
Das Gruppenrisiko hängt somit von den Ausdehnungen des Unfallfolgengebietes, 
der Anzahl der sich innerhalb dieses Gebietes aufhaltenden Personen und der 
Wahrscheinlichkeit ab, dass eine Person an den Folgen eines Primär- oder 
Sekundärereignisses stirbt. 
Das kumulierte Gruppenrisiko stellt eine Zusammenfassung aller Gruppenrisiken 
dar, die von den denkbaren Störfall- und Schadensszenarien in einem Betrieb, einer 
Anlage oder einem Betriebsbereich ausgehen können. Die Darstellung des 
kumulierten Gruppenrisikos erfolgt in einem FN-Diagramm. 

Inversion 
Eine Luftschicht, in der die Temperatur mit der Höhe zunimmt statt abnimmt. Mit der 
Temperaturumkehr ist auch eine Feuchteabnahme verbunden. Im Winter meist 
Ursache für die Bildung von Nebel oder Hochnebel. An der Inversion werden 
Vertikalbewegungen gebremst, so dass der Austausch der Luft der unteren 
Schichten mit der Höhenluft verhindert wird. Sie entsteht dadurch, dass die 
Temperatur in einer mehr oder weniger dicken Schicht infolge absteigender 
Luftbewegung und dynamischer Erwärmung zunimmt, meist in Hochdruckgebieten. 
Da die Inversion als Sperrschicht wirkt, sammeln sich unter ihr Staub- und 
Dunstteilchen, aber auch Abgase.  

Ist-Situation 
Flugbetriebliches Verkehrsszenario für den Flughafen Frankfurt basierend auf den 
Verkehrszahlen des Jahres 2000 mit 458.731 Bewegungen im Jahr 
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Kohlenwasserstoffe (KW) 
 Chemische Verbindungen des Kohlenstoffs mit Wasserstoff. Man unterscheidet 

kettenförmige bzw. aliphatische (z. B. Methan, Ethan, Propan, Butan) und 
ringförmige bzw. zyklische Verbindungen (z. B. Benzol, Phenol). Zu den 
gefährlichen Stoffen im Sinne des Gewässerschutzes zählen insbesondere die 
zyklischen und polyzyklischen aromatischen (z. B. Naphthalin, Benzo[a]pyren) 
sowie die chlorierten und polychlorierten Kohlenwasserstoffe (z. B. PCB, HCH). 

Letale Dosis (LD) 
 Die Letale Dosis (LD) bezeichnet die für Mensch oder Tier innerhalb eines 

bestimmten Zeitraumes tödliche Dosis (aufgenommene Gesamtmenge) eines 
Stoffes. LD50 gibt bei Tierversuchen die mittlere tödliche Dosis an, bei der 50 % der 
Versuchstiere durch den betreffenden Stoff getötet werden. Um eine 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu sichern, sind neben der Zeitdauer auch die Art 
der Applikation (oral, dermal, intravenös usw.) sowie Tierart und –geschlecht 
anzugeben. LD100 kennzeichnet die absolut tödliche Dosis. Die LD wird ermittelt in 
Biotests mit den jeweiligen Einzelsubstanzen, wobei aus der Bestimmung der 
toxischen Wirkung auch Richt- oder Grenzwerte für die jeweiligen Stoffe abgeleitet 
werden können. 

Letale Konzentration (LC) 
 Die Letale Konzentration (LC) bezeichnet die für Mensch oder Tier tödliche 

Konzentration eines Stoffes in der Luft bzw. im Wasser. LC50 gibt im Tierversuch (z. 
B. Fischtest) die mittlere tödliche Konzentration (50% der Versuchstiere werden 
innerhalb der Versuchszeit durch den betreffenden Stoff getötet), LC100 die 
absolute tödliche Konzentration an. Bei der Toxizitätsbestimmung von Schadstoffen 
gegenüber aquatischen Lebewesen erfolgt die Angabe der mittleren letalen Dosis 
nur als LC50-Wert, da zwischen oraler und inhalativer Aufnahme nicht 
unterschieden werden kann (Angabe in mg/kg Körpergewicht). 

Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (MAK-Wert) 
 Der MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) ist die höchstzulässige 

Konzentration eines Arbeitsstoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der Luft am 
Arbeitsplatz, die nach dem gegenwärtigen Stand der Kenntnis auch bei wiederholter 
und langfristiger, in der Regel täglich achtstündiger Exposition, jedoch bei 
Einhaltung einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden (bei 
Vierschichtbetrieben 42 Stunden je Woche im Durchschnitt von vier 
aufeinanderfolgenden Wochen) im allgemeinen die Gesundheit der Beschäftigten 
nicht beeinträchtigt und diese nicht unangemessen belästigt. 

 In der Regel wird der MAK-Wert als Durchschnittswert über Zeiträume bis zu einem 
Arbeitstag oder einer Arbeitsschicht integriert. 

 Die aktuellen MAK-Werte, Änderungen und Neuaufnahmen werden jährlich von der 
Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe 
herausgegeben und u. a. in der TRGS 900 veröffentlicht. 

Planungsfall 
Flugbetriebliches Verkehrsszenario für den Flughafen Frankfurt im Jahre 2015 mit 
der Annahme der Abwicklung von 657.000 Bewegungen im Jahr und des 
Vorhandenseins einer zusätzlichen Landebahn nordwestlich des bestehenden 
Flughafengeländes 
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Primärereignis 
Ereignis, das durch eine Störung des Flugbetriebs am Flughafen Frankfurt 
ausgelöst wird und zu negativen Folgeereignissen (Sekundärereignissen) in einem 
Betriebsbereich oder einer störfallrelevanten Anlage führt. 

Probit-Modell 
(Probit - probability unit), statistische Transformationsmethode, die auf der 
Gaußschen Normalverteilung beruht und die Wahrscheinlichkeit der Wirkung 
(response) einer normalverteilten Variable Y (Probit-Variable) ausdrückt.  
In der Toxikologie und Pharmakologie ist die Probit-Variable abhängig von der Dosis 
D und gehorcht nachfolgender Regressionsgleichung: )ln(21 DkkY += . 

Risikoanalyse 
Kombination aus Bestimmung der Grenzen eines technischen Systems (z.B. 
Maschine), Identifizierung der Gefährdungen und Risikoeinschätzung. 

Risikobeurteilung 
Der gesamte Vorgang von Risikoanalyse und Risikobewertung. 

Risikobewertung 
 Im weiteren Sinne: Wertung der technischen Projekten, technischen Abläufen oder 

Umweltauswirkungen zugeordneten bzw. bei diesen subjektiv vermuteten Risiken 
aus der Sicht von Individuen, Gruppen oder der Allgemeinheit. 

 Die Risikobewertung ist u. a. abhängig von psychologischen Faktoren und 
individuellen Einstellungen (Wertvorstellungen, Risikobewusstsein, Sachkenntnis, 
Lebenserfahrung). Die Risikobewertung entscheidet auch über das Maß der 
Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz von technischen Anlagen, Projekten oder 
Maßnahmen. 

 Im engeren Sinne: Beurteilung aufgrund des geltenden Rechts, ob es sich im 
einzelnen Fall um ein rechtlich relevantes Risiko, also um eine Gefahr, handelt. 

R-Sätze 
 Die R-Sätze sind „Standardaufschriften zur Angabe besonderer Risiken aufgrund 

von Gefahren beim Umgang mit dem Stoff“, so die gesetzliche Definition (Art. 23 
Abs. 2 Buchstabe d der Stoffrichtlinie RL 67/548/EWG). 

 Es gibt in Anhang III der Stoffrichtlinie 68 R-Sätze, dazu eine Reihe von 
Kombinationen, die das gleichzeitige Bestehen mehrerer Gefährdungen 
beschreiben. 

Schadensereignis 
Ereignis, das eine Folge eines Sekundärereignisses / mehrerer Sekundärereignisse 
ist und (ausschließlich) mit Personenschaden verbunden ist. Umwelt- und 
Sachschäden werden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht 
berücksichtigt und fallen somit nicht unter die Begriffsbestimmung. 

Sekundärereignis 
Ereignis, das durch ein Primärereignis ausgelöst wird und mit einer Freisetzung, 
einem Brand und/oder einer Explosion der im Betriebsbereich bzw. in der Anlage 
vorhandenen gefährlichen Stoffe verbunden ist. 
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Stoffe, gefährliche 
Stoffe, Gemische oder Zubereitungen, die in Anhang I und Anhang VII der StörfallV 
aufgeführt sind oder die dort festgelegten Kriterien erfüllen und die als Rohstoff, 
Endprodukt, Nebenprodukt, Rückstand oder Zwischenprodukt vorhanden sind, 
einschließlich derjenigen, bei denen vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass 
sie bei einer Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs anfallen 

Störfall 
Ein Ereignis, wie z. B. eine Emission, ein Brand oder eine Explosion größeren 
Ausmaßes, das sich aus einer Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs in 
einem unter diese Verordnung fallenden Betriebsbereich oder in einer unter diese 
Verordnung fallenden Anlage ergibt, das unmittelbar oder später innerhalb oder 
außerhalb des Betriebsbereichs oder der Anlage zu einer ernsten Gefahr oder zu 
Sachschäden nach Anhang VI Teil 1 Ziffer I Nr. 4 StörfallV führt und bei dem ein 
oder mehrere gefährliche Stoffe beteiligt sind. 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 
 Diese Verordnung gilt für alle Betriebsbereiche bzw. für nach dem BImSchG 

genehmigungsbedürftigen Anlagen, die nicht Betriebsbereich oder Teil eines 
Betriebsbereichs sind, in denen mit gefährlichen Stoffen umgegangen und eine 
bestimmte Mengenschwelle erreicht oder überschritten wird.  

 Die Stoffe sind in den Anhängen I und VII der Störfall-Verordnung aufgeführt. 
Unfallfolgenradius 

Radius, innerhalb dessen alle Menschen als Folge eines flugbetrieblichen 
Primärereignisses sterben. Der Unfallfolgenradius ist in erster Linie abhängig vom 
Flugzeuggewicht und von der Landschaftsform (Wald/Wasser, bebautes / 
unbebautes Gebiet) 

Untersuchungsraum 
Der Untersuchungsraum für den vorliegenden Bericht umfasst einen Bereich von 
40 km x 40 km zentriert um den Flughafenbezugspunkt 1 des Flughafens Frankfurt 
Main. 

Verkehrsszenarien 
Der vorliegende Bericht untersucht zwei verschiedene Szenarien, die wie folgt 
charakterisiert werden können: 
- das Referenzszenario „Istfall 2000“ sowie 
- die Ausbauvariante „Planungsfall 2015“ (Landebahn Nordwest) des Flughafens. 

Wirkungsschwelle (toxikologische) 
 In der Toxikologie (Lehre von den Giften und Vergiftungen) bezeichnet die 

Wirkungsschwelle die Konzentration, Dosis oder Dosisrate, bei der eine bestimmte 
Wirkung eintritt. Die Wirkungsschwelle bzw. der Schwellenwert (im toxikologischen 
Sinne) einer Wirkung hängt somit davon ab, wie der Begriff der Wirkung verstanden 
wird. 

 Wirkungsschwellen lassen sich experimentell beobachten oder theoretisch 
begründen. Stoffwechselvorgänge, die die Aufnahme, die Verteilung, den Abbau 
und die Ausscheidung eines Stoffes bestimmen, sind für die Wirkungsschwelle 
ebenso entscheidend wie z. B. zelluläre Regenerations- und 
Reparaturmechanismen. 
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1 Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

Im Ergebnis des Raumordnungsverfahrens zum Ausbau des Flughafens Frankfurt 
Main hat das Regierungspräsidium Darmstadt in der Landesplanerischen 
Beurteilung [44] gefordert, dass hinsichtlich der Anlagen der Firmen Ticona und 
InfraServ in Kelsterbach eine vertiefte Untersuchung des Flugverkehrs als externe 
Gefahrenquelle durchzuführen ist. Die Untersuchung soll sich mit den Fragen 
beschäftigen: 
 
− welche Störfälle durch den Flugverkehr in den Anlagen ausgelöst werden 

können, 
− unter welchen Voraussetzungen die Gefahren eintreten können, 
− welche Auswirkungen diese Störfälle hätten und 
− welche Maßnahmen zur Verhinderung dieser Störfälle oder zur Begrenzung 

ihrer Auswirkungen getroffen werden können und wie sich diese Verhinderungs- 
und Auswirkungsbegrenzungsmaßnahmen auswirken würden. 

 
Diese Untersuchung ist weitgehend abgeschlossen. Das diesbezügliche Gutachten 
der RWTÜV Systems GmbH liegt im Entwurf vor (Stand: 24.03.2003). 
 
In dem vorliegenden Gutachten hingegen soll grundsätzlich das (Chemie-)Risiko 
beurteilt werden, das aus dem möglichen Einfluss des Flugbetriebs am Flughafen 
Frankfurt auf alle störfallrelevanten Betriebsbereiche bzw. Anlagen im Umfeld des 
Flughafens resultiert. Insbesondere soll hierbei die Ist-Situation mit dem 
Planungsfall (Neubau der Landebahn Nordwest) verglichen werden und in diesem 
Zusammenhang beurteilt werden, inwieweit sich das Gesamtrisiko durch 
hypothetische Störfälle infolge flugbetrieblicher Auswirkungen (z.B. Flugzeug-
absturz) ändert.  
 
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, das Risiko von Sekundärereignissen in 
den störfallrelevanten Betriebsbereichen bzw. Anlagen, die durch flugbetriebliche 
Primärereignisse ausgelöst werden könnten und mit einer Freisetzung, einem 
Brand und/oder einer Explosion der im Betriebsbereich bzw. in den Anlagen 
vorhandenen gefährlichen Stoffe verbunden sind, zu beurteilen. 
 
 

1.1.1 Angaben zu den Sachverständigen 

An der Untersuchung und Gutachtenerstellung waren die nachfolgenden 
Sachverständigen des TÜV Hessen, Bereich USM beteiligt: 
 

Name: Block, Reiner Ninov, Emil Salge, Hans Jürgen 

Qualifikation: Dipl.-Ing. (Chemie) Dipl.-Ing. 
(Maschinenbau) 

Dipl.-Ing. (Chemie) 
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Die Untersuchung wurde von Herrn Ninov geleitet. 
 
Herr Block und Herr Ninov wurden durch das Hessische Ministerium für Umwelt, 
Energie, Jugend, Familie und Gesundheit als Sachverständige nach 
§29a BImSchG auf dem Gebiet des Landes Hessen bekannt gegeben.  
 
Die Bekanntgabe erstreckt sich auf alle im Rahmen des §29a BImSchG 
anfallenden sicherheitstechnischen Prüfungen und Prüfungen von sicherheits-
technischen Unterlagen für folgende Anlagen nach den Nummern des Anhangs der 
4. BImSchV 
 

 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 

Hr. 
Block 

1.9 - 
1.16 

2.8 - 
2.15 

3.4 - 
3.9 

4.1 - 
4.10 

5.1 - 
5.11 

- 7.1 - 
7.33 

- 9.1 - 
9.36 

10.19, 
10.22, 
10.25 

Hr. 
Ninov 

1.2 - 3.3 4.1, 4.4 - 
4.5, 4.8 - 
4.10 

5.1 - - 8.1 9.1 -
9.9, 
9.12-
9.35 

10.25 

 
in den nachfolgend aufgeführten persönlich vertretenen Fachgebieten: 
 

2. Errichtung von Anlagen oder Anlagenteilen Hr. Block1 
Hr. Ninov1 

3. Verfahrenstechnische Prozessführung und Beherrschung von 
Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs 

Hr. Block 
Hr. Ninov 

4. Qualitätssicherung und Instandhaltung von Anlagen Hr. Block 
5. Bautechnische Auslegungsbeanspruchungen einschließlich 

der Auslegungskriterien und Lastannahmen nach 
einschlägigen technischen Regelwerken; Flucht- und 
Rettungswege 

Hr. Block2 
Hr. Ninov2 

6. Werkstoffe Hr. Ninov3 
7. Betriebsmittelversorgung Hr. Block 

Hr. Ninov 
8. Energieversorgung Hr. Block  

Hr. Ninov 
10. Mess-, Steuer- und Regeltechnik (insbesondere solche mit 

Sicherheitsfunktion), Prozessleittechnik 
Hr. Ninov 

11. Systemanalytische Sicherheitsbetrachtungen Hr. Block 
Hr. Ninov 

12. Chemische, physikalische, human- und ökotoxikologische 
Eigenschaften von Stoffen und Zubereitungen 

Hr. Block4 

                                                1
  Bekanntgabe beschränkt auf die Prüfung der Anlagenkonformität auf Basis der Anlagendokumentation 2
  Bekanntgabe beschränkt auf das Teilgebiet: Flucht- und Rettungswege 3
  Bekanntgabe beschränkt auf das Teilgebiet: Beurteilung von Werkstoffen 4
  Bekanntgabe beschränkt auf das Teilgebiet: Bewertung chemischer, physikalischer und reaktionstechnischer 
Eigenschaften von Stoffen und Zubereitungen 
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13. Auswirkungen von Betriebsstörungen und Störfällen, 
Ermittlung (Berechnung) und Bewertung 

Hr. Block 
Hr. Ninov 

14. Betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne Hr. Block 
15. Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, 

Löschwasserrückhaltung 
Hr. Block 

16. Schutz gegen Explosionen innerhalb der Anlage und gegen 
solche, die von außen auf die Anlage einwirken können 

Hr. Ninov 

17. Betriebsorganisation Hr. Block 
 
 
Weiterhin ist Herr Block Umweltgutachter nach dem Umwelt-Audit-Gesetz. 
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2 Vorgehensweise, Methodik und 
Beurteilungsgrundlagen 

2.1 Vorgehensweise 

Ziel der Untersuchung ist es, die Veränderung der Risikosituation im 
Untersuchungsraum (ein Bereich von 40 km x 40 km zentriert um den 
Flughafenbezugspunkt 1 des Flughafens Frankfurt Main) durch die geplante 
Landebahn Nordwest im Hinblick auf Gefahren durch störfallrelevante Anlagen und 
Betriebsbereiche nachvollziehbar und objektivierbar zu beurteilen. 
 
Eine hierzu erforderliche Risikobeurteilung umfasst folgende grundlegende Schritte 
(siehe u.a. [43], DIN EN 1050 [17]): 
 

a) Gefahrenidentifizierung:  
Systematische Ermittlung aller Gefahren / Gefahrenquellen, die mit den 
technischen Systemen (Produkten, Anlagen) in Zusammenhang stehen.  

b) Risikoabschätzung:  
Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, mit der erkannte Gefahren / 
Gefahrenquellen auftreten, und der Schweregrade des möglichen Schadens 
durch die in Betracht gezogenen Gefahren / Gefahrenquellen. 

c) Risikobewertung: Vergleich des abgeschätzten Risikos mit Kriterien, um zu 
entscheiden, ob das Risiko vertretbar ist oder ob die Anlagen- oder 
Produktkonzeption geändert werden muss, um das Risiko zu verringern. 

d) Analyse der Möglichkeiten zur Risikominderung. 
 
Die Durchführung einer systematischen Gefahrenidentifizierung ist nicht Gegen-
stand der vorliegenden Untersuchung, vielmehr ist durch die Aufgabenstellung 
bereits der Fokus auf flugbetriebliche Gefahren für störfallrelevante 
Betriebsbereiche und Anlagen im Untersuchungsraum vorgegeben. 
 
Auf die Schritte b) bis d) wird in den Kapiteln 2.3 bis 2.6 im einzelnen eingegangen. 
 
 

2.2 Der Begriff „Risiko“ und seine Darstellungsmöglichkeiten 

Der Begriff Risiko ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage, die im allgemeinen als eine 
Kombination der Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintritts und des 
Schadenausmaßes definiert wird (siehe z.B. DIN EN 1070 [18] oder 
DIN VDE 31000-2). 
 
Das Einzelrisiko gibt Auskunft darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Mensch, 
der sich fortwährend an einem bestimmten Ort aufhält, durch die Folgen eines 
bestimmten Primärereignisses (eines Flugzeugunfalls) zu Tode kommt. 
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Das Einzelrisiko in einem bestimmten Untersuchungsraum kann in Form 
sogenannter Iso-Risiko-Konturen dargestellt werden (Linien oder Flächen mit 
gleichem Einzelrisiko auf einem Lageplan). 
 
Um die in diesem Gutachten genannten Einzelrisiken besser einordnen bzw. 
beurteilen zu können, werden in der nachfolgenden Tabelle Einzelrisiken aus 
verschiedenen Bereichen angegeben. Diese Einzelrisiken werden normalerweise in 
der Einheit „a-1“ (pro Jahr) angegeben und könnten daher auch als 
„Eintrittsfrequenz eines Todesfalls“ bezeichnet werden. Zur Verdeutlichung der 
Bedeutung der Zahlenwerte werden in Tab. 2-1 außerdem die Einzelrisiken in der 
Form „Ein Ereignis in x Jahren“ angegeben und anschaulichen vergleichbaren 
Zeiträumen gegenübergestellt. 
 

Tab. 2-1 Veranschaulichung der Größenordnung verschiedener Einzelrisiken 

Angabe der Größenordnung verschiedener Einzelrisiken 
Einzelrisiko 

Bereich / Tätigkeit 
[a-1] 1mal pro Zeitraum 

[a] 

Vergleichbarer 
Zeitraum 

Unfälle zu Hause 10-4 10.000 Zeitgeschichte 
Straßenverkehr 10-4 10.000 Zeitgeschichte 
Arbeitsunfälle 10-5 100.000  
Eisenbahnverkehr 5 x 10-6 200.000  
Flugverkehr 10-6 1.000.000  
Meteoriteneinschlag mit 
globalen Auswirkungen 

5 x 10-7 2.000.000 Menschwerdung 

Blitzschlag 10-7 10.000.000  
 2,5 x 10-10 4.000.000.000 Erdzeitalter 
Darstellungsgrenze in 
Risikomatrix (Kap. 2.6) 

10-11 100.000.000.000  

 
Das Gruppenrisiko gibt die Frequenz F (Wahrscheinlichkeit pro Jahr) an, nach der 
eine Gruppe von N Personen gleichzeitig an den Folgen eines Ereignisses stirbt. 
Das Gruppenrisiko und damit die Gesamtheit aller möglichen Betroffenen bezieht 
sich auf den gesamten Untersuchungsraum. Die Siedlungsdichte spielt bei dieser 
Größe eine wichtige Rolle. Hält sich in dem betrachteten Gebiet niemand auf, ist 
das dortige Gruppenrisiko per Definition Null. Das Gruppenrisiko hängt somit von 
den Ausdehnungen des Unfallfolgengebietes, der Anzahl der sich innerhalb dieses 
Gebietes aufhaltenden Personen und der Wahrscheinlichkeit ab, dass eine Person 
infolge der Auswirkungen des Primär- oder Sekundärereignisses stirbt.  
 
Zur Darstellung, Kategorisierung und Bewertung des Gruppenrisikos wird aus 
Gründen der guten Nachvollziehbarkeit und Visualisierbarkeit eine Risikomatrix 
verwendet. Hier bietet neben anderen Matrizenansätzen5 die Zürich-Methode einen 
bewährten Ansatz (siehe [67]). Die Risikomatrix der Zürich-Methode hat die 
Größenordnung 4 x 6 und stellt die Schadenstragweite über die 
Eintrittswahrscheinlichkeit dar. Die Matrix dient zur qualitativen Risikobewertung 
(siehe Abb. 2-1). 

                                                5
 siehe u.a. [22] oder [40] 
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Abb. 2-1: Risikomatrix des Zürich-Verfahrens 

A      

B      

C      

D      

E      
Akzeptanz- 

F     linie 

 IV III II I  

      Wahrscheinlichkeitsstufen 
A B C D E F 

häufig oft gelegentlich selten unwahr-
scheinlich 

praktisch 
unmöglich 

     Schadenskategorien 
IV III II I 

unbedeutend klein kritisch katastrophal 
 
Die Risikomatrix des Zürichverfahrens dient generell der qualitativen Bewertung 
von Risiken in Unternehmen, also z.B. auch finanzieller Risiken.  
 
Das kumulierte Gruppenrisiko stellt eine Zusammenfassung aller Gruppenrisiken 
dar, die von den denkbaren Störfall- und Schadensszenarien in einem Betrieb, 
einer Anlage, einem Betriebsbereich oder gar einer Industriebranche ausgehen 
können. Das kumulierte Gruppenrisiko ist relevant für Fälle, bei denen ein 
Sekundärereignis unterschiedliche Schadensereignisse als Folge haben kann oder 
wenn mehrere Sekundärereignisse möglich sind und betrachtet werden. 
 
Die Darstellung des kumulierten Gruppenrisikos erfolgt in einem FN-Diagramm. Bei 
dieser Darstellung ist F(N) die Eintrittsfrequenz (Eintrittswahrscheinlichkeit pro Jahr) 
mit der eine Gruppe von N oder mehr Personen an den unterschiedlichen Folgen 
eines Sekundärereignisses bzw. an den (unterschiedlichen) Folgen mehrerer 
Sekundärereignisse sterben kann. 
 
Als Beispiel ist in der nachfolgenden Abb. 2-2 das kumulierte Gruppenrisiko für die 
chemische und petrochemische Industrie im Zeitraum 1966-86 in Form einer FN-
Kurve dargestellt (nach [30]). Die Kurve zeigt Todesopfer, Verletzte und Evakuierte 
weltweit sowie in Großbritannien. 
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Abb. 2-2 FN-Kurve für chemische und petrochemische Industrie im Zeitraum 1966-86 [30] 

 
 

2.3 Methodik der Risikobeurteilung 

Die in diesem Gutachten angewandte Methode der quantitativen Risikobeurteilung 
umfasst die quantitative Ermittlung der Risikoelemente Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schadensausmaß und entspricht der QRA (Quantitative Risk Analysis / 
Assessment) der englischsprachigen Literatur (siehe insbesondere [3] und [12]). 
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Im Ablaufdiagramm in Abb. 2-3 wird ein prinzipieller Überblick über die in den 
nachfolgenden Abschnitten genauer beschriebene dreistufige Vorgehensweise zur 
Risikobeurteilung gegeben.  
 
In Abhängigkeit von der Eintrittsfrequenz des flugbetrieblichen Primärereignisses 
(Flugzeugabsturz) bzw. dem zu erwartenden Risiko werden mit unterschiedlichem, 
risikoangemessenem Aufwand die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß möglicher 
Sekundärereignisse ermittelt und bewertet. 
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Abb. 2-3 Ablaufdiagramm zur Risikobeurteilung 

Vorgehensweise bei der Risikobeurteilung Bemerkungen

Auswahl einer Störfallanlage im
zu betrachtenden

Untersuchungsraum

Eintrittsfrequenz Fprimär
 (Ist/Plan) < 10-11/a?

Abschätzung der max.
Schadenskategorie

Risiko akzeptabel bzw.
Einzelfallbetrachtung

nicht risikoangemessen

nein

grün oder
gelb mit

Übergangs-
linie

Einordnung in Risikomatrix

rot oder
gelb mit

Akzeptanz-
linie

Eintrittsfrequenzen
< 10-11/a liegen außer-
halb der Risikomatrix

und sind vernach-
lässigbar klein

Abschätzung auf Grund
- des Stoffpotentials

- der örtlichen
  Gegebenheiten
- von bisherigen

  Störfällen

Siehe Kapitel 2.6

ja

Einzelfallbetrachtung

Ermittlung der Wahrscheinlichkeit
des Primärereignisses

jaFN-Kurve
unterhalb Akzeptanzlinie?

Maßnahmenvorschläge
zur Minimierung des Risikos

nein

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Einzelrisikowerte aus
dem GfL-Gutachten

G16.1

Ermittlung der Wahr-
scheinlichkeit und des
Schadensausmaßes
möglicher Schadens-
ereignisse (siehe Kap.

2.4.2 und 2.5.4)

Siehe Kapitel 2.6
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2.4 Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadensereignisses 

2.4.1 Eintrittsfrequenz des Primärereignisses 

Die in diesem Gutachten betrachtete Eintrittswahrscheinlichkeit eines 
Schadensereignisses wird maßgeblich durch die Wahrscheinlichkeit negativer 
flugbetrieblicher Auswirkungen auf die störfallrelevanten Betriebsbereiche und 
Anlagen bestimmt.  
 
Die größten Auswirkungen ergeben sich selbstredend beim Absturz eines 
Flugzeugs, wobei die Schadenswirkung entscheidend von Größe und Gewicht des 
Flugzeugs abhängig ist. 
 
Im Rahmen dieser Untersuchung wird ausschließlich der Absturz eines großen 
Flugzeugs betrachtet. Zwar können auch kleinere Primärereignisse, z.B. 
herabfallende Flugzeugteile oder der Absturz eines Sportflugzeugs, mögliche 
Störfälle in einem Betriebsbereich bzw. in einer störfallrelevanten Anlage auslösen, 
jedoch ist die Folgewirkung in der Regel deutlich geringer, so dass solche kleineren 
Primärereignisse durch die Betrachtung des Absturzes eines großen Flugzeugs mit 
abgedeckt sind. 
 
Die Sachverständigen stützen sich hinsichtlich der Eintrittsfrequenzen eines 
flugbetrieblichen Primärereignisses auf die Einzelrisikowerte des Risikogutachtens 
G16.1 der GfL ([27]). In dem GfL-Gutachten wird das externe Risiko, d.h. das 
Risiko von nicht unmittelbar am Luftverkehr beteiligten Personen, durch den 
Luftverkehr in einem Untersuchungsraum der Dimension 40 km x 40 km um den 
Frankfurter Flughafen untersucht (differenziert nach den Kenngrößen Einzel- und 
Gruppenrisiko).  
 
Zur Bestimmung der Einzelrisikowerte werden die lokalen Unfallwahrscheinlich-
keiten, die Unfallstreuung sowie die lokalen Unfallfolgen ermittelt. Die möglichen 
zusätzlichen Auswirkungen durch Brand oder Explosion bei einem Flugzeugabsturz 
auf einen Betriebsbereich nach StörfallV werden pauschal durch Erweiterung des 
Unfallfolgenradius auf 500 m berücksichtigt (auf 700 m beim Großtanklager in 
Raunheim). 
 
Dieser Ansatz wird von den Sachverständigen als vernünftige und angemessene 
Annahme angesehen, welche das Brand- und Explosionspotenzial der Mehrzahl 
der störfallrelevanten Anlagen und Einrichtungen konservativ abdeckt. Diese 
Prämisse wird durch die Geschichte bisher aufgetretener Ereignisse untermauert, 
wonach bis auf einige Ausnahmen6 der Schadensradius von Brand- und 
Explosionsereignissen in der Regel kleiner 500 m war.  
 
Eine weitere Bestätigung dieser Annahme findet sich in der alten StörfallV [50] 
sowie in den LAI-Hinweisen zu Domino-Effekten [34]: 

                                                6
 z.B. Ammoniumnitratexplosion im Jahre 1921 in Ludwigshafen/Oppau, Flüssiggas–BLEVES/-Feuerbälle in 
Mexico-City im Jahre 1984, Cyclohexan-Gaswolkenexplosion (VCE) in Flixborough im Jahre 1974 
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− Nach alter StörfallV [50] wurden die Mengen mehrerer Anlagen desselben 
Betreibers an einem Standort in der Regel nur dann kumuliert, sofern die 
Anlagen weniger als 500 m voneinander entfernt waren. 

− Nach den LAI-Hinweisen [34] ist ein Domino-Effekt a priori nicht 
ausgeschlossen bei Betriebsbereichen mit erweiterten Pflichten, deren Abstand 
zwischen den zugewandten Betriebsgrenzen kleiner als 500 m ist. 

 
Die o.g. Einzelrisikowerte werden in dem GfL-Gutachten G16.1 [27] für 
Rasterzellen von 200 m x 200 m berechnet. Die Verwendung dieser 
Einzelrisikowerte im vorliegenden Gutachten als Eintrittswahrscheinlichkeiten des 
Primärereignisses Flugzeugabsturz stellt einen konservativen Ansatz dar, da diese 
Werte nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines Flugzeugabsturzes in der betreffenden 
Rasterzelle beinhalten sondern auch die Wahrscheinlichkeit des Betroffenseins 
durch Flugzeugabstürze in benachbarten Rasterzellen (aufgrund des modellierten 
Unfallfolgenradius und eventuelle zusätzliche Auswirkungen durch Brand oder 
Explosion in einer benachbarten Anlage, die der StörfallV unterliegt). 
 
 

2.4.2 Eintrittswahrscheinlichkeit eines einzelnen Schadensereignisses 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines einzelnen Schadensereignisses errechnet sich 
aus den Einzelwahrscheinlichkeiten des Primärereignisses Flugzeugabsturz, des 
zugehörigen Sekundärereignisses und der Folgen/Bedingungen, die zu dem 
bestimmten Schadensereignis führen. In der nachfolgenden Abb. 2-4 wird dies 
beispielhaft am Ausschnitt eines Ereignisbaums für das Sekundärereignis Austritt 
eines giftigen Gases dargestellt (mit willkürlich gewählten Wahrscheinlichkeiten). 
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Abb. 2-4: Beispiel-Ereignisbaum zur Ermittlung der Eintrittsfrequenz (Wahrscheinlichkeit pro
 Jahr) eines bestimmten Schadensereignisses 

Primärereignis 
(PE) 

Sekundärereignis Ausbreitungs-
situation (Ausbrei-
tungsklasse, 
Windgeschw.) 

Ausbreitungs-
richtung 
(inverse 
Windrichtung) 

Schadensereignis (SE) 

            

        0,1 N  fSE = 10-6/a x 1.0 x 0,4 x 0,1 =  

           4 x 10-8/a 

            

        0,15 NO   

     0,4 ungün-      

      stigste      

            

fPE =  Flugzeug 1,0 Austritt toxi-     0,08 NW   

10-6/a absturz  scher Stoff         

            

     0,6 mittle-      

      re      

            
 
 
Bei der Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeiten von Schadensereignissen mit 
toxischen Gasen sind Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse 
von wesentlicher Bedeutung. Hier wurden im Gutachten von den Sachverständigen 
die relativen Häufigkeiten für die genannten Klimafaktoren herangezogen, die vom 
Deutschen Wetterdienst an der Wetterstation des Flughafens ausgewertet und für 
repräsentativ erachtet wurden.  
 
 

2.5 Ermittlung des Schadensausmaßes 

2.5.1 Identifikation der relevanten Absturz-Parameter für das Schadensausmaß 

Die folgenden Parameter können das mögliche Schadensausmaß bei einem 
Flugzeugabsturz entscheidend beeinflussen: 
 

a) Absturzsituation 
b) Größe des Flugzeugs 
c) Gewicht des Flugzeugs 
d) Mitgeführte Treibstoffmenge 

 
Absturzsituation 

Prinzipiell sind vier Absturzsituationen denkbar:  
 
− Anflug in flachem Winkel aus stabiler Fluglage (Fall 1), 
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− Absturz in steilem Winkel bzw. senkrecht als Folge von Strömungsabriss 
(Fall 2), 

− Abriss von Flugzeugteilen in der Luft wie z.B. eines Triebwerkes (Fall 3),  
− Desintegration des Flugzeuges in der Luft (Fall 4).  
 
Als Ursachen für den Fall 1 kommen beispielsweise ein Höhenverlust durch Ausfall 
von Triebwerken, Fehler bei der Navigation oder Defekte bei der Steuerung in 
Betracht.  
 
Als Gründe für den Fall 2 (Strömungsabriss) sind unzulässige Flugzustände durch 
Fehler des Piloten oder äußere Einflüsse zu nennen.  
 
Der Fall 3 (Abriss eines Flugzeugteils) wird durch die ersten beiden Fälle mit 
abgedeckt, da die Folgen des Einschlags eines Flugzeugteils deutlich niedriger 
wären als beim Absturz eines Verkehrflugzeugs. 
 
Der Fall 4 (Desintegration eines Flugzeugs: Das Aufreißen des Rumpfes bzw. der 
Abriss des Leitwerkes oder eines Tragflügels) wäre nur bei einem Absturz aus 
großer Flughöhe denkbar; der mögliche Einfluss auf die zu betrachtenden An-
lagen/Betriebsbereiche wird durch Fall 1 und Fall 2 abgedeckt.  
 
Das größte Schadensausmaß ist im Fall 1 (Anflug im flachen Winkel) zu erwarten, 
die dabei zu erwartende Schadensfläche ist schwierig berechenbar und stellt eine 
statistische Größe mit entsprechender Streuung dar. Vertiefend wird hierzu auf das 
Gutachten G16.1 der GfL [33] verwiesen. 
 
Größe bzw. Gewicht des Flugzeugs 

Für das Schadensausmaß ist das Gewicht des Flugzeugs maßgeblicher als die 
Größe des Flugzeugs. Das Gewicht wird im allgemeinen mit der Größe des 
Flugzeugs korrelieren, allerdings kann das Gewicht des selben Flugzeugs deutlich 
unterschiedlich sein - z. B. beim A380-800, max. Abfluggewicht: 560 t, 
Landegewicht: 329,9 t (mit 50 % der max. Nutzlast und  Reservekraftstoffmenge); 
siehe GfL-Gutachten G16.1 [27]. 
 
In G16.1 [27] wurde empirisch der Zusammenhang zwischen der Größe des 
Unfallfolgengebiets und dem Gewicht des Flugzeugs in Abhängigkeit von der 
Geländebeschaffenheit (offenes Gelände, bebautes Gelände, Wald/Wasser) 
ermittelt.  
 
Dabei ergab sich für bebautes Gelände als spezifische Fläche des 
Unfallfolgengebiets 200 m2/t. Dieser statistisch ermittelte Wert wird im vorliegenden 
Gutachten zur Berechnung des Schadensausmaßes beim Absturz eines Flugzeugs 
verwendet. 
 
Mitgeführte Treibstoffmenge 

Die im Flugzeug mitgeführte Kerosinmenge (bis zu 180 t beim Start, 10 t bis 20 t 
bei der Landung) wird mit großer Sicherheit nach dem Absturz zu einem Brand 
führen. Das Ausmaß und eventuelle Folgen dieses Brandes hängen im 
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wesentlichen von Art und Menge der am Absturzort vorhandenen gefährlichen 
Stoffe ab. 
 
 

2.5.2 Wichtige Festlegungen zur Ermittlung des Schadensausmaßes 

Unfallfolgengebiet (UFG) 

Da eine physikalisch-analytische Ermittlung der bei einem Flugzeugabsturz 
betroffenen Flächen in den zu betrachtenden Anlagen/Betriebsbereichen praktisch 
nicht möglich ist, wird daher - wie in Kapitel 2.5.1 angeführt - auf die aus 
Unfallstatistiken ermittelte spezifische Fläche des Unfallfolgengebiets für bebautes 
Gelände von 200 m2 / t Flugzeuggewicht zurückgegriffen (siehe GfL-Gutachten 
[27]). 
 
Das maximale Unfallfolgengebiet ergibt sich bei Heranziehen des max. 
Abfluggewichts des in naher Zukunft größten, den Frankfurter Flughafen 
anfliegenden Flugzeugs, den A380-800 (max. Abfluggewicht: 560 t). Somit 
errechnet sich ein Unfallfolgengebiet bzw. -radius von 112.000 m2 bzw. ca. 190 m. 
Diese Untersuchung legt dieses Flugzeug zugrunde, obwohl im Fall der Landebahn 
Nordwest keine Landungen dieses Flugzeugtyps vorgesehen sind. Damit können 
die Aussagen des Gutachtens als konservativ angesehen werden. 
 
Um allen Unwägbarkeiten Rechnung zu tragen (wie z.B. eher ellipsenförmiges 
Unfallfolgengebiet als Kreisfläche), wird dieses maximale Unfallfolgengebiet im 
Gutachten zur Berechnung des Schadensausmaßes beim Absturz eines Flugzeugs 
auf die störfallrelevanten Betriebsbereiche bzw. Anlagen herangezogen. Diese 
Vorgehensweise ist sehr konservativ, da die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei 
dem abstürzenden Flugzeug um einen A380-800 handelt, im Istfall 0% (dieser 
Flugzeugtyp wird erst ab 2006 fliegen) und im Planungsfall ca. 1,4% beträgt. 
Weiterhin ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem abstürzenden Flugzeug 
um einen vollgetankten (also abfliegenden) A380-800 handelt, ist darüber hinaus 
ca. 50% geringer (bzw. annähernd 0% für die Betriebsbereiche, die von den in 
nördlicher Richtung abfliegenden Flugzeugen betroffen wären, wie z.B. 
Betriebsbereich Kelsterbach, GTL Raunheim und GTL Flörsheim). 
 
Welche Schäden werden ermittelt? 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung werden ausschließlich die 
Auswirkungen betrachtet, die über die Folgen des flugbetrieblichen 
Primärereignisses (Flugzeugabsturz) hinaus gehen und durch die gefährlichen 
Stoffe im Betriebsbereich bzw. in der störfallrelevanten Anlage verursacht werden. 
Dabei werden ausschließlich die Personenschäden, jedoch keine Umwelt- oder 
Sachschäden berücksichtigt. 
 
Da die Todesopfer im Flugzeug ohnehin innerhalb des Unfallfolgenradius (Mortalität 
von 100 %) grundsätzlich – also auch außerhalb von Betriebsbereichen nach 
StörfallV - zu beklagen wären, werden diese Opfer bei der Risikobetrachtung nicht 
berücksichtigt. 
 
 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
 
 
 

 

40

2.5.3 Abschätzung der maximalen Schadenskategorie 

Die Abschätzung der maximalen Schadenskategorie - für alle störfallrelevanten 
Betriebsbereiche bzw. Anlagen im Untersuchungsraum mit einer Eintrittsfrequenz 
des Primärereignisses Flugzeugabsturz größer 10-11/a - ist die zweite Stufe der 
dreistufigen Vorgehensweise der Risikobeurteilung. 
 
Diese (grobe) Abschätzung der maximalen Anzahl an Toten aufgrund der Folgen 
möglicher Sekundärereignisse erfolgt auf Basis 
− der vorliegenden Stoffliste mit der Angabe der Mengen an gefährlichen Stoffen 

nach Anhang I StörfallV ([45], [47]) für die einzelnen Anlagen/Betriebsbereiche, 
− der örtlichen Gegebenheiten (Entfernungen zu Schutzobjekten, 

demographische Daten) sowie 
− der Erkenntnisse aus bisherigen Störfälle und Schadensereignisse mit 

gefährlichen Stoffen, sofern diese als übertragbar anzusehen sind. Dies ist in 
der Regel annähernd der Fall für Ereignisse, bei denen ein Großteil des 
Inventars an gefährlichen Stoffen in einer störfallrelevanten Anlage oder 
Einrichtung innerhalb kurzer Zeit freigesetzt, in Brand geraten und/oder 
explodiert ist.  

 
Bisherige Störfälle und Schadensereignisse mit gefährlichen Stoffen werden 
nachfolgenden Quellen entnommen: 
− Jahresberichte der „Zentralen Melde- und Auswertestelle für Störfälle und 

Störungen (ZEMA)” des Umweltbundesamtes, 
− UBA-Handbücher zu Störfällen [60] und [61], 
− Untersuchungsberichte (Chemical Accident Investigation Reports) der EPA 

(Environmental Protection Agency, USA), 
− Loss Prevention in the Process Industries, Lees, F.P. [35], 
− MARS-Internet-Datenbank (Major Accident Reporting System) der 

europäischen Union. 
 
 

2.5.4 Einzelfallbetrachtung 

2.5.4.1 Auswirkungen toxischer Gasausbreitung 

Die Auswirkungen toxischer Gasausbreitung werden anhand von 
Ausbreitungsrechnungen nach VDI 3783, Blatt 1 [64] und Blatt 2 [65] beurteilt. Bei 
spontaner Freisetzung werden die Ergebnisse noch mit dem MET-Modell [36] 
verglichen.  
 
Zur Beurteilung der Schadstoffwirkung am Immissionsort werden vorhandene 
ERPG- und AEGL-Werte herangezogen, wobei Hauptaugenmerk auf die letale 
Wirkung gelegt wird (→ ERPG-3 bzw. AEGL-3-Werte), da Gesundheits-
schädigungen aufgrund der verschiedenen Verletzungsgrade eine deutlich höhere 
Streuung aufweisen und somit sich eine repräsentative Quantifizierung im Rahmen 
der Risikobeurteilung sehr schwierig gestaltet. 
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Daneben werden bei zeitlich variierendem Konzentrationsverlauf (z.B. bei 
spontaner Freisetzung) auch Wirkungs-Dosis-Betrachtungen auf Basis der 
verallgemeinerten Haberschen Regel, wie sie auch für das AEGL-Konzept (siehe 
[41]) zugrundgelegt wird, durchgeführt. Demnach gehorcht die zeit- und 
konzentrationsabhängige Dosis D bzw. Belastung B mit einer bestimmten toxischen 
Wirkung (z.B. letale) folgender Beziehung  

.consttCBD n =⋅==  

Nach [41] schwankt der Exponent n zwischen 0,8 und 3,5; n = 1 führt zur 
ursprünglichen Haberschen Regel.  
 
Zur Auswirkungsbeurteilung von zeitabhängigen Konzentrationsverläufen wird auf 
den DISMA-Ansatz des TÜV Rheinland zurückgegriffen (siehe [59]). Danach 
kommt es gemäß der Haberschen Regel erst zu einer Wirkung (z.B. letal) wenn 
eine gewisse Dosis aufgenommen wurde. Erfahrungsgemäß tragen niedrige 
Konzentrationen – auch bei längerer Exposition - nicht oder kaum zur Wirkung bei, 
hohe Konzentrationen können hingegen auch bei sehr kurzen Expositionszeiten (im 
Extremfall bei einem Atemzug) sehr wirksam sein. Nach dem DISMA-Konzept wird 
diesem Umstand durch Einführung des Wichtungsfaktors w Rechnung getragen. 
Dieser ist wie folgt definiert: 
 

( )[ ] ( )
SR

S

CC
CtC

tCw
−
−

=  mit 0=w  für ( ) SCtC <     (1) 

Dabei ist CS die Schwellenkonzentration, bei deren Unterschreitung – auch bei 
längerer Exposition - keine Wirkung mehr auftritt. In der Regel wird der MAK-Wert 
als Schwellenkonzentration gewählt. Die Referenzkonzentration CR ist eine 
Konzentration, oberhalb der bei einer definierten Expositionsdauer tR eine Wirkung 
nicht mehr ausgeschlossen ist. Üblicherweise werden hier ERPG- oder AEGL-
Werte verwendet. 
 
Die mit w(C(t)) gewichtete Belastung BW bei Exposition einer zeitabhängigen 
Konzentration errechnet sich nach Gleichung (2): 
 

( )[ ] ( )∫ ⋅⋅=
et

w dttCtCwB
0

 (2) 

Die so ermittelte Belastung wird unter Einführung des Belastungsfaktors bDISMA in 
Beziehung zu der Referenzbelastung BR = CR x tR gesetzt: 
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Für bDISMA > 1 tritt eine vergleichbare Wirkung auf, wie sie bei Überschreitung der 
Referenzbelastung BR zu erwarten ist. Für bDISMA ≤ 1 ist dies nicht der Fall.  
 
Als weitere Methode, um die Anzahl von Todesopfern abzuschätzen, werden im 
Einzelfall zusätzlich Probit-Schätzungen durchgeführt, sofern die Konstanten aprobi, 
bprobit und n für die Probit-Variable yprobit in der einschlägigen Literatur ([3], [35], [14]) 
vorliegen. Mit Hilfe der Regressionsgleichung für die Probit-Variable yprobit 












⋅⋅+= ∫
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t

t

n
probitprobitprobit dttCbay

2
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lassen sich über die Gaußsche Fehlerfunktion  

ydeyW
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−

∞−

−
5

2

2

2

1
)(

π
 (5) 

 
Wahrscheinlichkeiten W für das Auftreten einer bestimmten (letalen) Wirkung 
errechnen. 
 
Zur Abschätzung des von der Gasausbreitung betroffenen Gebiets werden die 
Isokonzentrationslinien für die verwendeten Beurteilungswerte errechnet. Mit Hilfe 
der demographischen Daten ([23], [24], [25], [26]) kann dann die Anzahl der 
betroffenen Menschen und so das Schadensausmaß abgeschätzt werden. Zur 
Veranschaulichung erfolgt eine zeichnerische Darstellung betroffener Gebiete 
durch Ellipsen bzw. Kreissektoren. 
 
Bei der Beurteilung wird auch der eventuelle Schutz durch Aufenthalt in 
geschlossenen Räumen berücksichtigt. Die Schutzwirkung in geschlossenen 
Räumen vor toxischer Einwirkung kann durch das Modell in Abb. 2-5 beschrieben 
werden. 
 

 

Abb. 2-5: Modell für die Schutzwirkung durch Räume 

 

Schadstoff-
wolke 

acV ,& icV ,&

iR cV ,



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band G 16.3 
Ersteller TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 
Stand 02.09.2003 43

43

Dabei sind 
V&  einströmende Volumenrate = abströmende Volumenrate = RL Vn ⋅  

VR Raumvolumen 
ca Außenkonzentration 
ci Innenkonzentration (im Raum) 

 
Unter der vereinfachenden Annahme, dass die Konzentration homogen im Raum 
vorliegt, kann mit Hilfe der vom Raumvolumen unabhängigen Luftwechselrate nL die 
Raumkonzentration durch numerische Integration der nachfolgenden 
Differenzialgleichung bestimmt werden (siehe dazu auch [14]): 
 

( ))()()(
)(

tctcntc
dt

tdc
iaLi

i −== &      (6) 

 
In Gleichung (6) wird keine Absorption des Schadstoffes im Raum berücksichtigt, 
was jedoch eine Vereinfachung zur sicheren Seite darstellt. 
 
Zur Veranschaulichung der Schutzwirkung von Räumen ist der typische zeitliche 
Verlauf der Raumkonzentration bei variabler Außenkonzentration in Abb. 2-6 
dargestellt. 
 

Abb. 2-6: Typischer Verlauf von Außen- und Raumkonzentration  

 
 

2.5.4.2 Brand- und Explosionsauswirkungen 

Brand- und Explosionsauswirkungen gehen maßgeblich von den vorhandenen 
entzündlichen Störfallstoffen aus. Dazu zählt auch das vom Flugzeug mitgeführte 
Kerosin, so dass im Ereignisfall eine klare Unterscheidung der Brand- und 
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Explosionsauswirkungen aus dem flugbetrieblichen Primärereignis und der daraus 
folgenden Sekundärereignisse erschwert, zum Teil sogar unmöglich wird. 
 
Im allgemeinen ist bei folgenden Bedingungen davon auszugehen, dass die 
Sekundärereignisse Brand bzw. Explosion zu über die erhebliche Tragweite eines 
flugbetrieblichen Primärereignisses hinausgehende Auswirkungen führen können: 
 
− Das Stoffinventar an entzündlichen Flüssigkeiten in dem vom Primärereignis 

betroffenen Gebiet ist deutlich höher als die im Flugzeug mitgeführte 
Kerosinmenge (bis zu 180 t bei Start, 10 t bis 20 t bei Landung). 

− Es werden druckverflüssigte entzündliche Gase aus Anlagenteilen freigesetzt, 
die in einer nach StörfallV sicherheitsrelevanten, zusammenhängenden Menge 
vorliegen. Als Richtwert für eine sicherheitsrelevante Menge an 
druckverflüssigten brennbaren Gasen ist nach TAA-GS-24 [53] 1 t anzusehen. 

 
Vor diesem Hintergrund geht in der Regel das größte Gefahrenpotenzial von 
Sekundärereignissen von den Lageranlagen und –einrichtungen aus. Das 
Stoffinventar der meisten chemischen Produktionsbetriebe liegt deutlich unterhalb 
des Inventars von Lageranlagen und –einrichtungen. 
 
Neben dem Gebäudebrand treten bei entzündlichen gefährlichen Stoffen folgende 
charakteristische Erscheinungsformen von Bränden auf: 
 
− Lachenbrand (pool fire), z.B. als Folge der Entzündung freigesetzter brennbarer 

Flüssigkeiten, 
− Feuerball (fireball), z.B. als Folge der unmittelbaren Zündung eines BLEVE, 
− Freistrahlfeuer (jetfire), z.B. als Folge der unmittelbaren Zündung eines 

Gasfreistrahls. 
 
Die Gefahr eines Brandes resultiert aus der direkten Gefährdung durch die 
Flammen, der längeren Einwirkung von Hitzestrahlung sowie eventuell durch giftige 
Brandgase. 
 
Explosionen mit entzündlichen Stoffen stellen ebenfalls Verbrennungsprozesse dar, 
die jedoch im Vergleich zu Bränden mit deutlich höheren Verbrennungs-
geschwindigkeiten ablaufen und infolgedessen mit einer Druckwirkung verbunden 
sind. Explosion können in folgende Kategorien eingeteilt werden: 
 
− Explosionen in Anlagenteilen wie Behälter, Silo oder Rohrleitungen, 
− Explosionen in Räumen, 
− Explosionen im Freien (VCE). 
 
Die Explosionsgefährdung resultiert aus der direkten Gefährdung durch die 
Explosionsflammen und den Explosionsdruck sowie indirekt durch Trümmerwurf. 
 
Neben den entzündlichen Stoffen tragen auch brandfördernde (z.B. Sauerstoff), 
explosionsgefährliche (z.B. Ammoniumnitrat) sowie thermisch sensible Stoffe (z.B. 
Ethylenoxid) zu den Brand- und Explosionsgefahren bei. Im Gegensatz zu 
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Explosionen mit entzündlichen Stoffen können explosionsgefährliche und thermisch 
sensible Stoffe ohne die Anwesenheit von Luftsauerstoff explodieren.  
 
Eine weitere Form der Explosion stellt die physikalische Explosion dar, diese ist 
jedoch nicht zwangsläufig mit gefährlichen Stoffen verbunden. Klassische Beispiele 
der physikalischen Explosion sind die Dampfkesselexplosion und der BLEVE (z.B. 
infolge des Zerknalls eines Behälters mit einem druckverflüssigten Gas). 
 
Zur Quantifizierung der Brand- und Explosionswirkungen stützen sich die 
Sachverständigen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung in erster Linie auf 
die mathematisch-physikalischen Modelle in den Veröffentlichungen von CPD [13], 
UBA [59], AIChE [3] und Lees [35] und dem Rechenprogramm EFFECTS2. Die 
Vorstellung der einzelnen Modelle würde den Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung sprengen. 
 
Zur Beurteilung der Auswirkungen von Bränden bzw. Explosionen werden in erster 
Linie vorhandene Grenzwerte bzgl. der kritischen Bestrahlungsstärken bzw. 
Explosionsspitzenüberdrücke aus o.g. Literatur herangezogen. Um die Anzahl von 
Todesopfern abzuschätzen, werden im Einzelfall zusätzlich Probit-Schätzungen 
nach dem AIChE/TNO-Ansatz ([3], [14]) durchgeführt.  
 
 

2.6 Methodischer Ansatz zur Risikobewertung 

Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Visualisierbarkeit wird zur 
Risikobewertung eine Risikomatrix verwendet.  
 
Um der geforderten Aufgabenstellung (insbesondere hinsichtlich einer 
Quantifizierung des Risikos) besser gerecht zu werden, wird die Risikomatrix des 
Zürichverfahrens in eine 5 x 4 Matrix mit quantifizierten Kategorien modifiziert 
(siehe Abb. 2-7):  
− Die Eintrittsfrequenz für ein Schadensereignis in einem Betrieb7 / in einer 

Anlage wird ausgehend von 10-1/a in 10-2/a-Schritten unterteilt, so dass daraus 
folgt:  
- A: 10-1/a bis 10-3/a (entsprechend 0,1 bis 0,001 Ereignisse pro Jahr bzw.  
                                 1 Ereignis in 10 bis 1000 Jahren),  
- B: 10-3/a bis 10-5/a,  
- C: 10-5/a bis 10-7/a,  
- D: 10-7/a bis 10-9/a,  
- E: 10-9/a bis 10-11/a. 

− Die Tragweite eines Schadensereignisses wird in die folgenden Kategorien 
eingeteilt:  
- I: bis zu 1.000 Tote bzw. bis zu 10.000 Verletzte,  
- II: bis zu 100 Tote bzw. bis zu 1.000 Verletzte,  
- III: bis zu 10 Tote bzw. bis zu 100 Verletzte,  
- VI: 1 Toter bzw. bis zu 10 Verletzte.  

                                                7
  Ein Betrieb umfasst Anlagen, die in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen (Art. 2 
StFV [48]) 
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Als Verletzte werden Personen mit bleibenden gesundheitlichen Schäden, also 
irreversiblen Verletzungen angesehen. 

− Um eine bessere Differenzierung zu erreichen, erfolgt eine dreistufige 
Unterteilung des Risikos in der Matrix in ein hohes (rot), mittleres (gelb) und 
niedriges (grün) Risiko. Diese Vorgehensweise schafft einen Übergangsbereich 
zwischen hohem, eventuell inakzeptablem und niedrigem, akzeptablem Risiko 
und ermöglicht im Übergangsbereich einen Abwägungsprozess. 

− Aufgrund der ohnehin seltenen flugbetrieblichen Primärereignisse ist eine 
Unterteilung der Wahrscheinlichkeit in "sehr hoch" und "hoch" von keinem 
Nutzen, deshalb kann die 5x4-Matrix für die Risikobewertung als ausreichend 
differenziert angesehen werden. 

 
Abb. 2-7: Modifizierte Risikomatrix 

A     

B     

C     

D     

E     

 IV III II I 

Risikostufen: niedrig mittel hoch 

      Wahrscheinlichkeitsstufen 
 A B C D E 
qualitativ hoch signifikant niedrig sehr niedrig praktisch 

unmöglich 
quantitativ 10-1/a - 10-3/a 10-3/a - 10-5/a 10-5/a - 10-7/a 10-7/a - 10-9/a 10-9/a - 10-11/a 
     Schadenskategorien 
 IV III II I 
qualitativ gering mittel schwer katastrophal 
quantitativ 
nT Tote nT = 1 1< nT ≤ 10 10 < nT ≤ 100 100 < nT ≤ 1000 
nV Verletzte 1 < nV ≤ 10 10 < nV ≤ 100 100 < nV ≤ 1000 1000 < nV ≤ 10000 

 
 
Die Modifizierung der Risikomatrix ist legitim, da die gleichen Bewertungsprinzipien 
zur Anwendung kommen. In der Praxis werden auch Risikomatrizen anderer 
Aufteilung verwendet, z.B. 6 x 6 ([37]), 4 x 4 ([22]) oder 5 x 4 ([40]). Letztendlich ist 
die Matrixdarstellung ein Instrument für  
− die Identifikation von hohen, eventuell auf Dauer inakzeptablen Risiken, 
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− die Vergleichbarkeit von Risiken unterschiedlicher Ursachen, 
− die Abstufung von eventuellen Maßnahmen zur Risikoreduzierung, 
− eines offenen, nachvollziehbaren Entscheidungsprozess, 
− die Visualisierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (also eines 

Vergleichs zwischen Ist- und Plan-Situation bzw. der vorherigen und der 
nachherigen Situation).  

 
In Ermangelung von entsprechenden Vorgaben und Regelungen in Deutschland 
wird zur Festlegung einer Akzeptanzlinie in die Risikomatrix der niederländische / 
schweizerische Ansatz zur Akzeptanz von Störfallauswirkungen, die außerhalb des 
Betriebs bzw. des Standortes verursacht werden, verwendet. Danach besteht 
folgende Beziehung zwischen der Anzahl N von Todesopfern und der akzeptablen 
Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. -frequenz F des Schadensereignisses (siehe Abb. 
Abb. 2-8): 

23 /10)( NNF −=    (7) 

Es ist hervorzuheben, dass sich Gleichung (7) ausschließlich auf das 
„Chemierisiko“ bezieht: andere Gesellschaftsbereiche können mit einem höheren 
Risiko verbunden sein, werden jedoch aufgrund subjektiver Risikowahrnehmung 
dennoch mehrheitlich gesellschaftlich akzeptiert. So wird in [38] für das 
Transportrisiko folgende Akzeptanzbeziehung (pro Straßenkilometer) angegeben: 
F(N) = 10-2/N2, d.h. bei gleichem Schadensausmaß N wird im Transportbereich eine 
um den Faktor 10 höhere Schadensfrequenz als im Chemiebereich als akzeptabel 
angesehen.  
Ein weiterer Aspekt der subjektiven Risikowahrnehmung ist die Risikoaversion (risk 
aversion) bzw. Risikoschrecklichkeit (dread risk). Das heißt, ein Schadensereignis 
mit 100 Toten wird mehrheitlich als schrecklicher, inakzeptabler empfunden als 10 
Unfälle mit 10 Toten oder als 100 Unfälle mit einem Toten, obwohl objektiv jeweils 
die gleiche Anzahl von Todesopfer zu beklagen sind. Hieraus erklärt sich, warum 
mit steigender Anzahl N von Todesopfern die Akzeptanzlinie und somit die 
akzeptable Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadensereignisses fällt.  
 
Die genannten Aspekte der subjektiven Risikowahrnehmung führen dazu, dass für 
das Chemierisiko zum Teil unvorstellbar kleine Eintrittswahrscheinlichkeiten für ein 
Schadensereignis bei der Akzeptanzbeurteilung zugrunde gelegt werden. 
 

Abb. 2-8:  FN-Kurve für die Schweiz ([10]) und die Niederlande ([12]) für   
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störfallrelevante Anlagen / Betriebsbereiche  

Die Akzeptanzlinie in der Schweiz und die empfohlene Grenzlinie in der 
Niederlande sind über weite Strecken deckungsgleich. Die Bedeutung und 
Interpretation sind jedoch unterschiedlich.  
 
Wurde für einen Betrieb oder eine Anlage ein Gruppenrisiko oberhalb der 
Akzeptanzlinie nach schweizerischer StFV [48] ermittelt, so ist der Anlagenbetrieb 
unzulässig; durch geeignete Maßnahmen muss das Risiko soweit reduziert werden, 
dass das kumulierte Gruppenrisiko unterhalb der Akzeptanzlinie liegt.  
 
In den Niederlanden wird für den Fall, dass das kumulierte Gruppenrisiko in einem 
Betriebsbereich unterhalb der Grenzlinie liegt, von der Zulässigkeit des 
Anlagenbetriebs ausgegangen (Vermutungswirkung). Liegt das Risiko oberhalb der 
Grenzlinie, so ist ein Abwägungsprozess der gesellschaftlichen Vor- und Nachteile 
erforderlich. Letzteres wird in der Schweiz bereits durch die Linie, die den 
Übergangsbereich markiert, eingeleitet.  
 
Der schweizerische Ansatz ist in der Regel strenger, jedoch ist zu bedenken, dass 
die Schadensereignisfrequenz in der Schweiz für einen Betrieb8 oder eine Anlage 
gilt, in der Niederlande für den gesamten Betriebsbereich9. 
 
Weiterhin ist zu betonen, dass sowohl nach schweizerischem als auch nach 
niederländischem Ansatz das Anlagenpersonal nicht in die Auswertung des 
Schadensausmaßes eingeht (internes Risiko – job inherent risk). 
 
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird auf eine Unterscheidung zwischen 
Betroffenheit innerhalb und außerhalb einer Anlage / eines Betriebsbereiches 
verzichtet, d. h. sowohl Beschäftigte als auch Dritte werden in die Betrachtungen 
einbezogen. Erforderlichenfalls wird jedoch bei der Interpretation der 
Risikoakzeptanz die Unterscheidung zwischen internem und externem Risiko in der 
Schweiz und den Niederlanden herausgestellt. 
 
Obwohl die Risikomatrix das Risiko in Kategorien und damit unstetig darstellt, lässt 
sich die Akzeptanzlinie der FN-Kurve, die eine stetige Beziehung zwischen zu 
erwartendem Schadensausmaß und der akzeptablen Schadensereignisfrequenz 
wiedergibt, in der Matrix darstellen (siehe Abb. 2-7). Es sind in der modifizierten 
Risikomatrix zwei Linien dargestellt, die nachfolgende Bedeutung haben sollen: 
 

Lage der kumulierten Gruppenrisiken  Risikoakzeptanz 
Risikobereich grün  Risiko akzeptabel 
Risikobereich gelb,  
Matrixzellen werden durch gestrichelte 
Linie - - - - -  gekreuzt, 

→ Risiko akzeptabel, unter 
Umständen weitere 
Risikominderung erwägen 

Risikobereich gelb,  
Matrixzellen werden durch durchgezogene 

→ Risiko eventuell akzeptabel, 
Prüfung durch FN-Kurve,  

                                                8
  Nach StFV [48] umfasst ein Betrieb Anlagen, die in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang 
stehen. Dies entspricht in etwa der Begriffsbestimmung einer Anlage nach § 1, Abs. 3 der 4. BImSchV. 9
  oft aus mehreren Betrieben und Anlagen bestehend 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band G 16.3 
Ersteller TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 
Stand 02.09.2003 49

49

Linie ------- gekreuzt. weitere Risikominderung 
anstreben 

Risikobereich rot → Risiko inakzeptabel 
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3 Beurteilung der flugbetrieblichen 
Auswirkungen 

3.1 Risikobeurteilung aller Betriebsbereiche im Umfeld des Flughafens 

3.1.1 Betriebsbereiche / Anlagen auf dem Flughafengelände 

Betriebsbereiche/Anlagen, die dem Anwendungsbereich der StörfallV unterliegen 
und sich auf dem Gelände des Flughafens Frankfurt befinden (dabei handelt es 
sich um ein Treibstofftanklager der HGB), werden in diesem Gutachten nicht weiter 
betrachtet, da es sich hierbei gemäß der Definition im GfL-Gutachten G16.1 [27] 
um ein internes Risiko handelt (das Risiko von unmittelbar am Luftverkehr 
beteiligten Personen). Dazu zählen neben dem eigentlichen Flugverkehr auch die 
Risiken, die aus infrastrukturellen Einrichtungen eines Flughafens, wie z.B. das 
HGB-Lager, resultieren.  
 
Weiterhin ist aufgrund der Lage des HGB-Tanklagers und der gelagerten Stoffe 
(ausschließlich Kerosin) nicht mit gefährlichen Auswirkungen von 
Sekundärereignissen außerhalb des Flughafengeländes zu rechnen. 
 
 

3.1.2 Betriebsbereiche / Anlagen mit einer Eintrittsfrequenz für ein 
flugbetriebliches Primärereignis kleiner oder gleich 10-11/a 

Im Untersuchungsraum 40 km x 40 km liegen 36 Betriebsbereiche / Anlagen nach 
StörfallV, für welche im GfL-Gutachten [27] sowohl für den Istfall als auch für den 
Planungsfall eine Eintrittswahrscheinlichkeit (bzw. Eintrittsfrequenz) des 
Primärereignisses Flugzeugabsturz kleiner 10-11/a (also ein Fall in 100 Milliarden 
Jahren) ermittelt wurde.  
 
Dieses Risiko ist nicht mehr in der Risikomatrix darstellbar und übersteigt das 
Zeitmaß der Erdgeschichte von mehreren Milliarden Jahren. Daher werden diese 
Betriebsbereiche/Anlagen in diesem Gutachten auch nicht weiter betrachtet.  
 
Die praktische Bedeutungslosigkeit dieses Risikos ist vor allem im Abstand zu den 
Start- und Abflugsektoren des Flughafens sowie im Abstand zu den Flugrouten im 
Rhein-Main-Gebiet begründet. 
 
Zu den Betriebsbereichen/Anlagen mit einer Eintrittsfrequenz für ein 
flugbetriebliches Primärereignis kleiner 10-11/a zählen die 21 Standorte in Tab. 3-1. 
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Tab. 3-1 Betriebsbereiche im Untersuchungsraum mit einer Eintrittsfrequenz kleiner 10-11/a 

Nr.10 Ort Straße Anmerkung 
3 Mainz-Kostheim Kostheimer 

Landstraße 
Fa. Linde, technische Gase, Gasflaschenlager 

5 Hattersheim Am Eisernen 
Steg 20 

Fa. Camping Gaz, Flüssiggas 

6 Kelkheim Industriestraße / 
Dieselstraße 

Rothenberger Werkzeugmaschinen 

7.1-
7.4 

Frankfurt-Höchst  Industriepark 
Höchst 

Betriebsbereiche von über 10 Betreibern,  
Areal mit einer Fläche von rund 4.600.000 m2,  
98 genehmigungsbedürftige Anlagen nach 
BImSchG ([45]) 

8 Frankfurt-
Griesheim 

Stroofstraße 29 genehmigungsbedürftige Anlagen nach 
BImSchG ([45]) 

9a Frankfurter 
Oberhafen 

Dieselstraße 18 Flüssiggaslager 

9b Frankfurter 
Oberhafen 

Dieselstraße 2-
16 

Mineralöllager 

10 Frankfurter 
Osthafen 

Lindleystraße 19 Gefahrstofflager + Mineralöllager 

11 Frankfurt-
Fechenheim 

Orberstraße 65 Fa. HIM, Behandlungsanlage für Sondermüll 

14 Offenbach Industriepark 
Fechenheim-
Offenbach 

vor allem Fa. Allessa, Chemische Produktion, im 
Betriebsbereich ca. 37 genehmigungsbedürftige 
Anlagen nach BImSchG 

17 Flughafen 
Egelsbach 

Egelsbach Lager 

18 Dreieich-
Sprendlingen 

Robert-Bosch-
Straße 12 

Gefahrstofflager 

19 Rödermark Senefelderstraße 
7 

Oberflächenbehandlungsanlage 

20 Rödermark Paul-Ehrlich-
Straße 13 

Oberflächenbehandlungsanlage 

21 Dietzenbach Emil von 
Behringstraße 4 

Oberflächenbehandlungsanlage 

27 Darmstadt-
Weiterstadt 

Zeppelinstraße Fa. Wella, Gefahrstofflager / 
Warenverteilzentrum (in der Regel 
hochentzündliche Druckgaspackungen) 

29 Darmstadt Kirschenallee Fa. Röhm, Chemische Produktion, im 
Betriebsbereich ca. 18 genehmigungsbedürftige 
Anlagen nach BImSchG 

30 Darmstadt Frankfurter Str. 
250 

Fa. Merck, Chemische Produktion, im 
Betriebsbereich ca. 60 genehmigungsbedürftige 
Anlagen nach BImSchG 

31 Roßdorf Im Mittelbruch 2 genehmigungsbedürftige Anlagen nach 
BImSchG ([45]) 

                                                10
  Ordnungsnummer nach G16.1 [27] 
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Nr.10 Ort Straße Anmerkung 
33 Münster An der Aulkaute Sprengtechnik 
35 Nierstein Rheinstraße 15 Flüssiggaslager 

 
 
 

3.1.3 Betriebsbereiche / Anlagen mit einer Eintrittsfrequenz für ein 
flugbetriebliches Primärereignis größer 10-11/a 

3.1.3.1 Großtanklager Raunheim 

Das GTL Raunheim wird von der Shell & DEA Oil GmbH betrieben und dient 
ausschließlich dem Umschlag und der Lagerung von flüssigen Mineralölprodukten. 
Es werden maximal ca. 153.000 t Mineralölprodukte (Kerosin, Motorbenzin, 
Diesel/Heizöl) gelagert. Die im Tanklager vorhandenen gefährlichen Stoffe und 
deren Maximalmengen sind in Tab. 3-2 zusammengestellt. 
 

Tab. 3-2: Art und Menge der vorhandenen gefährlichen Stoffe im Tanklager Raunheim ([45]) 

Art und Menge der gefährlichen Stoffe im Tanklager Raunheim 
Bezeichnung/Einstufung nach Anhang I StörfallV Menge [kg] 
2 Giftig 25.100 
6 Entzündlich 59.097.200 
7b Leichtentzündliche Flüssigkeiten 4.564.455 
9b Umweltgefährlich in Verbindung mit R 51/53 63.500.000 
13 Motor- und sonstige Benzine 31.041.516 

 
 
Standort und Umgebung 

Standort und Umgebung des GTL Raunheim sind auf den Luftbildern in Anhang IIA 
ersichtlich. An der Nordwestseite des Tanklagers verläuft der Main, an der 
Nordostseite die Bundesautobahn A 3 und die Abfahrt Raunheim der Autobahn auf 
die Bundesstraße B 43, welche entlang der südöstlichen Grenze des Tanklagers 
verläuft. Südwestlich des Betriebsbereichs befindet sich die Zu- und Abfahrt von 
der B 43 auf den dem Tanklager vorgelagerten TKW-Parkplatz. 
 
Das Tanklager selbst umfasst einen Stichhafen (im südwestlichen Teil des 
Tanklagers), eine Füllstation für Straßentankwagen (mit 11 Füllinseln) sowie 
verschieden große Flachbodentanks mit Festdach, die gruppenweise in Auffang-
räumen stehen. 
 
Das Gelände des Betriebsbereichs ist eben. Zum Main, zur Autobahn sowie zur 
Abfahrt auf die Bundessstraße hin ist es von Böschungen eingegrenzt. 
 
Die nächste Wohnbebauung (Ende Kelsterbacher Straße in Raunheim) befindet 
sich ca. 200 m entfernt vom Betriebsbereich. 
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Anzahl der Beschäftigten 

Im GTL Raunheim sind ca. 20 Mitarbeiter beschäftigt. Die maximale Anzahl an 
Beschäftigten vor Ort beträgt ca. 10 Mitarbeiter. Außerdem können sich zusätzlich 
noch bis zu 11 TKW-Fahrer (entsprechend der Anzahl der Befüllinseln für 
Straßentankfahrzeuge) auf dem Betriebsgelände befinden. 
 
Eintrittsfrequenz für das Primärereignis 

Das Großtanklager Raunheim liegt westlich des Flughafens ca. 6 km entfernt vom 
Beginn der geplanten Landebahn Nordwest und ca. 12 km entfernt vom Ende der 
(vorhandenen) Startbahnen (und Landebahnen). 
 
Das Tanklager liegt ca. 400 m südlich der nordwestlichen Abflugroute sowie ca. 
1,5 km nördlich der nordwestlichen Anflugroute. Im Planungsfall würde die 
nordwestliche Anflugroute ca. 800 m nördlich des Tanklagers verlaufen. 
 
Die Wahrscheinlichkeit für das Primärereignis Flugzeugabsturz (Eintrittsfrequenz) 
für das Großtanklager Raunheim beträgt im Istfall 2,8 x 10-7/a und im Planungsfall 
2,1 x 10-6/a. Somit fällt das Großtanklager Raunheim sowohl im Istfall wie im 
Planungsfall in die Wahrscheinlichkeitsstufe C der Risikomatrix. 
 
Abschätzung der max. Schadenskategorie 

Aufgrund der Art und Menge der gelagerten Stoffe ist bei einem Flugzeugabsturz 
auf das Großtanklager Raunheim mit einem Großbrand von erheblichem Ausmaße 
zu rechnen (im schlimmsten Falle mit dem Inbrandgeraten des gesamten 
Inventars). Eine Explosion größeren Ausmaßes kann dagegen i. d. R. aufgrund der 
zu erwartenden sofortigen Zündung des ausgelaufenen/auslaufenden Kraftstoffs 
ausgeschlossen werden. 
 
Eine Analyse der bisher aufgetretenen Schadensereignisse in Mineralölprodukt-
Tanklägern11 ergäbe eine Einstufung in die Schadenskategorie III. In keinem Fall 
gab es mehr als 100 Verletzte oder mehr als 2 Tote mit einer einzigen Ausnahme: 
Dem verheerenden Boil-over 1982 in Caracas (Venezuela) mit ca. 150 Toten. 
Dieser Fall ist aber für das GTL Raunheim nicht übertragbar, da ein Boil-over 
aufgrund der Art der eingelagerten Produkte nicht auftreten kann (siehe dazu u.a. 
[7], [21]).  
 
Aufgrund der Schwere eines Primärereignisses und der direkten Nähe der 
Autobahn A3 zum Tanklager wird jedoch konservativ ein max. Schadensausmaß 
von 10 bis 30 Toten geschätzt und das GTL Raunheim in die Schadenskategorie II 
(10 - 100 Tote) eingestuft.  
 

                                                11
 siehe insbesondere Unfallauswertung von 1965 bis 1983 im DGMK-Bericht 230-02 [16] 
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Abb. 3-1 Risikomatrix für das GTL Raunheim 

A     

B     

C   PF 2015 
IF 2000 

 

D     

E     

 IV III II I 

 
Die Einstufung des Großtanklagers Raunheim in die Risikomatrix ergibt eine 
Positionierung im Feld C II (gelbes Feld mit Akzeptanzlinielinie), weshalb für das 
GTL Raunheim eine Einzelfallbetrachtung durchzuführen ist. Diese detaillierte 
Risikobeurteilung geschieht in Kapitel 3.2.2. 
 
 

3.1.3.2 Großtanklager Flörsheim 

Das GTL Flörsheim wird von der Shell & DEA Oil GmbH betrieben und dient 
ausschließlich dem Umschlag und der Lagerung von flüssigen Mineralölprodukten. 
Es werden maximal ca. 267.000 t Mineralölprodukte (Kerosin, Motorbenzin, 
Diesel/Heizöl) gelagert. Die im Tanklager vorhandenen gefährlichen Stoffe und 
deren Maximalmengen sind in Tab. 3-3 zusammengestellt. 
 

Tab. 3-3: Art und Menge der vorhandenen gefährlichen Stoffe im Tanklager Flörsheim ([45]) 

Art und Menge der gefährlichen Stoffe im Tanklager Flörsheim 
Bezeichnung/Einstufung nach Anhang I StörfallV Menge [kg] 
7b Leichtentzündliche Flüssigkeiten 266.400.000 
9b Umweltgefährlich in Verbindung mit R 51/53 250.000 
11 Hochentzündliche verflüssigte Gase (einschließlich 

Flüssiggas) und Erdgas 
7.100 

 
 
Standort und Umgebung 

Standort und Umgebung des GTL Flörsheim sind auf dem Luftbildern in Anhang IIB 
ersichtlich. An der Südseite des Tanklagers verläuft der Main, auf der anderen 
Mainseite befindet sich Rüsselsheim. Westlich des Betriebsgeländes befinden sich 
gewerblich genutzte Flächen und Tennisplätze. An der Nordwestecke grenzen das 
Betriebsgelände einer Kläranlage sowie des städtischen Bauhofs an. 
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Nördlich der Anlagengrenze verlaufen Gleisstrecken der Deutschen Bahn AG, 
anschließend an die Gleisanlage sowie die Füllstellen für Eisenbahnkesselwagen 
des Tanklagers. Nördlich der Bahnstrecke schließt sich landwirtschaftlich genutztes 
Gelände an. Östlich des Betriebsgeländes befinden sich gewerblich genutzte 
Flächen. 
 
Das Tanklager selbst umfasst einen Stichhafen (im südöstlichen Teil des 
Tanklagers), eine Füllstation für Straßentankwagen und Füllstellen für 
Eisenbahnkesselwagen sowie verschieden große Flachbodentanks (größtenteils 
mit Festdach, teilweise auch mit Schwimmdach), die gruppenweise in 
Auffangräumen stehen. Die Fläche des GTL Flörsheim beträgt 160.000 m2. 
 
Die nächste Wohnbebauung befindet sich nordwestlich des Tanklagers ca. 150 m 
entfernt vom Betriebsbereich. 
 
Anzahl der Beschäftigten 

Im GTL Flörsheim sind ca. 25 Mitarbeiter beschäftigt. Es wird mit einer Anzahl von 
ca. 25 Personen vor Ort gerechnet (einschließlich TKW-Fahrer). 
 
Eintrittsfrequenz für das Primärereignis 

Das Großtanklager Flörsheim liegt westlich des Flughafens Frankfurt ca. 10 km 
entfernt. 
 
Die Wahrscheinlichkeit für das Primärereignis Flugzeugabsturz (Eintrittsfrequenz) 
für das GTL Flörsheim beträgt im Istfall 5,4 x 10-7/a und im Planungsfall 3,5 x 10-7/a. 
Somit fällt das Großtanklager sowohl im Istfall wie im Planungsfall in die 
Wahrscheinlichkeitsstufe C der Risikomatrix. 
 
Abschätzung der max. Schadenskategorie 

Aufgrund der Art und Menge der gelagerten Stoffe ist bei einem Flugzeugabsturz 
auf das Großtanklager Flörsheim mit einem Großbrand von erheblichem Ausmaße 
zu rechnen. Eine Explosion größeren Ausmaßes kann dagegen i. d. R. aufgrund 
der zu erwartenden sofortigen Zündung des ausgelaufenen/auslaufenden 
Kraftstoffs ausgeschlossen werden. 
 
Eine Analyse der bisher aufgetretenen Schadensereignisse in Mineralölprodukt-
Tanklägern12 ergäbe eine Einstufung in die Schadenskategorie III. In keinem Fall 
gab es mehr als 100 Verletzte oder mehr als 2 Tote mit einer einzigen Ausnahme: 
Dem verheerenden Boil-over 1982 in Caracas (Venezuela) mit ca. 150 Toten. 
Dieser Fall ist aber für das GTL Flörsheim nicht übertragbar, da ein Boil-over 
aufgrund der Art der eingelagerten Produkte nicht auftreten kann (siehe dazu u.a. 
[7], [21]).  
 
Aufgrund der Schwere eines Primärereignisses und der Nähe bestimmter Objekte 
(Tennisanlagen, Kläranlage, Bauhof) wird jedoch konservativ ein max. 
Schadensausmaß von 10 bis 20 Toten geschätzt und das GTL Flörsheim in die 
Schadenskategorie II (10 - 100 Tote) eingestuft.  

                                                12
 siehe insbesondere Unfallauswertung von 1965 bis 1983 im DGMK-Bericht 230-02 [16] 
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Abb. 3-2 Risikomatrix für das GTL Flörsheim 
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Die Einstufung des Großtanklagers Flörsheim in die Risikomatrix ergibt eine 
Positionierung im Feld C II (gelbes Feld mit Akzeptanzlinie), weshalb für das GTL 
Flörsheim eine Einzelfallbetrachtung durchzuführen ist. Diese detaillierte 
Risikobeurteilung geschieht in Kapitel 3.2.3. 
 
 

3.1.3.3 Gaslager Neu-Isenburg, Schleußnerstraße 26 

Der Betriebsbereich besteht aus einem Lager mit Druckgasflaschen. Dies lässt sich 
aus der Art der Stoffe und der vorhandenen Mengen schließen. Die im Lager 
vorhandenen gefährlichen Stoffe und deren Maximalmengen sind in Tab. 3-4 
zusammengestellt. 
 

Tab. 3-4: Art und Menge der vorhandenen gefährlichen Stoffe ([45]) 

Art und Menge der gefährlichen Stoffe 
Bezeichnung/Einstufung nach Anhang I StörfallV Menge [kg] 
2 Giftig 400 
8 Hochentzündlich 1.000 
11 Hochentzündliche verflüssigte Gase (einschließlich 

Flüssiggas) und Erdgas 
6.000 

14 Acetylen 10.000 
34 Sauerstoff 34.000 

 
Standort und Umgebung 

Das Lager befindet sich im nördlichen Teil des Gewerbegebiets Süd 
(durchschnittliche Personendichte: zwischen 200 und 299 Menschen pro 
200 m x 200 m). 
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Die nächste Wohnbebauung (durchschnittliche Personendichte: zwischen 300 und 
399 Menschen pro 200 m x 200 m) befindet sich nördlich des Gaslagers ca. 100 m 
entfernt. 
 
Eintrittsfrequenz für das Primärereignis 

Die Wahrscheinlichkeit für das Primärereignis Flugzeugabsturz (Eintrittsfrequenz) 
für das Gaslager beträgt im Istfall 2,9 x 10-9/a und im Planungsfall 3,3 x 10-9/a. 
Somit fällt das Gaslager sowohl im Istfall wie im Planungsfall in die 
Wahrscheinlichkeitsstufe D der Risikomatrix. 
 
Abschätzung der max. Schadenskategorie 

Bei einem Flugzeugabsturz auf das Gaslager könnte es teilweise zu einer direkten 
Freisetzung des Inhalts der Druckgasflaschen kommen, teilweise wäre aufgrund 
der Wärmeeinwirkung des zu erwartenden Brandes eine spätere Freisetzung des 
Inhalts durch Aufreißen der Gasflaschen anzunehmen.  
 
Bei den unter Feuer stehenden Acetylengasflaschen wäre außerdem ein 
explosionsartiger Zerfall des Acetylens zu befürchten, mit der Folge, dass diese 
Flaschen bis zu mehrere hundert Meter weit fliegen könnten (geschätzter max. 
Personenschaden außerhalb des Unfallfolgengebiets: 5 - 10 Tote). 
 
Die vorhandenen und evtl. teilweise freigesetzten Mengen an komprimierten bzw. 
verflüssigten hochentzündlichen Gasen und Sauerstoff werden den 
entstehenden/entstandenen Brand lokal deutlich unterstützen bzw. ausweiten, 
würden jedoch vermutlich insgesamt zu keinen größeren zusätzlichen 
Personenschäden führen.  
 
Wenn die max. 400 kg giftiges Gas nicht brennbar sind, würde dessen spontane 
Freisetzung kurzzeitig (ca. 5 - 20 s) zu hohen Immissionskonzentrationen in der 
(näheren) Umgebung im Freien führen. Die Höhe dieser Immissions-
konzentrationen wäre aufgrund der thermischen Überhöhung durch den Brand 
begrenzt, die Wirkung dieser kurzfristigen Einwirkung höherer Immissions-
konzentrationen wäre sehr stoffspezifisch (geschätzter max. Personenschaden: 5 - 
30 Tote). 
 
Somit wird ein maximales Schadensausmaß von 10 bis 40 Toten geschätzt und der 
Betriebsbereich in der Schleußnerstraße 26 in die Schadenskategorie II (10 - 100 
Tote) eingestuft.  
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Abb. 3-3 Risikomatrix für den Betriebsbereich Neu-Isenburg, Schleußnerstraße 26 
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Die Einstufung der Schleußnerstraße 26 in die Risikomatrix ergibt eine 
Positionierung im Feld D II (gelbes Feld mit Übergangslinie), weshalb keine 
Einzelfallbetrachtung durchzuführen ist, weil das Risiko sowohl im Ist- wie im 
Planungsfall noch in einem akzeptablen Bereich liegt. 
 
 

3.1.3.4 Lager Neu-Isenburg, Schleußnerstraße 6 

Der Betriebsbereich besteht aus Lager-, Umschlag- sowie Aufbereitungsanlagen für 
Branntwein, wobei die größte Menge an leicht entzündlichem Branntwein sich 
vermutlich im Lagerbereich befindet. Die im Betriebsbereich vorhandenen 
gefährlichen Stoffe und deren Maximalmengen sind in Tab. 3-5 zusammengestellt. 
 

Tab. 3-5: Art und Menge der vorhandenen gefährlichen Stoffe ([45]) 

Art und Menge der gefährlichen Stoffe 
Bezeichnung/Einstufung nach Anhang I StörfallV Menge [kg] 
7b Leichtentzündliche Flüssigkeiten 8.737.040 

 
Standort und Umgebung 

Der Betriebsbereich befindet sich im nördlichen Teil des Gewerbegebiets Süd 
(durchschnittliche Personendichte: zwischen 200 und 299 Menschen pro 
200 m x 200 m). 
 
Die nächste Wohnbebauung (durchschnittliche Personendichte: zwischen 300 und 
399 Menschen pro 200 m x 200 m) befindet sich nördlich des Betriebsbereichs, ca. 
100 m entfernt. 
 
Eintrittsfrequenz für das Primärereignis 

Die Wahrscheinlichkeit für das Primärereignis Flugzeugabsturz (Eintrittsfrequenz) 
für den Betriebsbereich beträgt im Istfall 2,9 x 10-9/a und im Planungsfall 
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3,2 x 10-9/a. Somit fällt der Betriebsbereich sowohl im Istfall wie im Planungsfall in 
die Wahrscheinlichkeitsstufe D der Risikomatrix. 
 
Abschätzung der max. Schadenskategorie 

Die vorhandene Menge an leichtentzündlichem Branntwein (Ethanol) spielt 
angesichts der Kerosinmenge des Flugzeugs (20 bis 180 t) praktisch keine 
gefahrerhöhende Rolle und würde zu keinen größeren zusätzlichen 
Personenschäden außerhalb des Unfallfolgengebiets führen.  
 
Somit wird ein max. Schadensausmaß von 1-5 Toten geschätzt und der 
Betriebsbereich in der Schleußnerstraße 6 in die Schadenskategorie III (1 bis 
10 Tote) eingestuft.  
 

Abb. 3-4 Risikomatrix für den Betriebsbereich Neu-Isenburg, Schleußnerstraße 6 
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Die Einstufung in die Risikomatrix ergibt eine Positionierung im Feld D III (grünes 
Feld), weshalb keine Einzelfallbetrachtung durchzuführen ist, weil das Risiko 
sowohl im Ist- wie im Planungsfall in einem akzeptablen Bereich liegt. 
 
 

3.1.3.5 Großtanklager Ginsheim-Gustavsburg 

Das GTL Ginsheim-Gustavsburg wird von der BP Oil Deutschland GmbH betrieben 
und dient ausschließlich dem Umschlag und der Lagerung von flüssigen 
Mineralölprodukten. Es werden maximal ca. 59.000 t Mineralölprodukte (Kerosin, 
Motorbenzin, Diesel/Heizöl) gelagert. Die im Tanklager vorhandenen gefährlichen 
Stoffe und deren Maximalmengen sind in Tab. 3-6 zusammengestellt. 
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Tab. 3-6: Art und Menge der vorhandenen gefährlichen Stoffe im Lager ([45]) 

Art und Menge der gefährlichen Stoffe im Lager 
Bezeichnung/Einstufung nach Anhang I StörfallV Menge [kg] 
2 Giftig 19.000 
6 Entzündlich 25.156.000 
13 Motor- und sonstige Benzine 34.245.000 

 
 
Standort und Umgebung 

An der Südwestseite des Tanklagers verläuft ein Rheinarm, hinter dem die Insel 
Bleiaue liegt. An der Nordwestseite und nördlich des Tanklagers befindet sich die 
fast unbebaute Mainspitze, dahinter der Fluss Main. Entlang der Nordseite des 
Tanklagers verläuft eine Gleisstrecke der Deutschen Bahn AG, südöstlich des 
Tanklagers ist ein gewerblich genutztes Hafenbecken, dahinter Gewerbegebiet 
 
Das Tanklager selbst umfasst einen Stichhafen (im südwestlichen Teil des 
Tanklagers), eine Füllstation für Straßentankwagen und Füllstellen für 
Eisenbahnkesselwagen sowie verschieden große Flachbodentanks mit Festdach, 
die gruppenweise in Auffangräumen stehen. Die Fläche des Tanklagers beträgt 
rund 120.000 m2. 
 
Die nächste Wohnbebauung (Gustavsburg) befindet sich nordöstlich des 
Tanklagers, ca. 350 m entfernt vom Betriebsbereich. Außerdem befindet sich 
südwestlich des Tanklagers auf der Bleiaue in ca. 60 m Entfernung ein 
Campingplatz. 
 
Eintrittsfrequenz für das Primärereignis 

Die Wahrscheinlichkeit für das Primärereignis Flugzeugabsturz (Eintrittsfrequenz) 
für das Tanklager Ginsheim-Gustavsburg beträgt im Istfall < 10-15/a und im 
Planungsfall 7,4 x 10-8/a. Somit fällt das Tanklager für den Planungsfall in die 
Wahrscheinlichkeitsstufe D der Risikomatrix. 
 
Abschätzung der max. Schadenskategorie 

Aufgrund der Art und Menge der gelagerten Stoffe ist bei einem Flugzeugabsturz 
auf das Tanklager mit einem Großbrand von größerem Ausmaße zu rechnen (im 
schlimmsten Falle mit dem Inbrandgeraten des gesamten Inventars). Eine 
Explosion größeren Ausmaßes kann dagegen i. d. R. aufgrund der zu erwartenden 
sofortigen Zündung des ausgelaufenen/auslaufenden Kraftstoffs ausgeschlossen 
werden. 
 
Eine Analyse der bisher aufgetretenen Schadensereignisse in Mineralölprodukt-
Tanklägern13 ergäbe eine Einstufung in die Schadenskategorie III. In keinem Fall 
gab es mehr als 100 Verletzte oder mehr als 2 Tote mit einer einzigen Ausnahme: 
Dem verheerenden Boil-over 1982 in Caracas (Venezuela) mit ca. 150 Toten. 
Dieser Fall ist aber für das GTL Raunheim nicht übertragbar, da ein Boil-over 

                                                13
 siehe insbesondere Unfallauswertung von 1965 bis 1983 im DGMK-Bericht 230-02 [16] 
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aufgrund der Art der eingelagerten Produkte nicht auftreten kann (siehe dazu u.a. 
[7], [21]).  
 
Aufgrund der Schwere eines Primärereignisses und der direkten Nähe des 
Campingplatzes zum Tanklager wird jedoch konservativ ein max. 
Schadensausmaß von 10 bis 20 Toten geschätzt und das Tanklager Ginsheim-
Gustavsburg in die Schadenskategorie II (10 - 100 Tote) eingestuft.  
 

Abb. 3-5 Risikomatrix für das Tanklager Ginsheim-Gustavsburg 
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Die Einstufung des Tanklagers Ginsheim-Gustavsburg in die Risikomatrix ergibt für 
den Planungsfall eine Positionierung im Feld D II (gelbes Feld mit Übergangslinie), 
weshalb keine Einzelfallbetrachtung durchzuführen ist, da das Risiko im Istfall 
sowieso aber auch noch im Planungsfall in einem akzeptablen Bereich liegt. 
 
 

3.1.3.6 Automobilwerk Rüsselsheim (Opel AG) 

Der Betriebsbereich befindet sich im Automobilwerk der Opel AG und besteht aus 
einer nach BImSchG genehmigungsbedürftigen Anlage. Daneben befindet sich auf 
dem Werksgelände eine störfallrelevante Anlage, die jedoch nicht Teil des 
Betriebsbereichs ist (Anhang VII StörfallV). Die im Automobilwerk vorhandenen 
gefährlichen Stoffe und deren Maximalmengen sind in Tab. 3-7 zusammengestellt. 
  

Tab. 3-7: Art und Menge der vorhandenen gefährlichen Stoffe im Werk der Opel AG ([45]) 

Art und Menge der gefährlichen Stoffe im Werk der Opel AG 
Bezeichnung/Einstufung nach Anhang I StörfallV Menge [kg] 
7b Leichtentzündliche Flüssigkeiten 4.500 
11 Hochentzündliche verflüssigte Gase (einschließlich 

Flüssiggas) und Erdgas 
18.700 

37 Toluylendiisocyanat (TDI-Gemisch) 48.280 
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Standort und Umgebung 

Das Opelwerk liegt im Westen der Stadt Rüsselsheim und wird in seiner Mitte von 
der öffentlichen Mainzer Straße durchquert. An der Nordseite des Werks liegt der 
Main, auf seiner Ostseite grenzt das Werk direkt an Wohnhäuser und den 
Innenstadtbereich von Rüsselsheim. Südlich und westlich des Werks schließt sich 
landwirtschaftlich genutztes Gelände an, an der Südgrenze des Werks verläuft die 
B43. 
 
Das vorhandene Flüssiggas wird ungefähr in der Mitte des Werks erdgedeckt 
gelagert, die TDI-Tanks befinden sich vermutlich eingehaust im westlichen Teil des 
Werksgeländes in der Nähe der Polyurethanschäumerei. Frei stehend sind lediglich 
einige Tanks (vermutlich für Kraftstoffe) auf der Nordseite beim Opelhafen. 
 
Die durchschnittliche Personendichte im Werk beträgt zwischen 400 und 499 
Menschen pro 200 m x 200 m (am Standort sind rund 19.700 Menschen 
beschäftigt), die durchschnittliche Personendichte der nächsten Wohnbebauung im 
Westen zwischen 200 und 299 Menschen pro 200 m x 200 m. 
 
Eintrittsfrequenz für das Primärereignis 

Die Wahrscheinlichkeit für das Primärereignis Flugzeugabsturz (Eintrittsfrequenz) 
für das Opelwerk beträgt im Istfall 3,2 x 10-8/a und im Planungsfall 4,3 x 10-8/a. 
Somit fällt das Opelwerk sowohl im Istfall wie im Planungsfall in die 
Wahrscheinlichkeitsstufe D der Risikomatrix. 
 
Abschätzung der max. Schadenskategorie 

Eine zusätzliche Gefährdung durch das gelagerte Flüssiggas wäre bei einem 
Flugzeugabsturz auf das Opelwerk nur zu befürchten, wenn es zu einem BLEVE 
(mit Feuerball) durch Unterfeuerung des Flüssiggastanks kommen könnte, was 
aufgrund der erdgedeckten Lagerung nicht zu befürchten ist. 
 
Die vorhandenen Mengen an leichtentzündlichen Flüssigkeiten (sie sind vermutlich 
größer als in obenstehender Tabelle angegeben) werden den beim 
Flugzeugabsturz entstehenden/entstandenen Brand unterstützen bzw. ausweiten, 
würden jedoch vermutlich insgesamt zu keinen größeren zusätzlichen 
Personenschäden führen.  
 
Die sehr giftige Flüssigkeit TDI verbrennt im Brandfall und bildet neben den 
typischen Brandprodukten (CO2, H2O) die giftigen Brandgase Kohlenmonoxid (CO), 
Cyanwasserstoff (HCN) und Stickoxide (NOx). Aufgrund der thermischen 
Überhöhung der Brandgase ist jedoch nicht mit lebensbedrohlichen 
Immissionskonzentrationen im Bodenbereich sowie außerhalb des Werksgeländes 
zu rechnen, insbesondere weil infolge der Schwere des Primärereignisses 
Vollbrandbedingungen (hohe Brandtemperaturen, keine Schwelbrandbedingungen) 
zu erwarten sind. Dies hat zum einen zur Folge, dass die Verbrennung relativ 
vollständig stattfindet (geringe HCN-Immissionskonzentrationen). Zum anderen tritt 
eine sehr ausgeprägte Quelltermüberhöhung durch Auftrieb der relativ heißen 
Brandgase auf.  
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Weiterhin ist außerhalb des Unfallfolgengebiets der Großteil der Belegschaft durch 
den Aufenthalt in Räumen (siehe Kapitel 2.5.4.1) vor toxischer Einwirkung 
geschützt. 
 
Vor diesem Hintergrund wird ein max. Schadensausmaß von 1 bis 10 Toten 
geschätzt und das Opelwerk in die Schadenskategorie III (1 - 10 Tote) eingestuft.  
 

Abb. 3-6 Risikomatrix für den Betriebsbereich der Opel AG 
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Die Einstufung des Opelwerks in die Risikomatrix ergibt eine Positionierung im Feld 
D III (grünes Feld), weshalb keine Einzelfallbetrachtung durchzuführen ist, weil das 
Risiko sowohl im Ist- wie im Planungsfall in einem akzeptablen Bereich liegt. 
 
 

3.1.3.7 Betriebsbereich Kelsterbach (Ticona / Infraserv) 

Standortbetreiber des Werkes Kelsterbach ist die Ticona GmbH, eine Tochter der 
Celanese AG. Die Ticona GmbH betreibt im Werk mehrere verfahrenstechnische 
Anlagen unter Einsatz von gefährlichen Stoffen. Aufgrund dessen stellt der Standort 
einen Betriebsbereich im Sinne von §3 Abs. 5a BImSchG [6] dar. Der Standort 
weist eine Fläche von ca. 440.000 m2 auf.  
 
Die Infraserv GmbH & Co. Höchst KG betreibt im Werk lediglich die 
Ethylenverdichterstation. 
 
Die im Betriebsbereich vorhandenen gefährlichen Stoffe und deren 
Maximalmengen sind in Tab. 3-8 zusammengestellt. 
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Tab. 3-8: Art und Menge der vorhandenen gefährlichen Stoffe im Werk Kelsterbach ([45]) 

Art und Menge der gefährlichen Stoffe im Werk Kelsterbach 
Bezeichnung/Einstufung nach Anhang I StörfallV Menge [kg] 
1 Sehr giftig 1.250 
2 Giftig 1.515.650 
7b Leichtentzündliche Flüssigkeiten 212.000 
8 Hochentzündlich 120.500 
14 Acetylen 170 
26 Methanol 1.245.000 

 
Der Standort liegt mit einem Abstand kleiner 4 km zum Parallelbahnsystem des 
Flughafens bereits jetzt im Anflugbereich nach § 12, Abs. 1, Nr. 5 des LuftVG. 
Sowohl nach außer Kraft getretener 2. Störfall-Verwaltungsvorschrift [1] als auch 
nach derzeitigem Entwurf einer neuen Störfall-Verwaltungsvorschrift [52] ist der 
Flugverkehr in einem solchen Fall als umgebungsbedingte Gefahrenquelle zur 
berücksichtigen. Die geplante Landebahn Nordwest liegt ebenfalls näher als 4 km 
zum Standort, so dass auch hierdurch die Betrachtung des Luftverkehrs als 
Gefahrenquelle erforderlich wäre. 
 
Aufgrund dieser Nähe wurde laut Landesplanerischer Beurteilung [44] gefordert, 
„die Auswirkungen des Vorhabens [Errichtung der Landebahn Nordwest] auf die 
Sicherheit der westlich der geplanten Landebahn Nordwest gelegenen Anlagen der 
Firmen Ticona und Infraserv Höchst“ näher zu untersuchen. Hierzu wurden zwei 
weitere Gutachten in Auftrag gegeben:  
− Im RWTÜV-Gutachten [46] wurden die Auswirkungen, die sich aus einem 

flugbetrieblichen Primärereignis sowie aus nachfolgenden Sekundärereignissen 
ergeben, abgeschätzt und bewertet. Dieses Gutachten wurde vom HMWVL im 
Rahmen eines Verfahrens zur Änderung des Landesentwicklungsplans 
beauftragt und wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau 
des Flughafens Frankfurt Main lediglich nachrichtlich erwähnt. 

− Im GfL-Gutachten [27] wurde das Standortgelände in 200 x 200 m Quadrate 
eingeteilt und für jedes Quadrat ein Betroffenheitsrisiko errechnet. Dieses 
Gutachten wurde von Fraport beauftragt und findet Eingang in die 
Planfeststellungsunterlage als Gutachten G16.1. 

 
Für die Anlagen, die nach [46] das Störfallpotenzial des Standortes repräsentativ 
abdecken, ergaben sich nach [27] die Einzelrisiken in Tab. 3-9, welche für die 
Eintrittsfrequenz eines flugbetrieblichen Primärereignisses herangezogen werden 
können (siehe Kapitel 2.4.1). Entgegen der üblichen Vorgehensweise im GfL-
Gutachten [27] wurde bei der Ermittlung der Einzelrisiken für den Standort 
Kelsterbach nicht der übliche Schadensradius von 500 m (siehe Kapitel 2.4.1), der 
durch Brand bzw. Explosion der im Betriebsbereich vorhandenen gefährlichen 
Stoffe resultiert, berücksichtigt.  
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Tab. 3-9: Eintrittsfrequenz flugbetrieblicher Primärereignisse am Standort Kelsterbach [27] 

Anlage Eintrittsfrequenz flugbetrieblicher Primärereignisse 
 Istfall Planungsfall 
Ethylenverdichterstation 3,9 x 10-7 / a 1,4 x 10-5 / a 
Lager P205 (PPS) 6,2 x 10-7 / a 5,5 x 10-6 / a 
Tanklager 84/85 (MeOH) 1,3 x 10-6 / a 9,8 x 10-7 / a 
BF3-Lageranlage 1,0 x 10-6 / a 6,0 x 10-7 / a 
 
Führt man die Ergebnisse des RWTÜV-Gutachtens [46] und des GfL-Gutachtens 
[27] zusammen, so können folgende Schlussfolgerungen für die Einstufung in die 
Risikomatrix gezogen werden: 
− Die Tab. 3-9 zeigt, dass sowohl im Ist- als auch im Planungsfall für die Anlagen 

der Ticona GmbH die Betroffenheit durch ein flugbetriebliches Primärereignis in 
der Wahrscheinlichkeitsstufe C „10-5/a - 10-7/a“ liegt. Hingegen erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit für die Ethylenverdichterstation im Planungsfall um fast zwei 
Dekaden, wodurch für den Planungsfall die Station in die Stufe B „10-3/a - 10-5/a“ 
fällt. 

− Als Schadenskategorie wird für die Ethylenverdichterstation konservativ die 
Kategorie II „10-100 Todesopfer“ abgeschätzt. Dies ist insbesondere durch die 
potenzielle Gefährdung einer vorbeifahrenden S-Bahn zu begründen. 

− Als Schadenskategorie für die Anlagen der Ticona GmbH wird konservativ die 
Kategorie I „100-1.000 Todesopfer“ abgeschätzt. Die Abschätzung begründet 
sich insbesondere durch das in sicherheitsrelevanter Menge gelagerte, sehr 
giftige, nicht brennbare Gas Bortrifluorid, das bei Freisetzung des kompletten 
Inventars und ungünstigen Ausbreitungsverhältnissen weit über die 
Werksgrenzen hinaus zu toxischen Auswirkungen führen kann. 

 
Abb. 3-7: Risikomatrix für den Betriebsbereich Kelsterbach 

A     

B   PF 2015: 
Ethylenstation 

 

C   IF 2000: 
Ethylenstation 

IF 2000 / PF 2015: 
Ticona-Anlagen 

D     

E     

 IV III II I 

 
Die Einstufung in die Risikomatrix bestätigt nachträglich die Landesplanerische 
Beurteilung [44], wonach der Standort Kelsterbach näher zu untersuchen ist. Die 
detaillierte Risikobeurteilung geschieht in Kapitel 3.2.1. 
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3.2 Detaillierte Risikobeurteilung / Einzelfallbetrachtungen 

3.2.1 Einzelfallbetrachtung des Betriebsbereichs Kelsterbach (Ticona / Infraserv) 

Folgende Sekundärereignisse wurden bereits im RWTÜV-Gutachten [46] als 
Störfälle mit bedeutsamen und für das Gefahrenpotenzial des Standortes 
repräsentativen Auswirkungen identifiziert: 

a) Zerstörung einer / beider Bortrifluoridkugeln14 
b) Methanolbrand im Tanklager 84/85 
c) Brand / Explosion in der Ethylenverdichterstation 
d) Brand von Polyphenylensulfid (PPS) im Lager P205 mit Bildung von 

giftigem Schwefeldioxid 
 

3.2.1.1 Eintrittsfrequenz für das Primärereignis 

Die Eintrittswahrscheinlichkeiten/Eintrittsfrequenzen für das Primärereignis wurden 
bereits in Kapitel 3.1.3.7 dieses Gutachtens aufgeführt (siehe Tab. 3-9). 
 

3.2.1.2 Meteorologische Situation 

Die meteorologische Situation für den Standort wird durch die Daten der DWD-
Messstation am Frankfurter Flughafen abgebildet. 
 

Tab. 3-10: Meteorologische Situation für den Standort Kelsterbach ([19], [20]) 

Meteorologische Daten (gerundet)15 Wetterstation Flughafen Frankfurt 
relative Häufigkeit der N NO O SO S SW W NW 
Windrichtungen für u.A.16 4% 30% 9% 5% 10% 26% 6% 8% 
relative Häufigkeit der 10-70° 70-130° 130-190° 190-250° 250-310° 310-10° 
Windrichtungen für m.A.16 32% 11% 8% 31% 10% 7% 
durchschnittliche Windgeschwindigkeit 3,2 m/s 
relative Häufigkeit stabiler Temperaturschichtungen (AK: I, II) 
mit Windgeschwindigkeiten < 1,5 m/s 

ca. 40% 

relative Häufigkeit indifferenter Temperaturschichtungen (AK: 
III/1, III/2) mit Windgeschwindigkeiten > 7 m/s 

ca. 7% 

 
 

3.2.1.3 Demographische Situation und Infrastruktur 

Standort Kelsterbach 

Am Standort Kelsterbach sind laut Kurzbeschreibung zum Genehmigungsantrag 
vom 13.06.2002 [55] bei Ticona ca. 850 Mitarbeiter beschäftigt sowie rund 150 
Fremdfirmenmitarbeiter ([46]) tätig. In dem Verwaltungsgebäude R300 befinden 
sich laut RWTÜV-Gutachten [46] bis zu 300 Menschen. Für den Planungsfall wird 

                                                14
  Eine dritte Kugel ist bestimmungsgemäß leer und dient dazu im Notfall oder zu Revisionszwecken das BF3 
einer anderen Kugel aufzunehmen.  15
  Die DWD-Zeitreihe [19] aus dem Jahre 1997 wurde vom Wetterdienst für Ausbreitungsrechnungen als 
repräsentativ für eine 15-jährige Bezugsperiode (1985-1999) ermittelt. 16
  1% Windstille 
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durch Erschließung weiterer Flächen am Standort mit einem Zuwachs von 500 
Menschen gerechnet.  
 
Zieht man Fremdfirmenmitarbeiter sowie die Angestellten im Verwaltungsgebäude 
R300 ab, so sind etwa 550 Mitarbeiter der Ticona GmbH in der Produktion tätig.  
Unter der Annahme, dass davon ca. 80% in einem Vier-Schichtsystem 
eingebunden sind und maximal zwei Schichten gleichzeitig anwesend sind, ergibt 
sich eine maximale Personenzahl am Standort von derzeit ca. 780 Mitarbeiter.17 
 
Davon arbeiten annähernd 300 Menschen im Verwaltungsgebäude R300, so dass 
sich im Produktionsbereich etwa 480 aufhalten. Der Produktionsbereich (inkl. 
Lager- und Leerflächen) umfasst etwa eine Fläche von 240.000 m2, so dass sich 
darin eine durchschnittliche Personendichte von ca. 80 Menschen pro 
200 m x 200 m ergibt. 
 
Überträgt man die beschriebenen Verhältnisse für den Planungsfall mit insgesamt 
1.500 Beschäftigten, so erhält man eine maximale Personenzahl am Standort von 
insgesamt 1.170 Mitarbeitern. Davon sind rund 720 maximal im Produktionsbereich 
anwesend. Damit erhält man eine durchschnittliche Personendichte von ca. 120 
Menschen pro 200 m x 200 m. 
 
Die Tab. 3-11 fasst die angenommene demographische Situation am Standort 
zusammen. 
 

Tab. 3-11  Übersicht über die angenommene demographische Situation im Betriebsbereich 

 Istfall Planungsfall Bemerkung 
Gesamtbeschäftigte am Standort 1.000 1.500  
Verwaltungsangestellte  
(insbesondere im R300) 

300 450 Anteil 30 % 

Fremdfirmenmitarbeiter 150 225 Anteil 15 % 
Mitarbeiter in der Produktion 550 825 Anteil 55 % 
Anzahl Schichtmitarbeiter 440 660 80% der Mitarbeiter in der 

Produktion 
maximal in der Produktion anwesende 
Mitarbeiter (max. 2 Schichten) 

480 720  

maximal am Standort anwesende 
Mitarbeiter 

780 1170  

 
Die angenommenen Personendichten im Produktionsbereich liegen im Bereich der 
demographischen Daten ([23], [24]), wonach die durchschnittliche Personendichte 
sich zwischen 50 und 99 Menschen pro 200 m x 200 m im Istfall und zwischen 100 
und 149 Menschen pro 200 m x 200 m im Planungsfall bewegt. 
 
Im Folgenden wird mit 80 bzw. 120 Menschen pro 200 m x 200 m im 
Produktionsbereich gerechnet, wobei der Ansatz als relativ konservativ anzusehen 

                                                17
  Die Schwankungsbreite des Anteils der Schichtmitarbeiter in einem Betrieb beträgt nach Erfahrungen der 
Sachverständigen in der chemischen Industrie 70 bis 90 %. 
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ist. Das Verwaltungsgebäude R300 (mit Ausbauoption) wird als Einheit mit 300 
bzw. 450 Menschen betrachtet. 
 
Autobahn A3 / Bundesstraße B3 

Es wird gemäß dem Ansatz im RWTÜV-Gutachten [46] angenommen, dass sich 
10 Autos auf einer Länge von 100 m mit einer durchschnittlichen 
Personenbeladung von 1,5 im jeweils gefährdeten Bereich befinden (ohne 
Fortbewegung, d.h. Stau). Die Annahme eines Staus in beide Fahrtrichtungen stellt 
eine konservative Annahme dar, wobei anzunehmen ist, dass sich aufgrund der 
spektakulären Außenwirkung eines flugbetrieblichen Primärereignisses der Verkehr 
durch Schaulustige verzögern wird. Ein Vollstau in beide Richtungen ist dennoch 
unwahrscheinlich. Auf die Annahme einer Stauwahrscheinlichkeit wird verzichtet, 
da diese mit zu vielen Unsicherheiten behaftet wäre, vor allem für den Planungsfall. 
 
Eddersheim 

Laut Internet-Homepage [29] hat Eddersheim zur Zeit ca. 5.000 Einwohner. Die 
bebaute Fläche beträgt etwa 840.000 m2. Eddersheim hat überwiegend eine 
suburbane bzw. dörfliche Struktur. Aus Einwohnerzahl und bebauter Fläche ergibt 
sich eine durchschnittliche Personendichte von 240 Menschen pro 200 m x 200 m. 
Diese Zahl liegt im Bereich der demographischen Daten ([25]; [26]), wonach die 
durchschnittliche Personendichte im Zentrum sich zwischen 200 und 299 
Menschen pro 200 m x 200 m bewegt. Die städtische Entwicklung von Eddersheim 
wird für den Planungsfall stagnierend angenommen. Im folgenden wird in beiden 
Fällen mit einer durchschnittlichen Personendichte von 250 Menschen pro 
200 m x 200 m gerechnet. 
 
Gewerbegebiet Mönchhof 

Laut landesplanerischer Beurteilung [44] soll zukünftig in dem Gewerbegebiet ein 
Dienstleistungszentrum mit mehr als 10.000 Arbeitsplätze entstehen. Es wird im 
Folgenden mit 10.000 Beschäftigen, die sich im Gewerbegebiet gleichzeitig 
aufhalten, gerechnet. 
 
Das Gewerbegebiet hat eine Fläche von rund 900.000 m2, so dass sich damit eine 
durchschnittliche Personendichte von ca. 440 Menschen pro 200 m x 200 m ergibt. 
Diese Zahl liegt im Bereich der demographischen Daten ([24]), wonach die 
durchschnittliche Personendichte im Gewerbegebiet sich zwischen 300 und 499 
Menschen pro 200 m x 200 m bewegt, im nordwestlichen Teil jedoch sogar steigt 
die Dichte auf über 500 Menschen pro 200 m x 200 m. 
 
S-Bahn-Strecke Wiesbaden-Frankfurt 

Laut derzeit gültigem RMV-Fahrplan fahren maximal 10-11 Züge pro Stunde durch 
(davon stündlich 8 S-Bahnen S8/S9 sowie 2-3 Regionalexpresse). Für den 
Planungsfall werden 12 Züge angenommen.18 
 
Die durchschnittliche Zugbelegung kann mit 200 Personen angenommen werden 
(siehe auch [11]). In Spitzenzeiten sollen jedoch laut ZIV-Gutachten G9.1 [68] bis 

                                                18
  Siehe dazu auch ZIV-Gutachten G9.1 [68]. 
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zu 400 Passagiere im Zug transportiert werden, weshalb konservativ im Folgenden 
mit 400 Passagieren gerechnet wird. 
 
Für die Vorbeifahrt eines Zuges an dem Standort Kelsterbach wird 10 Sekunden 
angesetzt.19 Es liegt kein bestimmungsgemäßer Zughalt im Bereich des Standortes 
vor. Damit errechnet sich eine Zugaufenthaltswahrscheinlichkeit in der Umgebung 
des Standortes Kelsterbach von 1/36 (Istfall) bzw. 1/30 (Planfall). 
 
 
ICE-Strecke Frankfurt-Köln 

Es wird unterstellt, dass pro Stunde acht ICE-Züge durchfahren (je vier in eine 
Richtung). Die durchschnittliche Zugbelegung wird mit 200 Personen angenommen 
(maximal ca. 360 Personen, siehe auch [11]). Laut Verkehrsprognose (Gutachten 
G8 [33]) fahren 2015 auf der ICE-Strecke täglich 106 Züge je Richtung, d.h. 
insgesamt rund 13 Züge pro Stunde. 
 
Für die Vorbeifahrt eines Zuges an dem Standort Kelsterbach werden 15 Sekunden 
angesetzt.20 Damit errechnet sich eine Zugaufenthaltswahrscheinlichkeit in der 
Umgebung des Standortes Kelsterbach von 1/30 (Istfall) bzw. 2/37 (Planfall). 

 
 

3.2.1.4 Risiko Ethylenverdichterstation 

3.2.1.4.1 Allgemein 

Die Ethylenverdichterstation wird räumlich näher zur geplanten Landebahn 
Nordwest liegen als zu dem bestehenden Parallelbahnsystem südöstlich des 
Standortes Kelsterbach. Allein schon deswegen ist es offensichtlich, dass das 
Einzelrisiko für die Ethylenverdichterstation im Planungsfall höher als im Istfall sein 
wird. Im GfL-Gutachten G16.1 [27] wird für den Istfall ein Risiko von 3,9 x 10-7/a, für 
den Planungsfall ein Risiko von 1,4 x 10-5/a ermittelt. Das Einzelrisiko bzw. die 
Wahrscheinlichkeit eines flugbetrieblichen Primärereignisses steigt also um den 
Faktor 36.  
 
Im unmittelbaren Umfeld der Ethylenverdichterstation befinden sich laut RWTÜV-
Gutachten [46] folgende Einrichtungen und Nutzungen: 
− Abwasserbehälter in P255 (25 m), 
− Kontrollhäuschen an der Toreinfahrt (35 m), 
− Bahnstrecke Wiesbaden-Frankfurt (ca. 65 m), 
− Bundesstraße B43 (200 m), 
− Gebäude P267 (35 m, Messwarte der Verdichterstation), 
− Verwaltungsgebäude R300 (350 m). 
 

                                                19
  Die S-Bahnlänge variiert zwischen mindestens 70 m (1 Triebzug) und 200 m (3 Triebzüge). Bei einer mittleren 
S-Bahn-Länge von 140 m (2 Triebzüge) und einer Zuggeschwindigkeit von 50 km/h errechnet sich eine 
Durchfahrtszeit von ca. 10 s. 20
  Die Länge eines ICE 2-Zuges beträgt etwa 200 m. Bei einer Zuggeschwindigkeit von 50 km/h errechnet sich 
eine Durchfahrtszeit von ca. 15 s. 
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Ein betrieblicher und enger räumlicher Zusammenhang der Ethylenverdichterstation 
zu anderen störfallrelevanten Teilen des Betriebsbereichs (srB) besteht nicht. 
Insbesondere bestehen folgende Abstände zu Einrichtungen der Ticona GmbH: 
− 200 m zur Lagerhalle P205, in der u.a. das schwefelhaltige PPS gelagert wird 

(die Halle stellt kein srB im Sinne der StörfallV dar), 
− 500 m zum Tanklager 84/85 (Methanol-Lagerung), 
− > 600 m zur BF3-Lageranlage. 
 
Vor diesem Hintergrund kann das Störfallrisiko der Ethylenverdichterstation separat 
betrachtet werden. 
 
Ist die Ethylenverdichterstation direkt von einem flugbetrieblichen Primärereignis 
betroffen, so ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem sekundären Brandereignis 
zu rechnen, da beim Primärereignis von einer Entzündung des mitgeführten 
Kerosins auszugehen ist. Bei Bruch der Ethylenpipeline entsteht ein Freistrahl, der 
bei Entzündung sich zu einem fackelartigen Freistrahlfeuer (jetfire) entwickelt. Die 
Auswirkungen des Jetfeuers wurden im RWTÜV-Gutachten [46] abgeschätzt, 
wobei darin der tatsächliche für die Verbrennung zur Verfügung stehende Ethylen-
Holdup unberücksichtigt blieb und streng konservativ die horizontale 
Strahlvereinigung betrachtet wird. Die Stellungnahme von Siemens-Axiva [66] 
präzisiert den zur Verfügung stehenden Ethylen-Holdup sowie die zeitliche 
Druckentspannung in der Pipeline und die damit verbundene Abnahme des 
Ethylen-Freisetzungsstroms. Demnach ist bei Bruch der Pipeline spätestens nach 
200 Sekunden der Druck quasi auf Atmosphärenniveau abgesunken und das 
Jetfeuer kommt zu Erliegen.  
 

3.2.1.4.2 Eintrittsfrequenz der Schadensereignisse 

Die vollständige Zerstörung der Ethylenverdichterstation ist in erster Linie bei 
mechanischer Direkteinwirkung eines abstürzenden Flugzeugs zu unterstellen. Die 
GfL-Einzelrisikowerte stellen Mittelwerte für eine Rasterzelle von 200 m x 200 m 
dar, in der es im Ereignisfall durch mechanische Direkteinwirkung, Brand und/oder 
Trümmerwurf innerhalb der Rasterzelle sowie in benachbarten Rasterzellen zu 
Schäden bzw. einer Betroffenheit kommt. 
Die Fläche der Ethylenverdichterstation weist eine Fläche von 40 m x 80 m auf und 
stellt somit nur etwa einen Bruchteil von 8% der Rasterzelle dar. Da selbst das 
größte Flugzeug, der A380, mit einer Spannweite von 80 m innerhalb einer 
Rasterzelle eine Wirkungsfläche für mechanische Direkteinwirkung von etwa 
80 m x 200 m aufweist, wird für das Sekundärereignis „vollständige Zerstörung der 
Ethylenverdichterstation mit anschließendem Freistrahlbrand“ eine 
Wahrscheinlichkeit von 50% angenommen.  
 
Das zweite mögliche Sekundärereignis stellt die „Teilzerstörung bzw. Trümmerwurf 
mit anschließendem Ethylenbrand bzw. -explosion“ dar. Die Ethylenpipeline ist für 
Arbeitsdrücke bis 40 bar ausgelegt sowie aus duktilem Werkstoff gebaut und weist 
somit eine relativ hohe mechanische Stabilität auf. Das heißt, es ist nicht 
grundsätzlich zu erwarten, dass es bei jeder Art von Trümmerflug oder Einwirkung 
zu einem vollständigen Pipelinebruch kommt. Diesem Umstand wird mit Reduktion 
der Wahrscheinlichkeit um 50% Rechnung getragen. 
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Weiterhin weist Ethylen - wie schon in der Stellungnahme [66] angeführt - mit 
0,082 mJ eine relativ kleine Mindestzündenergie auf. Das heißt, sofern eine 
indirekte Einwirkung tatsächlich zum Bruch der Pipeline führt, so ist davon 
auszugehen, dass die hierzu nötige Verformungsenergie auch gleichzeitig die 
nötige Zündenergie liefert. Diesem Umstand wird mit Reduktion der 
Wahrscheinlichkeit einer Gaswolkenexplosion (infolge einer verspäteten Zündung) 
um 90% Rechnung getragen. 
 
Richtung und Neigung eines Ethylenfreistrahls bei Direkteinwirkung sind nicht 
vorhersehbar und zufällig. Aufgrund dieser Fülle von Möglichkeiten ergeben sich 
verschiedene Wahrscheinlichkeiten für eine Betroffenheit. Um diesen Umstand zu 
berücksichtigen, unterteilen (diskretisieren) die Sachverständigen die Richtung und 
Neigung möglicher Freistrahlen in N, NO, O, SO, S, SW, W und NW bzw. 0°, 45° 
und 90° und weisen jeder Richtung die Wahrscheinlichkeit 1/8 und jeder Neigung 
die Wahrscheinlichkeit 1/3 zu. 
 
Bei indirekter Einwirkung (z.B. durch Trümmerwurf) werden die beiden nach 
RWTÜV-Gutachten [46] repräsentativen Szenarien „Bruch der Pipeline (DN 150, 40 
bar) an der NW-Seite“ sowie „Bruch der Pipeline (DN 200, 40 bar) an der SO-Seite“ 
betrachtet, wobei hier die Richtungen zur Gebäudeseite keine Berücksichtigung 
finden. Die Neigung eines Freistrahls wird hingegen wiederum in 0°, 45° und 90° 
unterteilt. 
 
Bei Gefährdung einer S-Bahn muss weiterhin die Aufenthaltwahrscheinlichkeit des 
Zuges berücksichtigt werden. 
 
Die Tab. 3-12 fasst nochmals die angenommenen, wahrscheinlichkeits-
reduzierenden bzw. -beeinflussenden Faktoren zusammen. 
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Tab. 3-12 Faktoren, welche die Wahrscheinlichkeit von Schadensereignissen infolge  
 von Sekundärereignissen in der Ethylenstation reduzieren bzw. beeinflussen 

Parameter Wahrscheinlichkeit Bemerkung 
Einwirkungsart direkt: 

50% 
indirekt21 

50% 
Ethylenverdichterstation nur 8 % der 
Rasterzellenfläche, Wirkungsfläche des 
größten Flugzeugs etwa nur 1/3 der 
Rasterzellenfläche 

Pipelinebruch direkt: 
100% 

indirekt: 
50% 

hohe mechanische Stabilität der Pipeline 
(Auslegungsdruck über 40 barü, duktiler 
Werkstoff) 

bestimmte 
Freistrahlrichtung 

direkt: 
1/8 

indirekt: 
1/5 

 

bestimmte 
Freistrahlneigung 

1/3  

Zündung des 
Freistrahls 

direkt: 
100% 

indirekt 
90% 

Ethylen weist eine relativ niedrige 
Zündenergie von 0,082 mJ auf. 

Aufenthalt S-Bahn Istfall: 
1/36 

Planungsfall: 
1/30 

 

 
 
Die Ereignisbäume in Abb. 5-30, Abb. 5-31, Abb. 5-32 und Abb. 5-33 im Anhang IE 
veranschaulichen die Ereignisabläufe, die zu Schadenereignissen führen, sowie die 
Ermittlung der Eintrittsfrequenz der Schadensereignisse. 
 
 

3.2.1.4.3 Schadensausmaß 

Schadensausmaß Freistrahlbrand 

Bei direkter Einwirkung eines flugbetrieblichen Primärereignisses auf die 
Ethylenverdichterstation bilden sich an der Leckstelle ein oder zwei Freistrahle aus, 
deren Richtung und Neigung nicht vorhersehbar sind. Die möglichen 
Kombinationen sind im Ereignisbaum in Abb. 5-30 und Abb. 5-33 im Anhang IE 
zusammengestellt. 
 
Die Längen des Freistrahlfeuers in Abhängigkeit von der Zeit sind in Tab. 3-13 
zusammengestellt. Zusätzlich stellt die Abb. 3-8 die Abnahme der Flammenlänge 
mit der Zeit dar. 
 

                                                21
  z.B. durch Trümmerwurf 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band G 16.3 
Ersteller TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 
Stand 02.09.2003 73

73

Tab. 3-13: Ethylen-Freistrahlfeuer: Flammenlängen und –breiten sowie Zeitabhängigkeit 

Parameter Zeit       
 0 s 5 s 15 s 30 s 60 s 90 s 120 s 
Einzeljet        
Ethylen-Austrittsrate an 
der Pipeline Bruchstelle 

80 kg/s 63 kg/s 50 kg/s 36 kg/s 20 kg/s 12 kg/s 6 kg/s 

nach Considine/Grint [59] 81 m 72 m 64 m 55 m 41 m 32 m 22 m 
nach EFFECTS2 [57] 122 m 112 m 102 m 90 m 72 m 59 m 35 m 
vereinte Jets        
Ethylen-Austrittsrate an 
der Pipeline Bruchstelle 

160 
kg/s 

126 
kg/s 

100 
kg/s 

72 kg/s 40 kg/s 24 kg/s 12 kg/s 

nach Considine/Grint [59] 115 m 102 m 91 m 77 m 58 m 45 m 32 m 
nach EFFECTS2 [57] 169 m 155 m 141 m 122 m 94 m 72 m 47 m 
nach RWTÜV [46] 190 m       

 
Abb. 3-8 Abnahme der Flammenlängen mit der Zeit 

 
Die Daten in Tab. 3-13 schwanken je nach Modell, jedoch kann insgesamt gefolgert 
werden, dass im ungünstigsten Fall die S-Bahn während der gesamten 
Durchfahrtszeit22 durch die Jetflammen erreicht werden kann. Dabei spielt die 
Frage, ob ein einzelner Freistrahl oder ein vereinter Freistrahl auftritt, eine 

                                                22
  Die Durchfahrtszeit ist abhängig von der Zuglänge und der Zuggeschwindigkeit, dauert durchschnittlich 
zwischen 5 und 15 Sekunden (Zuglänge 70 bis 200 m, 50 km/h) 
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untergeordnete Rolle. Deshalb wird für die Schadensermittlung konservativ mit der 
Flammenkontur des vereinten Freistrahls gerechnet. Weiterhin wird die 
Flammenkontur vereinfachend als Kreissektor angenommen.23  
 
Die Mortalität der im Sektor und im Freien befindlichen Personen am Standort 
Kelsterbach beträgt 100 %. Dabei ist hervorzuheben, dass für den Fall, dass das 
Zentrum des Unfallfolgengebiets (UFG) in der Ethylenverdichterstation liegt, sich 
keine zusätzlichen Gefahren außerhalb des UFG ergeben, da die Freistrahllängen 
unterhalb des Unfallfolgenradius liegen. Mit anderen Worten, die 
Ethylenverdichterstation hat keine, über die Folgen des Primärereignisses 
hinausgehenden Auswirkungen! 
 
Die größte Wirkung weist das Sekundärereignis „Freistrahlfeuer“ auf, wenn das 
Unfallfolgengebiet größtmöglich außerhalb des Standortes Kelsterbach und 
außerhalb der S-Bahn-Linie liegt (siehe UFG in Abb. 5-34 und Abb. 5-35 im 
Anhang IE), was auch für die weitere Betrachtung angenommen wurde. Diese 
Einschränkung würde sich wiederum auf die Eintrittsfrequenz der 
Schadensereignisse reduzierend auswirken. Eine Berücksichtigung dieses 
Umstandes verkompliziert jedoch erheblich die Risikobetrachtung. Deshalb wird – 
auch im Sinne einer konservativen Risikobeurteilung – darauf verzichtet. 
 
Das Freistrahlfeuer ist nur von begrenzter Dauer (ca. 2-3 Minuten), so dass für 
einen Zug, der möglicherweise in diesem Augenblick am Standort Kelsterbach 
vorbeifährt, die mögliche Flammeneinwirkung zeitlich begrenzt ist. Von einem 
Versagen oder Inbrandgeraten des Zuges ist nach Ansicht der Sachverständigen 
nicht auszugehen, insbesondere weil die S-Bahn-/Zug-Hülle aus nicht brennbaren 
Materialen (Blech, Glas) besteht und die direkte Flammeneinwirkung aufgrund der 
Zugbewegung lokal nur wenige Sekunden (2-3 s) dauert. Gefährdungen oder 
lebensgefährliche Flammeneinwirkungen auf die Zugpassagiere können dennoch 
nicht ausgeschlossen werden, da ein Hineinschlagen der Freistrahlflammen über 
eventuell offene Kippfenster möglich ist. Dennoch ist aus folgenden Gründen von 
einer geringen Schadenswirkung auszugehen: 
− Die fahrende S-Bahn erzeugt eine starke, turbulente Luftströmung quer zur 

Flammenstrahlrichtung, so dass der Flammenstrahl in seiner Ausbreitung 
deutlich abgeschwächt und/oder abgelenkt wird. Hinzu kommt noch die 
Strömungsbehinderung/-ablenkung durch das offene Kippfenster selbst. 

− Bei gleichmäßiger Verteilung der Zugpassagiere ist über die Hälfte davon 
aufgrund der Windschattenwirkung der Glasscheiben (unterhalb der 
Kippfenster) und der Türen vor den Flammen geschützt. 

− Es ist nicht davon auszugehen, dass alle Kippfenster gleichzeitig geöffnet sind, 
zumal die neue S-Bahn-Baureihe ET 423 keine / wenige Kippfenster (max. 7 auf 
einer Seite) aufweist. 

− Aufgrund der Kurzzeitigkeit der lokalen Flammeneinwirkung von wenigen 
Sekunden (2-3 Sekunden) und der oben erläuterten Abschwächung / 
Behinderung des Freistrahlfeuers beim Hineinschlagen in die S-Bahn ist von 
einer geringen Mortalität bei den direkt von den Flammen Betroffenen 
auszugehen. 

 
                                                23

  Im Yellow Book [13] wird der Freistrahl als Konus modelliert. 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band G 16.3 
Ersteller TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 
Stand 02.09.2003 75

75

Dennoch wird in Anlehnung an [11] eine relativ hohe Gesamtmortalität von 10% 
angenommen, insbesondere um den Folgen von nicht auszuschließenden 
Sekundärbränden innerhalb der S-Bahn Rechnung zu tragen. 
 
Bei einer Zugbelegung von 400 Passagieren in Spitzenzeiten entspräche dies 40 
Todesopfern in der S-Bahn. 
 
 
Schadensausmaß Gaswolkenexplosion 

Eine Gaswolkenexplosion kann sich dann ereignen, wenn ein Ethylenfreistrahl 
verzögert gezündet wird.  
 
Folgende explosionsfähige Masse in der Ethylenwolke errechnet das Programm 
EFFECTS [56] unter den Annahmen zum Freistrahl im RWTÜV-Gutachten [46] 
bzw. in der Axiva-Stellungnahme [66]. 
 

Tab. 3-14 Explosionsfähige Masse in der Ethylenwolke 

Nr. Schadensszenario 
Ethylen-Pipeline 

Richtung 
Freistrahl 

Massen-
strom 

Explosionsfähige Masse 

    RWTÜV Axiva 
1. DN 150 mit 40 bar NW 131 kg/s 646 kg 431 kg 
2. DN 200 mit 40 bar  232 kg/s 1532 kg 1021 kg 
3. 3 x DN 200 mit 40 bar   696 kg/s 7931 kg 5287 kg 
 
 
Entgegen den Aussagen im RWTÜV-Gutachten [46] ist das Entgleisen der S-Bahn 
infolge einer Ethylen-Gaswolkenexplosion nach Ansicht der Sachverständigen nicht 
zu befürchten. Hierfür sind folgende Gründe anzuführen: 
− Zur Berechnung der Explosionsdrücke wurde in [46] und [66] das Programm 

EFFECTS [56] verwendet, das auf dem Konzept im Yellow Book von 1988 
basiert, d. h. auf der Gasdynamik eines sphärisch expandierenden Kolbens. Der 
Explosionsüberdruck wird maßgeblich durch die Reaktivität des explosions-
fähigen Gemisches bestimmt. Entsprechend einer Bewertung durch CPD 
zeigen die zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse aus Explosions-
versuchen, dass dieser Ansatz falsch ist. Vielmehr ist die Turbulenz eines 
explosionsfähigen Gemisches der bestimmende Faktor für den Explosions-
überdruck. Vor diesem Hintergrund wurde durch CPD das nachfolgende Yellow 
Book [13] diesbezüglich überarbeitet und das sogenannte Multi-Energy-Konzept 
entwickelt sowie in das Programm EFFECTS2 [57] implementiert. Wendet man 
das Multi-Energy-Konzept unter den berechtigten Annahmen einer niedrigen 
Zündenergie24 und einer geringen Verdämmung zwischen S-Bahn und 
Verdichterstation an, so ergeben sich maximale Explosionsüberdrücke von 
0,2 bar. 

                                                24
  Die S-Bahn ist als schwache Zündquelle im Sinne des Multi-Energy-Konzepts nach [13] anzusehen. 
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− Für eine Gaswolkenexplosion muss – wie schon oben angeführt - der 
unwahrscheinliche Fall eintreten, dass der Freistrahl nicht unmittelbar beim 
Bruch der Pipeline, sondern verzögert gezündet wird. Erfolgt die Zündung der 
explosionsfähigen, in NO-Richtung ausgebildeten Ethylen-Luft-Wolke durch den 
Zug, so sind dort zunächst keine Überdrücke zu erwarten, da am Zündort die 
Verbrennung mit geringer Verbrennungsgeschwindigkeit abläuft und erst mit 
steigender Entfernung vom Zündort und fortschreitender Flammenausbreitung 
Explosionsdrücke entstehen. Da die bauliche Verdämmung zwischen Ethylen-
verdichterstation und Bahnlinie gering ist, sind auch keine gefährlichen Druck-
wellenreflexionen zu befürchten. 

− Im Green Book [14] wird für das Kippen beladener Güterwaggons ein 
Explosionsüberdruck von etwa 0,5 bar angegeben. Auf der Bahnstrecke fahren 
Regionalexpresse und S-Bahnen25, die aus kurzgekuppelten Wagen bestehen 
und somit mechanisch bezüglich Querkrafteinwirkungen näherungsweise eine 
starre Einheit darstellen. Dies hat zur Folge, dass der Regionalexpress / die S-
Bahn bei lokaler Druck- bzw. Querkrafteinwirkung stabiler als einzelne 
Güterwaggons ist.  

 
Die Schadenswirkung einer Gaswolkenexplosion beschränkt sich demnach auf die 
Gefährdung von Personen im Freien durch direkte Flammeneinwirkung. Es wird 
angenommen, dass die Mortalität innerhalb der explosionsfähigen Kontur 100 % ist. 
 
 

3.2.1.4.4 Zusammenfassende Beurteilung Ethylenverdichterstation 

Fasst man die Ergebnisse aus den Kapiteln 3.2.1.4.2 und 3.2.1.4.3 zusammen, so 
ergibt sich das FN-Diagramm in Abb. 3-9. 
 

                                                25
 elektrische Triebzüge der Baureihe ET 423 
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Abb. 3-9 FN-Diagramm Ethylenverdichterstation 

 
Zwar steigt im Planungsfall deutlich das Risiko, jedoch liegt die FN-Kurve weiterhin 
unterhalb der schweizerischen bzw. niederländischen Akzeptanzlinie. Nach dem 
niederländischen Ansatz bestünden trotz Risikoerhöhung keine Einwände seitens 
der zuständigen Behörde gegen den Weiterbetrieb der Station. Ebenso wäre nach 
schweizerischem Ansatz der Betrieb der Ethylenverdichterstation akzeptabel, 
jedoch wären zusätzliche risikomindernde Maßnahmen zu erwägen, da durch die 
Risikoerhöhung die FN-Kurve für den Planungsfall die Übergangslinie 
überschreitet.  
 
Konkret wäre eine geeignete risikomindernde Maßnahme der Schutz der S-Bahn-
Linie vor direkter Flammeneinwirkung (z.B. Erdwall oder Mauer am Bahndamm in 
einer Größenordnung der Zughöhe), wobei der Verdämmungsgrad so gering wie 
möglich gehalten werden sollte (z.B. durchbrochene Mauer). 
 
Zusammenfassend kann geschlussfolgert werden, dass nach schweizerischen und 
niederländischen Akzeptanzkriterien für das Chemierisiko der Betrieb der 
Ethylenverdichterstation und der Flughafenbetrieb mit und ohne Landebahn 
Nordwest vereinbar ist. 
 
 

3.2.1.5 Risiko der Ticona-Anlagen 

3.2.1.5.1 Eintrittsfrequenz der Schadensereignisse 

Die Eintrittsfrequenz flugbetrieblicher Primärereignisse schwankt aufgrund der 
Rasteraufteilung des Standortes in 200 m x 200 m Zellen. Für die relevanten 
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Ticona-Anlagen wurden bereits die Eintrittsfrequenzen (Wahrscheinlichkeiten pro 
Jahr) für Plan- und Istfall in Tab. 3-9 in Kapitel 3.1.3.7 zusammengestellt.  
 
Die BF3-Lageranlage mit den Versorgungskugeln befindet sich nach RWTÜV [46] 
an der Südseite des Produktionsgebäudes 57 in gemauerten Räumen. Der Südteil 
des Gebäudes weist eine maximale Fläche von 25 m x 10 m auf stellt somit nur 
etwa einen Bruchteil von 1% der Rasterzelle 200 m x 200 m dar. Da selbst das 
größte Flugzeug, der A380, mit einer Spannweite von 80 m innerhalb einer 
Rasterzelle eine Wirkungsfläche für mechanische Direkteinwirkung von etwa 
80 m x 200 m aufweist, wird für das Sekundärereignis „vollständige Zerstörung 
beider BF3-Kugeln“ eine Wahrscheinlichkeit von 50 % angenommen. Dieser Wert 
ist nach Ansicht der Sachverständigen konservativ, da die BF3-Kugel aufgrund der 
Kugelform und der Auslegung für Arbeitsdrücke bis zu 100 bar mechanisch als 
äußerst robust anzusehen sind. Das zweite mögliche Sekundärereignis stellt die 
Zerstörung einer BF3-Kugel durch indirekte Einwirkung, z.B. Trümmerwurf, dar, 
dessen Wahrscheinlichkeit wird ebenfalls mit 50 % angenommen. Dieser Wert ist 
aufgrund der Einhausung der Kugeln ebenfalls als konservativ anzusehen. 
 
In analoger Weise kann argumentiert werden, dass sowohl für die direkte 
Einwirkung auf das Tanklager 84/85 (Fläche: 40 m x 90 m, 9% einer Rasterzelle) 
wie für die indirekte Einwirkung eine Wahrscheinlichkeit von 50% angenommen 
werden kann. 
 
Weiterhin bestimmen die Ausbreitungssituation (Temperaturschichtung, 
Windgeschwindigkeit) und die Windrichtung maßgeblich die Eintrittsfrequenz eines 
Schadensereignisses. Hier wurden die repräsentative Datenreihe des DWD 
zugrunde gelegt (siehe [19]). 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt, dem im RWTÜV-Gutachten [46] wenig Bedeutung 
beigemessen wurde, ist die thermische Quellüberhöhung nach einem 
flugbetrieblichen Primärereignis: Die vollständige Menge an Bortrifluorid kann nur 
durch Direkteinwirkung freigesetzt werden. Dabei entsteht sehr wahrscheinlich ein 
Folgebrand des vom Flugzeug mitgeführten Kerosins, der auch zu einer merklichen 
Erwärmung und somit zu einem thermischen Auftrieb des Bortrifluorids führt. 
Bereits eine brennende Kerosinlache von 5 m Durchmesser erzeugt eine 
Wärmeemission von größer 6 MW und führt gemäß VDI-Richtlinie VDI 3783-1 [64] 
(die Wärmeemissionen ab 6 MW berücksichtigt) zu einer Quellterm-Überhöhung, 
welche die Konzentration am Immissionsort maßgeblich beeinflusst. 
 
Diesem Aspekt tragen die Sachverständigen dadurch Rechnung, dass im 
Ereignisfall in 90% der Fälle mit einer Wärmeemission infolge Kerosinfolgebrand 
größer oder gleich 6 MW zu rechnen ist. 
 
Die Tab. 3-15 fasst nochmals die angenommenen, wahrscheinlichkeits-
reduzierenden bzw. beeinflussenden Faktoren zusammen. 
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Tab. 3-15 Faktoren, welche die Wahrscheinlichkeit von Schadensereignissen infolge  
 von Sekundärereignissen in den Ticona-Anlagen reduzieren bzw. beeinflussen  

Parameter Wahrscheinlichkeit Bemerkung 

Einwirkungsart direkt:  
50 % 

indirekt26: 
50 % 

Anlagen weisen eine Fläche kleiner 10% 
der Rasterzellenfläche auf, Wirkungsfläche 
des größten Flugzeugs etwa nur 1/3 der 
Rasterzellenfläche 

Ausbreitungssituation ungün-
stigste: 40 % 

mittlere: 
60 % 

siehe Tab. 3-10 

Ausbreitungsrichtung inverse Windrichtung siehe Tab. 3-10 

Wärmeemission  ≥ 6 MW: 
90% 

< 6 MW: 
10% 

hohe Wahrscheinlichkeit infolge des 
Kerosinbrandes nach einem 
flugbetrieblichen Primärereignis 

 
Die Ereignisbäume im Anhang IA bis ID veranschaulichen die Ereignisabläufe, die 
zu Schadenereignissen führen, sowie die Ermittlung der Eintrittsfrequenz der 
Schadensereignisse. 
 

3.2.1.5.2 Schadensausmaß durch Freisetzung von Bortrifluorid 

Bortrifluorid deckt als sehr giftiges Gas die Toxizität der anderen gefährlichen Stoffe 
wie Formaldehyd oder Methanol ab, zumal Formaldehyd und Methanol bei einem 
flugbetrieblichen Primärereignis zum großen Teil mitverbrannt werden und so nur 
wenig toxische Auswirkungen nach sich ziehen können. 
 
Folgende Beurteilungswerte für Bortrifluorid stehen zur Verfügung: 
 

Tab. 3-16 BF3-Beurteilungswerte 

Beurteilungswerte Bortrifluorid 
Bezeichnung ppm mg/m3 Bemerkung 
MAK-Wert 1 3  
ERPG-2-Wert 10 30  
ERPG-3-Wert 35 100  
AEGL-3-60-Wert 39 14 Stand Dez. 2001 / Jul. 2003 
AEGL-3-10-Wert 17 49 Stand Dez. 2001 
 81 227 Stand Jul. 2003 
IDLH-Wert 25 72  
 
Auffallend ist die große Diskrepanz zwischen dem AEGL-3-10-Wert (Stand Dez. 
2001) und dem ERPG-3-Wert, zumal der deutlich höhere ERPG-3-Wert für eine 
Expositionsdauer von 60 Minuten gilt. Diese Diskrepanz wurde deutlich 
abgeschwächt durch die neuen AEGL-3-10-Werte vom Juli 2003. Offensichtlich 

                                                26
  z.B. durch Trümmerwurf 
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wurde bei der Fortschreibung des AEGL-Wertes der Exponent n der Haberschen 
Regel C n x t vom anfänglichen Standardwert 3 für die Extrapolation zu kürzeren 
Expositionszeiten aufgrund neuerer Erkenntnisse auf 1 geändert.27 
 
Sowohl das ERPG- als AEGL-Konzept sind anerkannt zur Störfallbeurteilung. Die 
Festlegung des AEGL-3-10-Werts hat noch Entwurfstatus (proposed), so dass die 
Anwendung des von der AIHA festgelegten ERPG-3-Werts (Stand: 2002) den 
Sachverständigen angebracht erscheint.  
 
Zur Ermittlung der Todesopfer infolge der BF3-Einwirkung wird der Ansatz in Tab. 
3-17 im Rahmen der Untersuchung angewendet, wobei mit den LC50-Werten für die 
ERPG-Wert-Ableitung in [4] und der Berechnungsvorschrift des „Green Book“ [14] 
für Bortrifluorid ein LC50-Wert (human, 30 min) von 2000 mg/m3 errechnet wurde.28 
 

Tab. 3-17: Ansatz zur Ermittlung der Todesopfer infolge der BF3-Einwirkung 

Belastungsfaktor29 bDISMA 
Wichtung mit CR = 

LC50-30 min (human) angenommene 
Mortalität 

ERPG-2-Wert ERPG-3-Wert   
> 1 > 1 überschritten 100 % 
> 1 ≥ 1 unterschritten 50 % 
> 1 < 1 unterschritten 10 % 
< 1 < 1 unterschritten 0 % 

 
Die Anwendung einer Probit-Analyse nach dem CPD-Ansatz [14] zeigt, dass die 
Bestimmung der Todesopfer nach dem festgelegten Ansatz in Tab. 3-17 deutlich 
zur sicheren Seite hin geschieht. 
 
Wesentlich bei der Ermittlung der Todesopfer ist die Berücksichtigung der 
Schutzwirkung von Räumen. Nach Purple Book [12] bzw. Green Book [14] halten 
sich in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten am Tag durchschnittlich 93 % der 
Bevölkerung in Räumen auf; nachts sind es 99 %. Im Rahmen der folgenden 
Beurteilung wird für Eddersheim und das Gewerbegebiet Mönchhof der Tageswert 
von 93% angesetzt. Am Standort Kelsterbach wird hingegen aufgrund eventueller 
Panik- und Fluchtsituation sowie aufgrund teilweise verminderter Schutzwirkung der 
durch das Primärereignis geschädigten Gebäude mit 80 %, im Falle des additiven 
Ereignisses „BF3-Freisetzung“ + Methanol-Lachenbrand“ sogar mit 50 % gerechnet. 
Auf der Autobahn A3 und der Bundesstraße B43 werden keine Menschen im Freien 
angenommen. 
 
Bei der Schutzwirkung in Räumen ist die Luftwechselrate der maßgebliche 
Parameter. Für Wohnhäuser wird hier mit einer stündlichen Wechselrate von 2 h-1 
gerechnet. Im Gewerbegebiet Mönchhof wird hingegen von einer Klimatisierung der 
Büro- und Arbeitsräume ausgegangen und die erhöhte Luftwechselrate von 5 h-1 

                                                27
  Siehe dazu Kapitel 2.7.3 in [41]. 28
  Dabei wurde konservativ für den Exponenten n der verallgemeinerten Habscherschen Regel der in [14] 
empfohlene Standardwert von 2 angewendet, obwohl nach dem Stand vom Juli 2003 das AEGL-Konzept von 
n = 1 ausgeht. Mit n = 1 ergäbe sich der deutlich höhere LC50-Wert (human, 30 min) von 4.300 mg/m3. 29
  Als Schwellenkonzentration CS wurde der MAK-Wert von Bortrifluorid (3 mg/m3) verwendet. 
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zugrunde gelegt.30 Die gleiche Rate wird für Autos auf der Autobahn bzw. 
Bundesstraße angenommen. 
 
Die Gefährdungsbereiche und Konzentrationsverläufe wurden mit Hilfe des 
Programms STOER [49] errechnet, wobei die selben plausiblen 
Ausbreitungsparameter und –randbedingungen wie in dem RWTÜV-Gutachten [46] 
zugrund gelegt wurden: 
− Vernachlässigung von Schwergaseffekten und Quellhöhe in 20 m aufgrund 

stark impulsbehafteter Freisetzung, 
− Freisetzung aus Punktquelle, 
− Inversionshöhe mindestens 100 m (aufgrund der Thermik über dem 

Betriebsbereich Kelsterbach), 
− Rauhigkeitsklasse 5, 
− mittlere Windgeschwindigkeit 3 m/s 
− Spontanfreisetzung von 500 kg bzw. 1250 kg. 
 
Im Folgenden wird nur das Schadensausmaß der Freisetzung der ganzen BF3-
Menge von 1250 kg erörtert. Die Freisetzung von 500 kg ist jedoch in den 
Ereignisbäumen im Anhang IB berücksichtigt und wird bei Betrachtung der 
additiven Wirkung mit dem Methanol-Lachenbrand in Kapitel 3.2.1.5.4 erörtert. 
 
Die Ermittlung der betroffenen Flächen und Streckenabschnitten erfolgte anhand 
der Gefährdungsbereiche in Abb. 5-8, Abb. 5-9, Abb. 5-10, Abb. 5-11, Abb. 5-12 
und Abb. 5-13 im Anhang IA. 
 
Schadensausmaß ICE-Zug / S-Bahn 

Aufgrund der Schutzwirkung der Fahrgasträume und der Kurzeitigkeit des 
Zugaufenthalts im gefährdeten Bereich ist mit keinem Schaden zu rechnen. Zu 
dieser Schlussfolgerung kam auch der RWTÜV im Gutachten [46]. 
 
Schadensausmaß Autobahn A3 

Es wird maximal auf 8 Spuren ein Vollstau angenommen. Dabei werden keine 
betroffenen Flächen, sondern betroffene Streckenabschnitte ermittelt, wobei sich 
die Betroffenheit nach Tab. 3-17 abstuft (100%, 50% und 10% Mortalität).  
 
Das größte Schadensausmaß ergibt sich bei ungünstigster Ausbreitungssituation 
und SO-, S- und SW-Ausbreitungsrichtung ohne Wärmeemission infolge 
Kerosinbrand. Die ermittelten Todesopfer bewegen sich in einer Spanne zwischen 
24 und 36 Personen.  
 
Hingegen ist bei mittlerer Ausbreitungssituation oder einer Wärmeemission von 
größer 6 MW mit keinen Todesopfern zu rechnen. 
 
Schadensausmaß Bundesstraße B43 

Es wird maximal auf 2 Spuren ein Vollstau, also nur in einer Richtung, 
angenommen, da die Stausituation auf der B43 maßgeblich durch den 

                                                30
  Nach dem Green Book [14] weisen Büroräume eine Luftwechselrate von 5 bis 7 h-1 auf. 
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zielgerichteten Berufsverkehr dominiert wird. Das heißt, die beiden Staurichtungen 
auf der B43 sind korrelierte Größen und nicht unabhängig wie auf der Autobahn A3. 
 
Das größte Schadensausmaß ergibt sich bei ungünstigster Ausbreitungssituation 
und N-, NW- und W-Ausbreitungsrichtung ohne Wärmeemission infolge 
Kerosinbrand. Die ermittelten Todesopfer bewegen sich in einer Spanne zwischen 
12 und 25 Personen.  
 
Hingegen ist bei mittlerer Ausbreitungssituation oder einer Wärmeemission von 
größer 6 MW mit keinen Todesopfern zu rechnen. 
 
Schadensausmaß Gewerbegebiet Mönchhof 

 
Es wurde grundsätzlich mit einer Personendichte von 450 Personen pro 200 m x 
200 m gerechnet. Die etwas höhere Personendichte im nördlichen Teil des 
Gewerbegebiets fällt nicht ins Gewicht, da dieser Bereich auch bei ungünstigsten 
Ausbreitungsbedingungen kaum gefährdet wird. 
Das größte Schadensausmaß ergibt sich bei ungünstigster Ausbreitungssituation 
und N-, NW- und W-Ausbreitungsrichtung ohne Wärmeemission infolge 
Kerosinbrand. Die ermittelten Todesopfer bewegen sich in einer Spanne zwischen 
24 und 53 im Freien und 40 und 85 Personen im Raum.  
 
Hingegen ist bei mittlerer Ausbreitungssituation oder einer Wärmeemission von 
größer 6 MW mit keinen Todesopfern zu rechnen. 
 
Schadensausmaß Eddersheim 

Zu einer Gefährdung kommt es nur bei ungünstigster Ausbreitungssituation. Das 
resultierende Schadensausmaß mit 2 Todesopfern ist im Vergleich zu den Folgen 
des Primärereignisses relativ gering.  
 
Schadensausmaß Standort Kelsterbach 

Das Schadensbild auf dem Werksgelände ist komplex. Zum einen werden Tote und 
Verletzte aufgrund des flugbetrieblichen Primärereignisses zu befürchten sein. Zum 
anderen sind mehrere Szenarien mit den gefährlichen Stoffen der 
verfahrenstechnischen Anlagen quasi zeitgleich bzw. in kurzem zeitlichen Abstand 
gefahrenwirksam. Eine Differenzierung zwischen Folgeopfer des Primärereignisses 
und Folgeopfer der Sekundärereignisse lässt sich nicht zuverlässig bewerkstelligen.  
 
Allgemein kann vermutet werden, dass aufgrund des Inventars an gefährlichen 
Stoffen die Folgewirkungen der Sekundärereignisse innerhalb und in unmittelbarer 
Umgebung des Unfallfolgengebiets des Primärereignisses größeren Ausmaßes 
sind als die Sekundärfolgen in nicht störfallrelevanten Nutzungen mit vergleichbarer 
Personendichte. Hingegen hängt die tatsächliche Schadenswirkung wesentlich von 
der Personendichte innerhalb der Nutzung ab, wie der Terroranschlag vom 
11. September 2001 verdeutlicht: Die hohe Schadenswirkung resultierte primär aus 
den Folgen des Sekundärereignisses „Einsturz des Gebäudes“ und der hohen 
Personendichte im Gebäude, ohne dass zusätzlich gefährliche Stoffe in dem 
Gebäude zur Tragweite wesentlich beigetragen hätten.  
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Gemäß der gewählten Methodik zur Risikobeurteilung werden die Todesopfer 
innerhalb des Unfallfolgengebiets (UFG) vollständig den Folgen des 
Primärereignisses zugeschrieben, hingegen wird betroffenes Anlagenpersonal 
außerhalb des UFG bei der Ermittlung des Schadensausmaßes berücksichtigt. 
Auch wenn diese Vorgehensweise grundsätzlich nicht konservativ ist, so ist sie 
legitim, da der zugrunde gelegte schweizerische und niederländische Ansatz 
Anlagenpersonal vollständig aus der Risikobetrachtung ausschließt.  
 
Das größte Schadensausmaß ergibt sich bei ungünstigster Ausbreitungssituation 
und in NO-, O und SO-Ausbreitungsrichtung ohne Wärmeemission infolge 
Kerosinbrand. Die ermittelten Todesopfer bewegen sich im Istfall in einer Spanne 
zwischen 8 uns 33 im Freien und 17 und 32 Personen im Raum. Für den 
Planungsfall erhöhen sich diese Spannen zu 12 und 50 im Freien und 25 und 48 im 
Raum. Bei mittlerer Ausbreitungssituation verringern sich die Sekundärfolgen, es 
können aber insgesamt immer noch im Istfall bis zu 20 bzw. im Planungsfall bis zu 
29 Menschen an den Folgen der BF3-Exposition sterben. 
 
Bei einer Wärmeemission von größer 6 MW mit ist mit einer geringen Gefährdung 
zu rechnen: 1 bis 3 Todesopfer. Diese Auswirkung ist im Vergleich zu den Folgen 
des Primärereignisses relativ gering. 
 
Die Menschen im Verwaltungsgebäude R300 werden nicht betroffen, da ein großer 
Abstand zu der Freisetzungsquelle besteht (> 600 m), die Angestellten durch die 
Schutzwirkung im Raum vor einer BF3-Exposition geschützt werden und in die 
interne Alarm- und Gefahrenabwehrplanung (AGAP) nach StörfallV eingebunden 
und unterwiesen sind. Letzteres heißt konkret, dass davon auszugehen ist, dass für 
den Fall einer BF3-Freisetzung AGAP-Maßnahmen vorgesehen sind, welche das 
Abstellen der Gebäudeklimatisierung von R300 sowie das Schließen von Türen und 
Fenster sicherstellen. 
 

3.2.1.5.3 Schadensausmaß durch Methanol-Lachenbrand im Tanklager 84/85 

Das Hauptgefahrenpotenzial im Tanklager 84/85 stellt der Brand dar. Die Toxizität 
des hauptsächlich darin gelagerten Methanols sowie die Explosionsgefahr rücken 
bei einem flugbetrieblichen Primärereignis aus nachfolgenden Gründen in den 
Hintergrund: 
− Der ERPG-2-Beurteilungswert ist mit 1.000 ppm relativ hoch. 
− Methanol ist eine leicht entzündliche Flüssigkeit, die bei Vollbrandverhältnissen 

relativ schadstofffrei verbrennt. 
− Wie die Betrachtungen im RWTÜV-Gutachten [46] zeigen, werden die Gefahren 

infolge einer Explosion in einem leeren Tank durch die Brandauswirkungen 
abgedeckt. 

 
Eine Gefährdung außerhalb des Standortes ist nicht zu erwarten, so dass die 
Schadensermittlung sich auf das Anlagenpersonal am Standort beschränkt. 
 
Die Gefährdungsbereiche (Bestrahlungsstärken in kW/m2) für den Methanol-
Lachenbrand sind in Abb. 5-24 und Abb. 5-25 im Anhang IC dargestellt. Die 
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Gefährdungsradien wurden dem RWTÜV-Gutachten [46] für die Windstärken 1 m/s 
und 3 m/s entnommen. 
 
Die Ermittlung der Personenschäden in den relevanten Gefährdungsbereichen 
erfolgt nach Green Book [14] über eine Probit-Analyse, welche die 
Wahrscheinlichkeiten für den Tod durch Verbrennungen liefert. 
 
Maßgeblich für die o. g. Wahrscheinlichkeitsrechnungen ist die Strahlendosis: 

3/4qteff ∗  in 3/42 )/( mWs ∗  

Dabei ist: 

efft  : effektive Expositionszeit 

q  : Bestrahlungsstärke 
 
Die effektive Expositionszeit setzt sich zusammen aus der Reaktionszeit (die Zeit, 
bis im Durchschnitt eine betroffene Person die Gefahr realisiert und beginnt, zu 
flüchten; hierfür werden üblicherweise 5 Sekunden angesetzt) und der effektiven 
Fluchtzeit - die Zeit, die durchschnittlich eine betroffene Person braucht, sich in 
Sicherheit zu bringen (d. h. in bebautem Gebiet in ein Gebäude, in offenem 
Gelände in eine unkritische Entfernung mit einer Bestrahlungsstärke). In der 
Berechnungsformel für die effektive Fluchtzeit wird berücksichtigt, dass die 
Bestrahlungsstärke mit dem Quadrat der Entfernung vom Lachenzentrum abnimmt.  
 
Als durchschnittliche Fluchtgeschwindigkeit werden 4 m/s und als Reaktionszeit 5 s 
zugrunde gelegt. Konservativ wird weiterhin angenommen, dass das Personal sich 
in eine Entfernung mit einer unkritischen Bestrahlungsstärke kleiner 2 kW/m2 
begeben muss (also keine Schutzwirkung durch Gebäude!). 
 
Wie schon an anderer Stelle hervorgehoben, bleibt das Anlagenpersonal innerhalb 
des Unfallfolgengebiets unberücksichtigt. Unter diesen Voraussetzungen ist das 
maximale Schadensausmaß nach Probit-Schätzung mit 3 Todesopfern im 
Verhältnis zu den Folgen des Primärereignisses relativ gering.  
 

3.2.1.5.4 Additives Schadensausmaß durch Methanol-Lachenbrand + BF3-Freisetzung 

Prinzipiell sind bei der potenziell großen Tragweite eines flugbetrieblichen 
Primärereignisses auch Szenarien denkbar, bei denen gleichzeitig mehrere 
Sekundärereignisse gefahrenwirksam werden und es so zu einer Verstärkung des 
Schadensausmaßes kommen kann. Von der Fülle möglicher Kombinationen von 
Sekundärereignissen soll die Gleichzeitigkeit der Ereignisse „BF3-Freisetzung“ und 
„Methanol-Lachenbrand“ repräsentativ für andere Sekundärereignis-Kombinationen 
betrachtet werden.  
 
Dabei wird unterstellt, dass das Tanklager N84/85 direkt durch ein flugbetriebliches 
Primärereignis betroffen, die BF3-Lageranlage hingegen nur indirekt betroffen ist 
(z.B. durch Trümmerwurf). Der umgekehrte Fall hat kaum additives Potenzial, da 
die Freisetzung des kompletten BF3-Inventars ein deutlich höheres 
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Auswirkungspotenzial als ein Methanolbrand in den Auffangräumen des Tanklagers 
aufweist. 
 
Die direkte Einwirkung eines flugbetrieblichen Primärereignisses auf beide 
Tanklager und BF3-Lageranlage wird jedoch nicht unterstellt, da  
− beide Anlagen mehr als 100 m von einander entfernt sind, 
− die Produktionsgebäude 57 und 58 dazwischen sind, 
− die Fläche der BF3-Lageranlage klein ist und 
− bei Direkteinwirkung auf die BF3-Lageranlage das Auswirkungspotenzial 

wiederum durch die BF3-Freisetzung deutlich dominiert wird. 
 
Die additive Wirkung der Ereignisse „Methanol-Lachenbrand nach Direkteinwirkung 
auf Tanklager N84/84“ und „BF3-Freisetzung infolge indirekter Einwirkung (z.B. 
Trümmerwurf)“ wird wie folgt berücksichtigt: 
 
− Das Anlagenpersonal wird durch die BF3-Exposition derart beeinträchtigt, dass 

sich die Fluchtgeschwindigkeit auf 2 m/s verlangsamt und die Reaktionszeit sich 
auf 10 s vergrößert: Dadurch vergrößert sich die effektive Bestrahlungsdauer teff 
und das Personal ist einer höheren Bestrahlungsdosis infolge des 
Methanolbrandes ausgesetzt. 

− Aufgrund des Brandereignisses befindet sich 50% des Anlagenpersonals im 
Freien (Paniksituation/Fluchtinstinkt). 

 
Unter diesen Voraussetzungen kommt bei ungünstigster Ausbreitungssituation 
lediglich der additive Effekt zum Tragen, dass sich aufgrund der Brandsituation im 
Tanklager mehr Menschen im Freien aufhalten. Die Hauptgefährdung geht dabei 
von der BF3-Wolke aus und nicht von der Hitzestrahlung des Lachenbrandes. 
Personen im Gebäude sind davor geschützt. 
 
Bei mittlerer Ausbreitungssituation nimmt aufgrund der höheren 
Windgeschwindigkeit die Gefährdung durch die Hitzestrahlung zu. Neben den BF3-
Opfern (bis zu 11) kommt es zusätzlich zu 6-9 Brandopfern infolge der 
Hitzestrahlung.  
 
Insgesamt kann jedoch geschlussfolgert werden, dass die additiven Effekte eine 
untergeordnete Rolle vor dem Hintergrund der Tragweite des flugbetrieblichen 
Primärereignisses sowie der Tragweite einer BF3-Freisetzung bei ungünstigster 
Ausbreitungssituation spielen. 
 
 

3.2.1.5.5 Schadensausmaß durch Freisetzung giftiger Brandgase 

Das Szenario mit der größten potenziellen Auswirkung ist neben der CO-
Entwicklung, die jedoch bei jedem Brand zu erwarten ist, das Abbrennen 
schwefelhaltiger Kunststoffe unter Bildung von giftigem SO2. Der Kunststoff mit dem 
größten Schwefelgehalt ist Polyphenylensulfid (PPS, Handelsbezeichnung: 
Fortron). Hier wurde im Gutachten RWTÜV [46] unter Hinweis auf die Ausarbeitung 
Ortner [42] hingewiesen, dass  
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„der ERPG-2-Wert für Schwefeldioxid von 8 mg/m3 noch in einer Entfernung von 
1 km vom Brandherd überschritten wird. Somit kann auch unter Berücksichtigung 
der sehr vereinfachten Randbedingungen für die Modellrechnung nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass bei Unterfeuerung des Fortrons durch 
Flugzeugtreibstoff eine Gefährdung von Personen auch im weiteren Umfeld des 
Lagergebäudes gegeben ist.“ 
 
Die Sachverständigen möchten an dieser Stelle das Gefährdungspotenzial durch 
SO2 relativieren: 
− Das Unterfeuern von PPS setzt ein Primärereignis voraus, dass die Lagerhalle 

nahezu vollständig zerstört und großflächig mit (brennendem) Kerosin 
unterspült hat. Demnach würde das Abbrennen von PPS unter 
Vollbrandbedingungen mit hohen Flammentemperaturen (800 bis 900 °C) 
stattfinden. Die Wärmeemission wäre hier mit über 900 MW um den Faktor 
1,5 größer als bei Ortner [42]. 

− Die ungünstigste Ausbreitungssituation liegt bei höheren Wind-
geschwindigkeiten, indifferenter Schichtung und einer Inversionsschicht, die 
genau der effektiven Quellhöhe (Quellhöhe + Quellüberhöhung infolge 
Wärmeemission) entspricht, vor. Alle anderen Ausbreitungssituationen führen in 
der Regel zu keinen oder vernachlässigbaren Immissionen im Bodenbereich. 
Zudem ist die effektive Quellhöhe nicht konstant, sondern hängt von der 
Reisezeit τ der Schadstoffpartikel ab und somit von der Aufpunktkoordinate x in 
Windrichtung. (siehe VDI 3783-1 [64]). 

 
Die Ausbreitungsrechnung liefert bei einer Wärmeemission von 900 MW und einer 
Rauhigkeitslänge von 1,2 m, aber sonst gleichen Randbedingungen wie bei Ortner 
[42], nachfolgende Ergebnisse: 
 
− Es wird zu keinem Zeitpunkt der ERPG-3-Wert erreicht.  
− Bei mittlerer Ausbreitungssituation wird zu keinem Zeitpunkt an 

Bodenaufpunkten eine Immissionskonzentration errechnet. 
− Lediglich für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Inversionsschicht mit der 

effektiven Quellhöhe übereinstimmt und eine hohe Windgeschwindigkeit 
(> 7 m/s) bei indifferenter Temperaturschichtung vorliegt, wird der ERPG-2-Wert 
an Aufpunktentfernungen zwischen 100 und 1.200 m überschritten.31 

 
Das Schadensereignis ist nur durch die direkte Einwirkung eines flugbetrieblichen 
Primärereignisses denkbar, da nur so das freigesetzte Kerosin das PPS 
unterfeuern kann. Eine Entzündung durch ein Sekundärereignis (z.B. Lachenbrand 
im Methanol-Tanklager) ist zwar grundsätzlich auch möglich, jedoch wird hierdurch 
die PPS-Abbrandrate und somit die SO2-Entwicklung deutlich niedriger ausfallen, 
da bei einem Sekundärereignis nicht ein großflächiges Unterfeuern von PPS zu 
erwarten ist und auch die noch erhaltene Gebäudestruktur die Entwicklung zum 
Vollbrand abbremst. 
 
Eine pauschalierte Abschätzung des Schadenausmaßes zeigt: 

                                                31
 Die relative Häufigkeit für so eine Situation ist gering (7 % nach Tab. 3-10), so dass hierdurch auch die 
Eintrittsfrequenz des Schadensereignisses deutlich reduziert wird. 
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− Es ist nicht zu erwarten, dass Personen in Räumen durch SO2 gesundheitlich 
beeinträchtigt werden. 

− Es ist nicht mit Todesopfern infolge SO2-Inhalation zu rechnen, da zu keinem 
Zeitpunkt auch nur annähernd der ERPG-3-Wert von 40 mg/m3 erreicht wird. 
Eine Probit-Analyse mit den Probitkonstanten aus [14] bestätigt, dass selbst bei 
ununterbrochener Exposition (max. 30 mg/m3) während der gesamten 
Branddauer (ca. 3 h) keine Todesopfer zu befürchten sind. 

 
Zusammenfassend wird das Schadensausmaß im Verhältnis zu den Folgen des 
Primärereignisses sowie zu der Tragweite der anderen Sekundärereignisse „BF3-
Freisetzung (Kap. 3.2.1.5.2)“ und „Methanol-Lachbrand (Kapitel 3.2.1.5.3)“ als 
gering eingeschätzt. Die SO2-Entwicklung findet deshalb keine weitere 
Berücksichtigung in der Risikobeurteilung des Betriebsbereiches Kelsterbach. 
 
 

3.2.1.5.6 Zusammenfassende Beurteilung Ticona-Anlagen 

Mit Hilfe der ermittelten Eintrittsfrequenzen für die verschiedenen 
Schadensereignisse sowie den damit verbundenen quantifizierten Schäden kann 
wieder ein FN-Diagramm erstellt werden. Um nochmals hervorzuheben, dass durch 
den schweizerischen und niederländischen Ansatz das Anlagenpersonal aus der 
Risikobeurteilung ausgeschlossen wird, werden zwei FN-Diagramme erstellt: Ein 
FN-Diagramm mit der Gesamtanzahl an Todesopfern (Abb. 3-10) und ein FN-
Diagramm exklusive des Anlagenpersonals (Abb. 3-11). Hier ist wieder zu betonen, 
dass ausschließlich die Opfer dargestellt sind, die infolge der Folgen von 
Sekundärereignissen mit gefährlichen Stoffen zu beklagen wären. 
 
Das zum Teil hohe Schadensausmaß der BF3-Freisetzung bei ungünstigster 
Ausbreitungssituation resultiert insbesondere aus dem konservativen 
toxikologischen Ansatz zur Bestimmung der Mortalität (siehe Tab. 3-17): Störfälle, 
an denen sehr giftige / giftige gefährliche Stoffe beteiligt waren, haben sich - mit 
einer Ausnahme - in vergleichbarer Tragweite in der verfahrenstechnischen / 
chemischen Industrie bisher nicht ereignet.32 Vielmehr schwankt in Europa die 
Anzahl der Todesopfer infolge toxischer Einwirkung nach Recherche in den 
einschlägigen Quellen (siehe Kapitel 2.5.3) – auch bei großen 
Freisetzungsereignissen - zwischen 1 und 10. 
 

                                                32
  Das Schadensereignis mit der größten Tragweite unter Beteiligung sehr giftiger / giftiger gefährlicher Stoffe 
stellt zweifelsohne die Methylisocyanat-Freisetzung in Bhopal, Indien im Jahre 1984 dar: die Angaben in den 
einschlägigen Quellen über die Anzahl der Todesopfer schwanken zwar, es gilt jedoch als gesichert, dass über 
2000 Todesopfer zu beklagen waren. Nach [30] war vor Bhopal die größte Katastrophe mit toxischer Einwirkung 
in der verfahrenstechnischen / chemischen Industrie ein Schadensereignis mit 60 Todesopfern. Die 
Randbedingungen und die zum Schadensausmaß beitragenden Faktoren der Katastrophe von Bhopal sind auf 
die Verhältnisse in Deutschland nach begründeter Einschätzung der Arbeitsgruppe „Bhopal“ der 
Störfallkommission nicht übertragbar (siehe [58]). 
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Abb. 3-10 FN-Diagramm mit Gesamtanzahl an Todesopfern 

 
Abb. 3-11 FN-Diagramm mit Todesopfern exkl. Anlagenpersonal 
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Beide FN-Diagramme verdeutlichen, dass sowohl im Istfall als auch im Planungsfall 
der Betrieb der bestehenden Ticona-Anlagen akzeptabel ist, auch unter 
Einbeziehung des Anlagenpersonals. 
 
Unter außer Acht lassen des Anlagenpersonals liegt die FN-Kurve für den Istfall 
zusätzlich unterhalb der Überganglinie nach dem schweizerischen Ansatz. Das 
heißt nach derzeitigem Status quo sind keine risikomindernden Maßnahmen zu 
erwägen. 
 
Insgesamt steigt im Planungsfall das Risiko, da  
− für den Betriebsbereich Kelsterbach ein Zuwachs von 500 Mitarbeitern 

vorgesehen ist und 
− in der nordwestlicher Nähe des Standortes das Gewerbegebiet Mönchhof mit 

über 10.000 Arbeitsplätzen erschlossen werden soll. 
 
Letzteres führt dazu, dass die FN-Kurve exkl. des Anlagenpersonals in den 
Übergangsbereich nach dem schweizerischen Ansatz gelangt, wonach 
risikomindernde Maßnahmen mittelfristig erwogen werden sollten. Dies wäre jedoch 
auch der Fall ohne den Bau der geplanten Landebahn Nordwest. 
 
Eine wirksame risikomindernde Maßnahme wäre beispielsweise die Einbindung der 
Beschäftigten in die Katastrophenschutzplanung, welche im Ereignisfall das 
Abstellen der Klimatisierung in den Büro- und Arbeitsräumen im Gewerbegebiet 
sicherstellen sollte und so die Schutzwirkung in Räumen gegen BF3-Exposition 
deutlich erhöht wird. 
 
Zusammenfassend kann geschlussfolgert werden, dass nach schweizerischen und 
niederländischen Akzeptanzkriterien für das Chemierisiko der Betrieb der 
bestehenden Ticona-Anlagen und der im Planungsfall geplanten Erweiterung der 
Anlagen sowie der Flughafenbetrieb mit und ohne Landebahn Nordwest vereinbar 
sind. 
 
 

3.2.2 Einzelfallbetrachtung des Großtanklagers Raunheim 

Bzgl. Angaben zum GTL Raunheim (Standort, Umgebung, Stoffe, Eintrittsfrequenz) 
siehe Kapitel 3.1.3.1. 
 

3.2.2.1 Identifikation der relevanten Schadensereignisse 

3.2.2.2 Unmittelbare Schadensfolgen 

Für die bei Absturz eines Verkehrsflugzeugs auf das Tanklager zu betrachtenden 
Absturzsituationen (Anflug in flachem Gleitwinkel sowie Absturz bei 
Strömungsabriss, siehe Kapitel 2.5.1) ist aufgrund der im Vergleich zu den 
Abmessungen des Flugzeugs geringen Abstände zwischen den einzelnen Tanks 
sowie ihrer räumlichen Anordnung davon auszugehen, dass mehrere der 
Lagerbehälter unmittelbar zerstört werden können und andere zumindest teilweise 
beschädigt werden, so dass mit der Freisetzung größerer Mengen Kraftstoff in die 
Auffangräume zu rechnen ist.  
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Das Volumen der Auffangräume ist so bemessen, dass der Inhalt des größten in 
der jeweiligen Auffangtasse aufgestellten Tanks zuzüglich Löschwasser, 
Löschschaum und Berieselungswasser aufgefangen werden kann. Bei 
Beschädigung mehrerer Tanks in einem Auffangraum ist aber mit dem Überlaufen 
von Kraftstoff aus dem betreffenden Auffangraum (sowie evtl. der Übertritt in 
andere Auffangräume) zu rechnen.  
 
Außerdem dürften die Begrenzungen (aufgeschüttete Erdwälle) sowie der Boden 
(beschichteter Beton) der Auffangräume teilweise beschädigt werden, so dass ein 
weiterer Austritt von Kraftstoff aus Auffangräumen (teilweise Übertritt in andere 
Auffangräume) sowie das Eindringen von Kraftstoff in das Erdreich in größerem 
Ausmaße zu erwarten ist. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass ein 
gewisser Teil der freigesetzten Menge Kraftstoff in den Hafen und von dort evtl. in 
den Main gelangen kann33.  
 
Allerdings dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch davon 
auszugehen sein, dass sich der ausgelaufene/auslaufende Kraftstoff (zumindest 
teilweise) sofort entzünden wird - durch die unmittelbar als Folge des Absturzes 
gegebenen Zündquellen wie Funken beim Aufschlag, Reibungswärme und Hitze 
der Triebwerke - und sich sehr schnell aufgrund der großen freigesetzten Mengen 
ein Großbrand ausbilden wird. 
 
Sofort entzünden werden sich aufgrund ihrer Flammpunkte: 
− ausgelaufene Ottokraftstoffe (Flp. < -18 °C) auf alle Fälle, 
− ausgelaufenes Kerosin (Flp. ≥ 40 °C) und Diesel/Heizöl/Gasöl (Flp. > 56 °C) 

evtl. (in Abhängigkeit von ihrem Dispersionsgrad und/oder der örtlichen Zünd-
quelle (gleichzeitige lokale Erwärmung wie z. B. durch heißes Triebwerk)). 

 
Ausgelaufenes Kerosin und Diesel/Heizöl/Gasöl können außerdem bei 
Vermischung mit Ottokraftstoff sofort oder im Brandverlauf durch Brandübertragung 
(Kontakt mit brennendem Kraftstoff, Wärmestrahlung und Flammenüberschlag) 
entzündet werden. 
 
 

3.2.2.2.1 Risiko durch Brand 

Wie im vorherigen Absatz begründet, ist aufgrund der sofortigen Entzündung von 
ausgelaufenem/auslaufenden Kraftstoff davon auszugehen, dass sich innerhalb 
kurzer Zeit (wenige Minuten) ein Großbrand entwickeln wird. Dieser wird 
vorwiegend den Bereich der betroffenen Tanks und Auffangräume umfassen.  
 
Bei einem Großbrand in einem Tanklager ist prinzipiell von folgenden 
Gefährdungen auszugehen: 
− Direkte Einwirkung der Flammen, 
− Wärmestrahlung, 
− giftige Brandgase, 

                                                33
 Umwelt- und Sachschäden werden jedoch in diesem Gutachten nicht betrachtet (siehe Kapitel 0.5, Glossar: 
„Schadensereignis“ sowie Kapitel 2.5.2) 
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− Boil-over. 
 
Die Gefährdung durch direkte Einwirkung der Flammen spielt nur eine Rolle für 
Personen, die sich in unmittelbarer Nähe des Lachenbrands befinden. Davon ist in 
diesem Falle nicht mehr auszugehen, da das Unfallfolgengebiet der Größe der 
Brandfläche entspricht (siehe Kapitel 3.2.2.3.2). 
 
Mit zunehmender Entfernung von den Flammen wird die bei einem Brand 
freiwerdende Wärme praktisch ausschließlich durch Strahlung übertragen. Die 
Berechnung der abstandsabhängigen Bestrahlungsstärken sowie die Ermittlung der 
durch die Wärmestrahlung zu erwartenden Personenschäden erfolgt in Kapitel 
3.2.2.3. 
 
An giftigen Brandgasen ist bei dem zu betrachtenden Kraftstoff-Großbrand 
(Ottokraftstoffe, Kerosin, Diesel, Heizöl, Gasöl) in nennenswertem Umfang nur 
Kohlenmonoxid zu erwarten. Aufgrund der bei einem Großbrand stattfindenden 
thermischen Überhöhung der Brandgase ist aller Erfahrung nach im Nahbereich 
des Brandherds mit geringen CO-Immissionskonzentrationen und in entfernteren 
Gebieten aufgrund der anschließenden Verdünnung der Brandgase auf dem 
weiteren Ausbreitungsweg in großer Höhe mit keinen nennenswerten CO-
Immissionskonzentrationen zu rechnen (siehe z. B. [32]). 
 
Ein Boil-over (siehe Kapitel 0.5, Glossar: Erscheinung, die bei brennenden 
Mineralöltanks in Abhängigkeit von der Mineralölart (z. B. Rohöl, mittelschweres 
oder schweres Heizöl) auftreten kann: Große Mengen aufschäumenden, 
brennenden Öls werden heftig und plötzlich aus dem brennenden Tank 
ausgeworfen) kann bei den im GTL Raunheim gelagerten Produkten nicht auftreten 
(siehe u.a. [21] und [7]). 
 
 

3.2.2.2.2 Risiko durch Explosion 

Aufgrund der in den beiden vorangehenden Kapiteln beschriebenen sofortigen 
Entzündung von ausgelaufenem / auslaufendem Kraftstoff ist mit keinen 
Explosionen nennenswerten Ausmaßes zu rechnen.  
 
Eine Bedingung für Explosionen größeren Ausmaßes wäre die Bildung eines 
entsprechenden Volumens zündfähigen Dampf-Luft-Gemischs. Voraussetzung 
hierfür wäre allerdings, dass der ausgelaufene (Otto)Kraftstoff längere Zeit nicht 
entzündet wird, was bei einem Flugzeugabsturz auf ein Tanklager mit erheblichen 
Mengen an Ottokraftstoffen nicht erwartet werden kann. 
 
Eine größere Menge zündfähigen Dampf-Luft-Gemischs könnte sich allerdings 
noch in einem fast leeren Flachbodentank befinden. Die Beatmungsarmaturen 
dieser Tanks sind dauerbrand- und flammendurchschlagssicher, so dass die 
Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre im Tankinneren nur möglich wäre bei  
− einer Beschädigung der Tankhülle oder  
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− einer ausreichend langen Erwärmung der Wand des leeren und damit schneller 
aufheizbaren Tanks auf Zündtemperatur (ca. 280 °C bei Ottokraftstoffen) durch 
den Brand im Auffangraum und/oder in benachbarten Auffangräumen/Tanks. 

 
Beide Ursachen wären bei dem zu betrachtenden Großbrandszenario durch einen 
Flugzeugabsturz durchaus denkbar. Von der Funktionsfähigkeit der vorhandenen 
Brandschutzeinrichtungen zur Berieselung/Beschäumung der Tanks und Auffang-
räume kann bei einem solchen Ereignis nicht mehr ausgegangen werden. 
 
Die Festdachtanks im Tanklager Raunheim sind entsprechend DIN 4119 mit einer 
Sollbruchstelle im Bereich des Tankdachs versehen. Bei einer Zündung von 
Benzindämpfe/Luft-Gemischen, die sich im Inneren eines Festdachtanks gebildet 
haben, erfolgt daher eine Druckentlastung durch Aufreißen der Sollbruchstelle mit 
teilweisem oder vollständigem Abtrennen des Daches. Durch die Schaffung eines 
großen Querschnitts, über den die Druckentlastung erfolgt, ist also in diesem Fall 
nicht mit hohen Spitzenüberdrücken zu rechnen. Eine Gefährdung durch die nach 
oben gerichtete Druckwelle würde weder für Personen in der Umgebung noch für 
benachbarte Anlagenteile wie z.B. Tanks im selben Auffangraum bestehen.  
 
Infolge der wirksamen Druckentlastung wird es nicht zu einem Aufreißen der 
Tankwandung oder zu einem Bersten des Tanks mit Trümmerwurf kommen. In 
Anbetracht der durch die Sollbruchstelle bereits bei geringen Spitzenüberdrücken 
und gezielt einsetzenden Trennung des Daches, dessen Gewichts und der 
schnellen Druckentlastung durch Freisetzung über den gesamten 
Behälterquerschnitt ist auch bei vollständigem Abriss des Tankdaches nicht damit 
zu rechnen, dass es über eine größere Distanz fortgeschleudert wird. Es würde 
vielmehr in der Nähe des Behälters herunterfallen, wie auch stattgefundene 
Explosionsereignisse zeigen.  
 
 

3.2.2.3 Das Schadensausmaß bei einem Großbrand 

3.2.2.3.1 Allgemeines 

Wie in Kapitel 3.2.2.2.1 ausgeführt, resultiert die relevante Personengefährdung bei 
dem anzunehmenden Großbrand im GTL Raunheim aus der emittierten 
Wärmestrahlung. Um diese und ihre Auswirkungen zu berechnen wird in diesem 
Kapitel auf die einschlägigen Modelle des „Lachenbrands“ (poolfire) zurück-
gegriffen, u. a. beschrieben in [3] und [13]. 
 
Das heißt, der Großbrand wird als Brand einer zusammenhängenden, 
kreisförmigen Kraftstofflache (Gemisch aus Ottokraftstoff, Kerosin und 
Diesel/Heizöl/Gasöl) betrachtet und gerechnet. Der erste entscheidende Schritt 
hierfür ist die Bestimmung der Lachengröße bzw. des Lachendurchmessers. 
 
 

3.2.2.3.2 Bestimmung der Lachengröße 

Zur Bestimmung der Lachengröße wird - wie in Kapitel 2.5.2 ausgeführt - das max. 
Unfallfolgengebiet von 112.000 m2 (ca. 190 m Unfallfolgenradius) herangezogen. 
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Diese Kreisfläche ist in der Abb. „Großbrand GTL Raunheim, Unfallfolgengebiet“ 
(Anhang IIA) so dargestellt, dass die größtmögliche Anzahl an Flachbodentanks 
des GTL Raunheim im Unfallfolgengebiet liegt. Wie man sieht, wären bei dieser 
Maximalannahme sämtliche Flachbodentanks betroffen. 
 
Den Modellrechnungen zum Großbrand wird eine zusammenhängende, 
kreisförmige Lachenfläche (= Brandfläche) in der Größe des Unfallfolgengebiets 
zugrunde gelegt (Lachendurchmesser ca. 378 m). Diese Festlegung wird aufgrund 
folgender Annahmen getroffen:  
− Sämtliche (im Unfallfolgengebiet liegenden Flachbodentanks) sind so 

beschädigt, dass es zumindest teilweise zu einem Austritt von Kraftstoff 
und/oder zu einer Entzündung der Tanks selber kommt. 

− Nicht alle Flachbodentanks sind so zerstört, dass es zu einem sofortigen und 
vollständigen Kraftstoffaustritt aus diesen Tanks kommt. 

− Die Begrenzungen der Auffangräume (aufgeschüttete Erdwälle) sind nur 
teilweise so beschädigt, dass es zu einem Kraftstoffübertritt kommt; d. h. eine 
gewisse Rückhaltefunktion der Auffangräume bleibt erhalten. 

− Alle im Unfallfolgengebiet liegenden Auffangräume, in denen ein mit Kraftstoff 
gefüllter Flachbodentank steht, brennen (zumindest nach relativ kurzer Zeit). 

− Es wird entsprechend evtl. gegebener Vertiefungen außerhalb der o. g. 
Auffangräume inselartige freie Flächen sowie äußere „Flussarme“ geben, die 
mit Kraftstoff gefüllt sind und längere Zeit (> 5 Minuten) brennen. 

− Außerhalb der Auffangräume und sonstigen Vertiefungen kann es nur auf den 
Flächen längere Zeit brennen (d. h. länger als ca. 5 Minuten - bei einer max. 
anzunehmenden Bodenrauhigkeit von 2,5 cm (siehe Yellow Book [13], S. 3.26) 
und einer mittleren Abbrandrate von 0,5 cm/min34), die von angrenzenden 
beschädigten Auffangräumen längerfristig mit Kraftstoff “versorgt“ werden. 

 
Aus Sicht der Sachverständigen stellt die Gleichsetzung des max. 
Unfallfolgengebiets mit der Lachen- bzw. Brandfläche eine konservative, alle 
Unwägbarkeiten abdeckende Maximalannahme bzgl. eines möglichen Großbrands 
nach einem Flugzeugabsturz auf das Tanklager dar.  
 
Bei einem Austritt großer Kraftstoffmengen aus den Auffangräumen wäre es auch 
theoretisch denkbar, dass (brennender) Kraftstoff in das Hafenbecken gelangt und 
im Extremfall (bei Ausfall bzw. Nichteinsatz der vorhandenen stationären Ölsperre 
(Pressluftsperre mit eigenem dieselgetriebenen Kompressor) sowie 
Nichteinsetzbarkeit der vorhandenen mobilen Ölsperren (Schlengelanlagen)) 
brennende Kraftstofflachen über den Hafen in den Main gelangen.  
 
Diese Lachenbrände auf dem Wasser wären von der Fläche und damit den 
Bestrahlungsstärken her kleiner als der hier betrachtete Lachenbrand. Außerdem 
wäre die Branddauer begrenzt, sofern nicht ständig weiterer Kraftstoff nachströmen 
würde. 
 
 

                                                34
 Gemäß Babrauskas [5] beträgt die Abbrandrate großer Lachenbrände für Ottokraftstoff 0,055 und für Kerosin 

0,039 kg m-2 s-1. 
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3.2.2.3.3 Berechnung der SEP 

Die Berechnung der maximalen Wärmestrahlung an der Flammenoberfläche (SEP, 
Surface Emissive Power) erfolgt mit einem Ballenstrahlungsmodell nach Mudan 
[39], welches die tatsächlichen Verhältnisse bei großen Bränden von 
Kohlenwasserstoffen mit hohem Molekulargewicht am besten wiedergibt. 
 
Der nachfolgende Berechnungsweg von SEP wurde aus Versuchsergebnissen mit 
Benzin, Kerosin und dem Flugkraftstoff JP-5 empirisch hergeleitet und ist einzig 
vom Lachendurchmesser D abhängig (siehe [Mudan 39]): 

)1(20140 12,012,0 DD eeSEP −− −⋅+⋅=  kW/m2 

Für große Lachen errechnet sich eine konstante SEP von 20 kW/m2. 
 
 

3.2.2.3.4 Berechnung der abstandsabhängigen Bestrahlungsstärken 

Bei der Berechnung der abstandsabhängigen Bestrahlungsstärken wird 
angenommen, dass der Lachenbrand zu einer zylinderförmigen Flamme führt, die 
für die Umgebung als Flächenstrahler wirkt. Der Zylinderdurchmesser ist gleich 
dem Flammen- bzw. Lachendurchmesser, die Zylinderhöhe entspricht der 
Flammenlänge. Die Wärmestrahlung in einer Entfernung x (Bestrahlungsstärke) 
vom Flammen- bzw. Lachenrand berechnet sich nach folgender Gleichung: 

)()()( xxSEPxq aτ⋅Φ⋅=′′  

Dabei ist: 

SEP : maximale Wärmestrahlung (kW/m2) an der 
Flammenoberfläche (Surface Emissive Power) 

Φ : Einstrahlzahl (-) 

τa : Transmissionsgrad der Atmosphäre (-) 
 
Die abstandsabhängige Einstrahlzahl Φ ist ein Maß dafür, welcher Anteil der SEP 
bei den gegebenen geometrischen Verhältnissen am Ort x maximal absorbiert 
werden kann. Sie wurde nach (siehe Yellow Book [13], S. 6.1-3) berechnet und ist 
im wesentlichen abhängig vom Verhältnis Flammenlänge zu 
Flammendurchmesser, welches nach Thomas [54] berechnet worden ist35. 
 
Der abstandsabhängige Transmissionsgrad der Atmosphäre wurde nach (siehe 
Yellow Book [13], S. 6.48) berechnet und ist im wesentlichen abhängig von der 
Luftfeuchtigkeit (70 % gemäß [20]). 
 

                                                35
 Ein evtl. Einfluss des Windes wurde nicht berücksichtigt. 
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Tab. 3-18: Ergebnisse der Berechnung der abstandsabhängigen Bestrahlungsstärken 

Bestrahlungsstärken in Abhängigkeit von der Entfernung 
Entfernung vom 
Flammenrand [m] 

Einstrahlzahl [-] Transmissionsgrad 
der Atmosphäre [-] 

Bestrahlungsstärke 
[kW/m2] 

20 0,571 0,79 9,1 
35 0,515 0,75 7,8 
50 0,467 0,73 6,8 
65 0,425 0,71 6,1 
85 0,375 0,70 5,2 
105 0,332 0,68 4,5 
150 0,256 0,66 3,4 
200 0,195 0,64 2,5 
240 0,159 0,63 2,0 
300 0,121 0,62 1,5 
390 0,084 0,62 1,0 

 
In der obigen Tabelle sind die Entfernungen fett gedruckt, bei denen wichtige 
Beurteilungswerte erreicht bzw. unterschritten werden: 
− 4,5 kW/m2 ist die zulässige kritische Bestrahlungsstärke für öffentliche Straßen 

(siehe [59]), 
− 2,0 kW/m2 ist die zulässige kritische Bestrahlungsstärke für empfindliche 

Gebäude (wie Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, Wohnhäuser) (siehe [59]), 
− 1,0 kW/m2 entspricht der natürlichen Sonneneinstrahlung. 
 
Die Ergebnisse sind in der Abb. „Großbrand GTL Raunheim, Gefährdungsbereiche“ 
in Anhang IIA in Form von Gefährdungsbereichen dargestellt. 
 
 

3.2.2.3.5 Ermittlung der Personenschäden 

Anhand der in obiger Tabelle dargestellten berechneten Bestrahlungsstärken bzw. 
der in Abb. „Großbrand GTL Raunheim, Gefährdungsbereiche“ (Anhang IIA) 
dargestellten Gefährdungsbereiche lassen sich drei unterschiedliche örtliche 
Bereiche identifizieren, in denen Personen durch den betrachteten Großbrand im 
GTL Raunheim nach einem Flugzeugabsturz gefährdet wären: 

a) Personen (Mitarbeiter und TKW-Fahrer) im Tanklager selbst, die nicht durch 
den Flugzeugabsturz direkt getötet wurden (da sich das für den 
Lachenbrand zugrunde gelegte Unfallfolgengebiet im wesentlichen auf den 
eigentlichen Lagerbereich erstreckt - der i. d. R. nur von einem Mitarbeiter 
begangen wird -, teilweise aber auch den Füllstellen-Bereich schneidet, wird 
mit 5 Toten durch das Primärereignis sowie mit noch 15 lebenden Personen 
im Tanklager gerechnet). 

b) Kfz-Insassen auf der dem Tanklager zugewandten Autobahnseite der A5: 
Der nächste Abstand von den brennenden Auffangräumen zum Rand der 
Autobahn beträgt 50 m (≈ 6,8 kW/m2). 
Konservativerweise wird auf dieser Autobahn ein Stau (z. B. mitausgelöst 
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durch das Primärereignis) in beide Richtungen unterstellt und folgende 
Annahme getroffen (entsprechend [46]): Auf jeder Spur (insgesamt 2 x 5 
Spuren) steht alle 10 m ein Auto mit durchschnittlich 1,5 Personen darin. 
Zur Berechnung der Personenschäden wird die Autobahn in Sektoren mit 
unterschiedlichem Abstand zu den brennenden Auffangräumen eingeteilt 
und konservativerweise für jeden Sektor die höchstmögliche 
Bestrahlungsstärke angesetzt (z. B. für den Sektor mit dem Abstand zu den 
Auffangräumen von 50 bis 65 m die Bestrahlungsstärke für 50 m, nämlich 
6,8 kW/m2). 

c) Die Autobahnabfahrt Raunheim von der BAB A3 auf die B43 verläuft auf 
einer Länge von 400 m um das Tanklager in einem Abstand von 25 bis 80 
m (im Durchschnitt ca. 35 m, ≈ 7,8 kW/m2) zu den brennenden 
Auffangräumen. Es wird die Annahme getroffen, dass sich auf der Abfahrt 
20 Autos mit insgesamt 30 Personen befinden, die Abfahrt ist aufgrund 
eines stehenden Autos nicht mehr befahrbar. 

 
Ansonsten bestehen aus Sicht der Sachverständigen keine weiteren Bereiche mit 
einer möglichen Gefährdung von Personen durch den Großbrand. Die B43 verläuft 
zwar auch in einem relativ geringen Abstand zu einem brennenden Auffangraum 
(ca. 40 m), allerdings nur auf einem kurzen Teilstück. Außerdem ist die B43 sehr 
großzügig dimensioniert, so dass hier keine Stauung betrachtet wird. 
 
Alle umliegenden öffentlichen Verkehrswege und empfindlichen Gebäude liegen in 
Bereichen mit Werten, die unterhalb der entsprechenden zulässigen kritischen 
Bestrahlungsstärken liegen. 
 
Die Ermittlung der Personenschäden in den relevanten Gefährdungsbereichen 
erfolgt nach Green Book [14] mittels einer Probit-Analyse über die Berechnung der 
Wahrscheinlichkeiten für Verbrennungen 1. Grades (Leichtverletzte), für Verbren-
nungen 2. Grades (Verletzte, sie bedürfen einer medizinischen Betreuung) und den 
Tod durch Verbrennungen. 
 
Maßgeblich für die o. g. Wahrscheinlichkeitsrechnungen ist die Strahlendosis: 

3/4qteff ∗  in 3/42 )/( mWs ∗  

Dabei ist: 

efft  : effektive Expositionszeit 

q  : Bestrahlungsstärke 
 
Die effektive Expositionszeit setzt sich zusammen aus der Reaktionszeit (die Zeit, 
bis im Durchschnitt eine betroffene Person die Gefahr realisiert und beginnt, zu 
flüchten; hierfür werden üblicherweise 5 Sekunden angesetzt) und der effektiven 
Fluchtzeit - die Zeit, die durchschnittlich eine betroffene Person braucht, sich in 
Sicherheit zu bringen (d. h. in bebautem Gebiet in ein Gebäude, in offenem 
Gelände in eine unkritische Entfernung mit einer Bestrahlungsstärke von 1,0 
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kW/m2)36. In der Berechnungsformel für die effektive Fluchtzeit wird berücksichtigt, 
dass die Bestrahlungsstärke mit dem Quadrat der Entfernung vom Lachenzentrum 
abnimmt.  
 
Als durchschnittliche Fluchtgeschwindigkeit werden i. d. R. 4 m/s angenommen. Bei 
den Berechnungen für die betroffenen Autobahnsektoren wird eine langsamere 
Fluchtgeschwindigkeit von 2 m/s aufgrund der eingeschränkten Fluchtmöglichkeiten 
durch die stehenden Autos angenommen (allerdings wären diese auch dazu 
geeignet, zumindest zeitweise dahinter Deckung zu nehmen). 
 

Tab. 3-19: Ergebnisse der Ermittlung der Personenschäden im GTL Raunheim 

Personenschäden durch den Großbrand 
 Im Tank-

lager 
Abfahrt 
von der 
BAB A3 
zur B43 

Auto-
bahn-
abschnitt 
1 

Auto-
bahn-
abschnitt 
2 

Auto-
bahn-
abschnitt 
3 

Auto-
bahn-
abschnitt 
4 

Sum
-me 

Entfernung vom 
Flammenrand [m] 

20 35 50 (bis 
65) 

65 (bis 
85) 

85 (bis 
105) 

105 (bis 
120) 

 

Bestrahlungsstärke 
[kW/m2] 

9,1 7,8 6,8 6,1 5,2 4,5  

Reaktionszeit [s] 5 5 5 5 5 5  
Fluchtgeschwindigkeit 
[m/s] 

4 4 2 2 2 2  

Anzahl Personen 15 30 60 115,5 141 115,5 477 
P (Wahrscheinlichkeit) 
zu sterben [%] 

0,89 0,22 3,1 1,9 0,88 0,35  

P für Verbrennungen 2. 
Grades [%] 

11,7 2,8 37,3 24,2 11,6 4,5  

P für Verbrennungen 1. 
Grades [%] 

85,9 89,3 59,5 73,5 86,0 90,2  

Tote 0,13 0,07 1,9 2,2 1,2 0,4 6 
Verletzte 1,8 0,8 22,4 28,0 16,3 5,2 74 
(Leichtverletzte) 12,9 26,8 35,7 84,9 121,3 104,2 386 

 
Wie die in Tab. 3-19 dargestellten Ergebnisse zeigen, sind die ernsthaften 
Personenschäden (6 Tote, 74 Verletzte) fast ausschließlich auf der Autobahn zu 
erwarten. 
 
Die ausgerechneten Wahrscheinlichkeiten zeigen, dass dies kaum mit der höheren 
Anzahl an Betroffenen begründet werden kann, sondern vor allem mit der niedriger 
angesetzten Fluchtgeschwindigkeit. 
 
 

                                                36
 Bei den Berechnungen für die Bereiche a) Tanklager und b) Autobahn wurde die unkritische Entfernung (390 m) 
eingesetzt, für den Fall c) Autobahnabfahrt die max. Entfernung von 300 m, um sich unter der Autobahnbrücke 
über die B43 in Sicherheit zu bringen. 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
 
 
 

 

98

3.2.2.4 Zusammenfassende Beurteilung 

Bei einem Flugzeugabsturz auf das GTL Raunheim ist als die relevante 
Gefährdung die Wärmestrahlung des sich schnell bildenden Großbrands zu sehen. 
Diese stellt aber selbst unter Berücksichtigung von Maximalannahmen (wie z. B. 
das größtmögliche Unfallfolgengebiet, Gleichsetzung desselben mit der 
Brandfläche) nach ca. 105 m Entfernung vom Flammenrand keine wesentliche 
Gefahr mehr für den öffentlichen Straßenverkehr dar und in ca. 240 m Entfernung 
besteht auch für empfindliche Gebäude keine Gefährdung mehr.  
 
Dies lässt sich damit begründen, dass sehr große Lachenbrände von 
Kohlenwasserstoffen mit hohem Molekulargewicht aufgrund der ungünstigeren 
Verbrennungsverhältnisse und des hohen Rußanteils eine relativ niedrige maximale 
Wärmestrahlung an der Flammenoberfläche (SEP) aufweisen, was bei der 
Berechnung der SEP durch Auswahl des entsprechenden Modells (siehe [39]) 
berücksichtigt worden ist. 
 
Die ermittelten Personenschäden (6 Tote, 74 Verletzte) resultieren aus der Nähe 
der Autobahn A3 zum Tanklager sowie der dort zu berücksichtigenden Staugefahr. 
Hierbei ist zu betonen, dass die Ermittlung der Personenschäden mit sehr 
konservativen Annahmen durchgeführt worden ist (z. B. keine Berücksichtigung der 
Schutzwirkung der Kraftfahrzeuge). 
 

Abb. 3-12 FN-Diagramm für das Großtanklager Raunheim 

 
 
Die Darstellung des Ergebnisses im FN-Diagramm zeigt, dass selbst der 
Planungsfall (mit einer um fast eine Größenordnung höheren Eintrittsfrequenz) 
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noch deutlich unterhalb der Akzeptanzlinie liegt und ein noch akzeptables Risiko 
darstellt. 
 
 

3.2.3 Einzelfallbetrachtung des Großtanklagers Flörsheim 

Bzgl. Angaben zum GTL Flörsheim (Standort, Umgebung, Stoffe, Eintrittsfrequenz) 
siehe Kapitel 3.1.3.2. 
 

3.2.3.1 Identifikation der relevanten Schadensereignisse 

Hinsichtlich der zu erwartenden unmittelbaren Schadensfolgen und des Risikos 
durch Brand bzw. Explosion gelten die Ausführungen hierzu bzgl. des GTL 
Raunheim (siehe Kapitel 3.2.2.1) in gleichem Maße für das GTL Flörsheim, da in 
beiden Tanklägern Art und Größenordnung der gelagerten Produkte sowie die 
Ausführung der Anlagen vergleichbar sind. 
 
D. h., auch für das GTL Flörsheim ist zu schlussfolgern, dass bei dem 
Primärereignis Flugzeugabsturz auf das Tanklager der Großbrand das einzige 
Sekundärereignis mit relevanten Auswirkungen außerhalb des Betriebsbereichs 
darstellt. Hierbei sind nur die möglichen Auswirkungen durch Wärmestrahlung zu 
berücksichtigen. 
 
 

3.2.3.2 Das Schadensausmaß bei einem Großbrand 

3.2.3.2.1 Allgemeines 

Wie in Kapitel 3.2.2.2.1 ausgeführt, resultiert die relevante Personengefährdung bei 
dem anzunehmenden Großbrand aus der emittierten Wärmestrahlung. Um diese 
und ihre Auswirkungen zu berechnen wird in dem Kapitel 3.2.2.3 sowie in diesem 
Kapitel auf die einschlägigen Modelle des „Lachenbrands“ (poolfire) zurück-
gegriffen, u. a. beschrieben in [3] und [13]. 
 
Das heißt, der Großbrand wird als Brand einer zusammenhängenden, 
kreisförmigen Kraftstofflache (Gemisch aus Ottokraftstoff, Kerosin und 
Diesel/Heizöl) betrachtet und gerechnet. Der erste entscheidende Schritt hierfür ist 
die Bestimmung der Lachengröße bzw. des Lachendurchmessers. 
 
 

3.2.3.2.2 Bestimmung der Lachengröße 

Zur Bestimmung der Lachengröße wird - wie in Kapitel 2.5.2 ausgeführt - das max. 
Unfallfolgengebiet von 112.000 m2 (188,8 m Unfallfolgenradius) herangezogen. 
 
Diese Kreisfläche wird in den beiden Abb. „Großbrand GTL Flörsheim, 
Unfallfolgengebiet Süd bzw. Nord“ (Anhang IIB) so dargestellt, dass die 
größtmögliche Anzahl an Flachbodentanks des GTL Flörsheim im 
Unfallfolgengebiet liegt.  
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Wie man beim Unfallfolgengebiet Süd sieht, wären bei dieser Maximalannahme fast 
alle Flachbodentanks und deren Auffangräume betroffen, mit Ausnahme des 
nordwestlichsten Tanks. Beim Unfallfolgengebiet Nord wären dieser Tank und sein 
Auffangraum mitbetroffen, dafür mehrere südliche Tanks und Auffangräume nicht. 
 
Für die Modellrechnungen zum Großbrand wird eine zusammenhängende, 
kreisförmige Lachenfläche (= Brandfläche) in der Größe des Unfallfolgengebiets 
zugrunde gelegt (Lachendurchmesser ca. 378 m). Diese Festlegung wird aufgrund 
folgender (schon in Kapitel 3.2.2.3.2 angeführter) Annahmen getroffen:  
− Sämtliche (im Unfallfolgengebiet liegenden Flachbodentanks) sind so 

beschädigt, dass es zumindest teilweise zu einem Austritt von Kraftstoff 
und/oder zu einer Entzündung der Tanks selber kommt. 

− Nicht alle Flachbodentanks sind so zerstört, dass es zu einem sofortigen und 
vollständigen Kraftstoffaustritt aus diesen Tanks kommt. 

− Die Begrenzungen der Auffangräume (aufgeschüttete Erdwälle) sind nur 
teilweise so beschädigt, dass es zu einem Kraftstoffübertritt kommt; d. h. eine 
gewisse Rückhaltefunktion der Auffangräume bleibt erhalten. 

− Alle im Unfallfolgengebiet liegenden Auffangräume, in denen ein mit Kraftstoff 
gefüllter Flachbodentank steht, brennen (zumindest nach relativ kurzer Zeit). 

− Es wird entsprechend evtl. gegebener Vertiefungen außerhalb der o. g. 
Auffangräume inselartige freie Flächen sowie äußere „Flussarme“ geben, die 
mit Kraftstoff gefüllt sind und längere Zeit (> 5 Minuten) brennen. 

− Außerhalb der Auffangräume und sonstigen Vertiefungen kann es nur auf den 
Flächen längere Zeit brennen (d. h. länger als ca. 5 Minuten - bei einer max. 
anzunehmenden Bodenrauhigkeit von 2,5 cm (siehe Yellow Book [13], S. 3.26) 
und einer mittleren Abbrandrate von 0,5 cm/min37), die von angrenzenden 
beschädigten Auffangräumen längerfristig mit Kraftstoff “versorgt“ werden. 

 
Aus Sicht der Sachverständigen stellt die Gleichsetzung des max. 
Unfallfolgengebiets mit der Lachen- bzw. Brandfläche eine konservative, alle 
Unwägbarkeiten abdeckende Maximalannahme bzgl. eines möglichen Großbrands 
nach einem Flugzeugabsturz auf das Tanklager dar. Insbesondere für das 
Unfallfolgengebiet Nord ist diese Vorgehensweise aufgrund der beinhalteten 
großen Freiflächen als sehr konservativ anzusehen. 
 
Bei einem Austritt großer Kraftstoffmengen aus den Auffangräumen wäre es auch 
theoretisch denkbar, dass (brennender) Kraftstoff in das Hafenbecken gelangt und 
im Extremfall (bei Ausfall bzw. Nichteinsatz der vorhandenen stationären Ölsperre 
(Pressluftsperre mit eigenem dieselgetriebenen Kompressor) sowie 
Nichteinsetzbarkeit der vorhandenen mobilen Ölsperren (Schlengelanlagen)) 
brennende Kraftstofflachen über den Hafen in den Main gelangen.  
 
Diese Lachenbrände auf dem Wasser wären von der Fläche und damit den 
Bestrahlungsstärken her kleiner als der hier betrachtete Lachenbrand. Außerdem 
wäre die Branddauer begrenzt, sofern nicht ständig weiterer Kraftstoff nachströmen 
würde. 
 

                                                37
 Gemäß Babrauskas [5] beträgt die Abbrandrate großer Lachenbrände für Ottokraftstoff 0,055 und für Kerosin 

0,039 kg m-2 s-1. 
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3.2.3.2.3 Berechnung der SEP und der abstandsabhängigen Bestrahlungsstärken 

Die Berechnung der maximalen Wärmestrahlung an der Flammenoberfläche (SEP, 
Surface Emissive Power) und der abstandsabhängigen Bestrahlungsstärken erfolgt 
entsprechend der in 3.2.2.3.3 und 3.2.2.3.4 beschriebenen Vorgehensweise.  
 
In Tab. 3-18 in Kapitel 3.2.2.3.4 sind die errechneten abstandsabhängigen Bestrah-
lungsstärken für eine Lachen- bzw. Brandfläche in der Größe des verwendeten 
max. Unfallfolgengebiets aufgelistet. 
 
Die Entfernungen, bei denen wichtige Beurteilungswerte erreicht bzw. 
unterschritten werden, sind in den beiden Abb. „Großbrand GTL Flörsheim, 
Unfallfolgengebiet Süd bzw. Nord“ (Anhang IIB) in Form von Gefährdungsbereichen 
dargestellt (4,5 kW/m2 als zulässige kritische Bestrahlungsstärke für öffentliche 
Straßen und 2,0 kW/m2 als zulässige kritische Bestrahlungsstärke für empfindliche 
Gebäude wie Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, Wohnhäuser [59]). 
 
 

3.2.3.2.4 Ermittlung der Personenschäden 

Anhand der in Tab. 3-18 in Kapitel 3.2.2.3.4 dargestellten berechneten 
Bestrahlungsstärken bzw. der in den Abb. „Großbrand GTL Flörsheim, 
Unfallfolgengebiet Süd bzw. Nord“ (Anhang IIB) dargestellten Gefährdungsbereiche 
lassen sich vier unterschiedliche örtliche Bereiche identifizieren, in denen Personen 
durch einen Großbrand im GTL Flörsheim nach einem Flugzeugabsturz gefährdet 
wären: 

a) Personen (Mitarbeiter und TKW-Fahrer) im Tanklager selbst, die nicht durch 
den Flugzeugabsturz direkt getötet wurden (da sich das für den 
Lachenbrand zugrunde gelegte Unfallfolgengebiet im wesentlichen auf den 
eigentlichen Lagerbereich erstreckt - der i. d. R. nur von einem Mitarbeiter 
begangen wird - wird beim Unfallfolgengebiet Süd mit einem Toten durch 
das Primärereignis sowie mit noch 24 lebenden Personen im Tanklager 
gerechnet, beim Unfallfolgengebiet Nord mit 5 Toten sowie noch 20 
lebenden Personen). 

b) Mitarbeiter und Besucher des städtischen Bauhofs; es wird mit 40 
anwesenden Personen gerechnet. 

c) Mitarbeiter der Kläranlage; es wird mit 10 anwesenden Personen gerechnet. 
d) Besucher der Tennisanlagen; es wird mit 60 anwesenden Personen 

gerechnet. 
 
Ansonsten bestehen aus Sicht der Sachverständigen keine weiteren Bereiche mit 
einer möglichen Gefährdung von Personen durch den Großbrand. Die Brandfläche 
dürfte aufgrund der Aufkantungen bzw. Erdwälle im wesentlichen auf den 
Betriebsbereich beschränkt bleiben (und dort wiederum zu einem großen Teil auf 
die Auffangräume).  
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Von den nördlich des Tanklagers verlaufenden Gleisstrecken der Deutschen Bahn 
AG abgesehen liegen keine wichtigen öffentlichen Verkehrswege in einem Bereich 
mit mehr als 4,5 kW/m2 Bestrahlungsstärke. 
 
Im Falle des Unfallfolgengebiets Nord würden nordwestlich des Tanklagers einige 
Wohnhäuser (ca. 10) in einem Bereich mit mehr als 2,0 kW/m2 Bestrahlungsstärke 
liegen. Trotzdem besteht für deren Bewohner aufgrund der relativ niedrigen 
Bestrahlungsstärken (2 bis ca. 3,5 kW/m2) keine ernste Gefahr, wenn die 
Menschen sich in oder hinter den Häusern aufhalten.  
 
Dies gilt prinzipiell auch für die Personen in den o. g. gefährdeten Bereichen 
(Bauhof, Kläranlage, Tennishalle). Allerdings kann dort aufgrund der großen Nähe 
zur Brandfläche ein Fluchtverhalten der Menschen oder sogar evtl. ein 
Überspringen des Feuers auf die Gebäude nicht ausgeschlossen werden. 
 
Die Ermittlung der Personenschäden in den relevanten Gefährdungsbereichen 
erfolgt nach Green Book [14] mittels einer Probit-Analyse über die Berechnung der 
Wahrscheinlichkeiten für Verbrennungen 1. Grades (Leichtverletzte), für Verbren-
nungen 2. Grades (Verletzte, sie bedürfen einer medizinischen Betreuung) und den 
Tod durch Verbrennungen. 
 
Maßgeblich für die o. g. Wahrscheinlichkeitsrechnungen ist die Strahlendosis: 
 3/4qteff ∗  in 3/42 )/( mWs ∗  

Dabei ist: 

efft  : effektive Expositionszeit 

q  : Bestrahlungsstärke 
 
Die effektive Expositionszeit setzt sich zusammen aus der Reaktionszeit (die Zeit, 
bis im Durchschnitt eine betroffene Person die Gefahr realisiert und beginnt, zu 
flüchten; hierfür werden üblicherweise 5 Sekunden angesetzt) und der effektiven 
Fluchtzeit - die Zeit, die durchschnittlich eine betroffene Person braucht, sich in 
Sicherheit zu bringen (d. h. in bebautem Gebiet in ein Gebäude, in offenem 
Gelände in eine unkritische Entfernung mit einer Bestrahlungsstärke von 1,0 
kW/m2).  
 
In der Berechnungsformel für die effektive Fluchtzeit wird berücksichtigt, dass die 
Bestrahlungsstärke mit dem Quadrat der Entfernung vom Lachenzentrum abnimmt. 
Als durchschnittliche Fluchtgeschwindigkeit werden i. d. R. 4 m/s angenommen. 
 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band G 16.3 
Ersteller TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 
Stand 02.09.2003 103

10

Tab. 3-20: Ergebnisse der Ermittlung der Personenschäden im GTL Flörsheim für das 
Unfallfolgengebiet Süd 

Personenschäden durch den Großbrand im Unfallfolgengebiet Süd 
 Tanklager Tennis-

anlage 
Klär-
anlage 

Bauhof Sum-
me 

Entfernung vom Flammen-
rand [m] 

60 20 20 60  

Bestrahlungsstärke 
[kW/m2] 

6,3 9,1 9,1 6,3  

Anzahl Personen 24 60 10 40 134 
P (Wahrscheinlichkeit) zu 
sterben [%] 

0,07 0,9 0,9 0,07  

P für Verbrennungen 2. 
Grades [%] 

0,8 11,7 11,7 0,8  

P für Verbrennungen 1. 
Grades [%] 

81,9 85,9 85,9 81,9  

Tote 0,02 0,54 0,09 0,03 1 
Verletzte 0,2 7,0 1,2 0,3 9 
(Leichtverletzte) 19,7 51,5 8,6 32,8 113 

 
Tab. 3-21: Ergebnisse der Ermittlung der Personenschäden im GTL Flörsheim für das 
Unfallfolgengebiet Nord 

Personenschäden durch den Großbrand im Unfallfolgengebiet Nord 
 Tanklager Tennis-

anlage 
Klär-
anlage 

Bauhof Sum-
me 

Entfernung vom Flammen-
rand [m] 

30 150 20 20  

Bestrahlungsstärke 
[kW/m2] 

8,1 3,4 9,1 9,1  

Anzahl Personen 20 60 10 40 134 
P (Wahrscheinlichkeit) zu 
sterben [%] 

0,5 -- 0,9 0,9  

P für Verbrennungen 2. 
Grades [%] 

6,2 -- 11,7 11,7  

P für Verbrennungen 1. 
Grades [%] 

89,8 8,2 85,9 85,9  

Tote 0,09 -- 0,09 0,36 1 
Verletzte 1,2 -- 1,2 4,7 7 
(Leichtverletzte) 18,0 4,9 8,6 34,4 66 
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3.2.3.3 Zusammenfassende Beurteilung 

Bei einem Flugzeugabsturz auf das GTL Flörsheim ist als die relevante Gefährdung 
die Wärmestrahlung des sich schnell bildenden Großbrands zu sehen. Diese stellt 
aber selbst unter Berücksichtigung von Maximalannahmen (wie z. B. das 
größtmögliche Unfallfolgengebiet, Gleichsetzung desselben mit der Brandfläche) 
nach ca. 105 m Entfernung vom Flammenrand keine wesentliche Gefahr mehr für 
den öffentlichen Straßenverkehr dar und in ca. 240 m Entfernung besteht auch für 
empfindliche Gebäude keine Gefährdung mehr.  
 
Dies lässt sich damit begründen, dass sehr große Lachenbrände von 
Kohlenwasserstoffen mit hohem Molekulargewicht aufgrund der ungünstigeren 
Verbrennungsverhältnisse und des hohen Rußanteils eine relativ niedrige maximale 
Wärmestrahlung an der Flammenoberfläche (SEP) aufweisen, was bei der 
Berechnung der SEP durch Auswahl des entsprechenden Modells nach [39] 
berücksichtigt worden ist. 
 
Die Ermittlung der Personenschäden in den relevanten Gefährdungsbereichen 
ergab für beide Möglichkeiten (Unfallfolgengebiet Süd bzw. Nord) nur geringe 
Personenschäden: 1 Toter und 9 Verletzte bzw. 1 Toter und 7 Verletzte. Dies lässt 
sich auf die oben erwähnte relativ niedrige SEP sowie auf ausreichende 
Fluchtmöglichkeiten der betroffenen Personen zurückführen.  
 
Eine Darstellung des Risikos eines Flugzeugabsturzes auf das GTL Flörsheim im 
FN-Diagramm erübrigt sich somit, das Risiko ist als vernachlässigbar klein zu 
bewerten. 
 

Abb. 3-13 FN-Diagramm für das Großtanklager Flörsheim 
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Die Darstellung der Ergebnisse im FN-Diagramm zeigt, dass sowohl der 
Planungsfall wie der Istfall (mit einer etwas höheren Eintrittsfrequenz) deutlich 
unterhalb der Akzeptanzlinie liegen und ein akzeptables Risiko darstellen. 
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4 Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Beurteilung, welchen Einfluss der 
Flugbetrieb des Frankfurter Flughafens auf die störfallrelevanten Betriebsbereiche 
bzw. Anlagen im 40 km x 40 km Umfeld hat. Insbesondere sollte beurteilt werden, 
welches Risiko von Störfällen als Sekundärereignissen flugbetrieblicher 
Primärereignisse (z.B. Flugzeugabsturz) ausgeht und wie sich die Risikosituation 
nach Errichtung der Landebahn Nordwest ändert (Soll-Ist-Vergleich). 
Hervorzuheben ist, dass lediglich das zusätzliche Risiko durch Sekundärereignisse 
mit gefährlichen Stoffen beurteilt wurde, da die Todesopfer im Flugzeug sowie 
innerhalb des Unfallfolgenradius grundsätzlich – also auch außerhalb von 
Betriebsbereichen nach StörfallV - zu beklagen wären. 
 
Um die Risikobeurteilung systematisch und nachvollziehbar zu gestalten wurde 
eine dreistufige Vorgehensweise gewählt, die zur Risikoquantifizierung dienen 
sollte: 
 

a) Die im GfL-Gutachten [27] ermittelten Einzelrisikowerte wurden als 
Eintrittsfrequenz für ein flugbetriebliches Primärereignis zugrunde gelegt. 

b) Anhand der Stoffliste nach Anhang I der StörfallV, der örtlichen 
Gegebenheiten und der Auswertung bereits eingetretener Störfälle wurde 
die maximale Schadenskategorie abgeschätzt. Zusammen mit der 
Eintrittsfrequenz für ein flugbetriebliches Primärereignis erfolgt eine grobe 
Risikobeurteilung über eine quantitative Risikomatrix. Auf Basis der 
Matrixeinstufung wurde entschieden, ob eine detailliertere Risikobeurteilung 
in Form einer Einzelfallbetrachtung erforderlich ist oder nicht. 

c) In der ggf. erforderlichen Einzelfallbetrachtung wurden die repräsentativen, 
das Gefahrenpotenzial abdeckenden Störfallszenarien identifiziert. Anhand 
dieser Szenarien wurden Frequenzen (Wahrscheinlichkeiten pro Jahr) für 
den Schadenseintritt ermittelt und das Ausmaß der einzelnen 
Schadensereignisse quantifiziert. Die Risikobeurteilung erfolge anhand von 
FN-Diagrammen nach dem schweizerischen / niederländischen Ansatz. 

 
Einzelfallbetrachtungen waren nur für drei Betriebsbereiche erforderlich: 
Betriebsbereich Kelsterbach sowie die Großtankläger Raunheim und Flörsheim. 
 
Für alle anderen Betriebsbereiche ergab sich zum einen aufgrund minimaler 
Wahrscheinlichkeiten kleiner 10-11/a, also über das Zeitmaß der Erdgeschichte 
hinaus gehend, ein vernachlässigbares Risiko aufgrund flugbetrieblicher 
Primärereignisse. Zum anderen folgte aus der Risikoeinstufung in die Risikomatrix 
keine Notwendigkeit für eine Einzelfallbetrachtung, da die Kombination aus 
Eintrittsfrequenz für flugbetriebliche Primärereignisse und konservativ 
abgeschätzter Schadenskategorie zu einem niedrigen bzw. mittleren, jedoch 
akzeptablem Risiko führte. Eine signifikante Änderung der Risikosituation durch die 
mögliche Errichtung einer Landebahn Nordwest ergab sich lediglich für den 
Standort Ginsheim-Gustavsburg, der jedoch noch deutlich im akzeptablen Bereich 
liegt. 
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Die Einzelfallbetrachtung für den Betriebsbereich GTL Raunheim führte zu dem 
Ergebnis, dass sowohl im Istfall wie im - mit einem Risikoanstieg verbundenen - 
Planungsfall die schweizerischen und niederländischen Akzeptanzkriterien für das 
Chemierisiko eingehalten werden. 
 
Die Einzelfallbetrachtung für den Betriebsbereich GTL Flörsheim ergab eine 
deutliche Einhaltung der schweizerischen und niederländischen Akzeptanzkriterien 
(bei leichter Risikoerniedrigung im Planungsfall). 
 
Die Einzelfallbetrachtung für den Betriebsbereich Kelsterbach ergab insgesamt eine 
Risikoerhöhung, wobei diese durch folgende Umstände zu erklären ist: 
 
− Für die Ethylenverdichterstation erhöhte sich aufgrund der Nähe zur Landebahn 

Nordwest deutlich die Eintrittsfrequenz für ein flugbetriebliches Primärereignis. 
− Für den Betriebsbereich Kelsterbach ist ein Zuwachs von 500 Mitarbeitern 

vorgesehen, was sich auf die Personendichte und damit im Ereignisfall auf das 
Schadensausmaß auswirkt.  

− In nordwestlicher Nähe des Betriebsbereichs Kelsterbach soll das 
Gewerbegebiet Mönchhof mit 10.000 Arbeitsplätzen erschlossen werden. Auch 
dies führt bei Störfällen auf dem Betriebsbereich zu einer Erhöhung des 
Schadensausmaßes außerhalb des Werks. 

 
Dennoch ergibt die Darstellung im FN-Diagramm, dass nach schweizerischen und 
niederländischen Akzeptanzkriterien für das Chemierisiko der Betrieb der 
Ethylenverdichterstationen, der bestehenden Ticona-Anlagen, der im Planungsfall 
geplanten Erweiterung der Anlagen und der Flughafenbetrieb mit und ohne 
Landebahn Nordwest vereinbar sind. Daneben können zusätzliche Maßnahmen 
getroffen werden, um das Risiko im Planungsfall weiter zu reduzieren. Dazu gehört 
insbesondere die Einbindung des Gewerbegebiets Mönchhof in die 
Katastrophenschutzplanung. 
 
Abschließend ist zu unterstreichen, dass die angewandten schweizerischen / 
niederländischen Akzeptanzkriterien für das Chemierisiko im Vergleich zur 
Akzeptanz anderer gesellschaftlicher Risikobereiche (z.B. Verkehr) als relativ 
streng anzusehen sind. Das heißt, dass die Erfüllung dieser Akzeptanzkriterien in 
den hier betrachteten Betriebsbereichen nach StörfallV grundsätzlich ein hohes 
Maß an Sicherheit gewährleisten.  
 
 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band G 16.3 
Ersteller TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 
Stand 02.09.2003 108

5 Anhang I: Gefährdungsbereiche, 
Ereignisbäume sowie Betroffenheit zu den 
Störfallszenarien am Standort Kelsterbach 
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5.1 Anhang IA: - BF3-Lageranlage: Direkteinwirkung 
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Abb. 5-1 Ereignisbaum + Gesamtbetroffenheit, BF3-Menge: 1250 kg 
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Abb. 5-2 Ereignisbaum + Gesamtbetroffenheit, BF3-Menge: 1250 kg 
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Abb. 5-3 Ereignisbaum + Betroffenheit Autobahn A3, BF3-Menge: 1250 kg 
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Abb. 5-4 Ereignisbaum + Betroffenheit Bundesstraße B43, BF3-Menge: 1250 kg 
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Abb. 5-5 Ereignisbaum + Betroffenheit Gewerbegebiet Mönchhof, BF3-Menge: 1250 kg 
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Abb. 5-6  Ereignisbaum + Betroffenheit Eddersheim, BF3-Menge: 1250 kg 
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Abb. 5-7  Ereignisbaum + Betroffenheit Standort Kelsterbach, BF3-Menge: 1250 kg 
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Abb. 5-8  BF3-Gefährdungsbereiche im Freien, BF3-Menge: 1250 kg,   
 ungünstigste Ausbreitungssituation, Wärmeemission < 6 MW 
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Abb. 5-9  BF3-Gefährdungsbereiche im  Raum, BF3-Menge: 1250 kg,    
 Luftwechselrate nL = 5 h-1, ungünstigste Ausbreitungssituation,   
 Wärmeemission < 6 MW 
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Abb. 5-10  BF3-Gefährdungsbereiche im Freien, BF3-Menge: 1250 kg,  
 mittlere Ausbreitungssituation, Wärmeemission < 6 MW 
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Abb. 5-11  BF3-Gefährdungsbereiche im  Raum, BF3-Menge: 1250 kg,    
 Luftwechselrate nL = 5 h-1, mittlere Ausbreitungssituation, Wärmeemission < 6 MW 
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Abb. 5-12  BF3-Gefährdungsbereiche im Freien, BF3-Menge: 1250 kg,   
 ungünstigste Ausbreitungssituation, Wärmeemission ≥ 6 MW 
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Abb. 5-13  BF3-Gefährdungsbereiche im Freien, BF3-Menge: 1250 kg,  
 mittlere Ausbreitungssituation, Wärmeemission ≥ 6 MW 
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5.2 Anhang IB - BF3-Lageranlage: Einwirkung durch Trümmerwurf 
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Abb. 5-14 Ereignisbaum + Gesamtbetroffenheit, BF3-Menge: 500 kg 
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Abb. 5-15 Ereignisbaum + Gesamtbetroffenheit, BF3-Menge: 500 kg 
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Abb. 5-16  Ereignisbaum + Betroffenheit Autobahn A3, BF3-Menge: 500 kg 
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Abb. 5-17  Ereignisbaum + Betroffenheit Bundesstraße B43, BF3-Menge: 500 kg 
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Abb. 5-18  Ereignisbaum + Betroffenheit Gewerbegebiet Mönchhof, BF3-Menge: 500 kg 
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5.3 Anhang IC - Tanklager 84/85: Methanol-Lachenbrand 
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Abb. 5-23 Ereignisbaum + Betroffenheit, Methanol-Lachenbrand 
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Abb. 5-24  Gefährdungsbereiche Methanol-Lachenbrand, Windgeschwindigkeit 3 m/s 
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Abb. 5-25  Gefährdungsbereiche Methanol-Lachenbrand, Windgeschwindigkeit 1 m/s 
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5.4 Anhang ID - Tanklager 84/85: Methanol-Lachenbrand + BF3-Lageranlage: 
Einwirkung durch Trümmerwurf 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
 
 
 

 

138

Abb. 5-26 Ereignisbaum + Gesamtbetroffenheit Standort Kelsterbach bei   
 BF3-Freisetzung (BF3-Menge: 500 kg) + Methanol-Lachenbrand 
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Abb. 5-27 Ereignisbaum + Betroffenheit Standort Kelsterbach durch BF3 bei   
 BF3-Freisetzung (BF3-Menge: 500 kg) + Methanol-Lachenbrand 
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Abb. 5-28 Gefährdungsbereiche BF3-Freisetzung (BF3-Menge: 500 kg) im Freien +   
 Methanol-Lachenbrand (Windgeschwindigkeit: 3 m/s),   
 mittlere Ausbreitungssituation, Wärmeemission < 6 MW 
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Abb. 5-29 Gefährdungsbereiche BF3-Freisetzung (BF3-Menge: 500 kg) im Freien +   
 Methanol-Lachenbrand (Windgeschwindigkeit: 1 m/s),   
 ungünstigste Ausbreitungssituation, Wärmeemission < 6 MW 
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5.5 Anhang IE - Ethylenverdichterstation: Brand / Explosion von Ethylen 
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Abb. 5-30: Ereignisbaum + Betroffenheit bei Direkteinwirkung 
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Abb. 5-31: Ereignisbaum + Betroffenheit (exkl. S-Bahn) bei Trümmerwurf: NO-Seite 
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Abb. 5-32: Ereignisbaum + Betroffenheit (inkl. S-Bahn) bei Trümmerwurf: NO-Seite 
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Abb. 5-33: Ereignisbaum + Betroffenheit bei Trümmerwurf: SW-Seite 
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Abb. 5-34: Gefährdungsbereich Freistrahlfeuer (einfacher Freistrahl) 
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Abb. 5-35: Gefährdungsbereich Freistrahlfeuer (vereinter Freistrahl) 
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Abb. 5-36: Gefährdungsbereiche bei  sofortiger / verspäteter Zündung nach   
 Ethylenfreisetzung infolge Pipelinebruch NW-Seite der Station  
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Abb. 5-37: Gefährdungsbereiche bei  sofortiger / verspäteter Zündung nach   
 Ethylenfreisetzung infolge Pipelinebruch SO-Seite der Station  
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6 Anhang II: Unfallfolgengebiet und 
Gefährdungsbereiche zu den Störfallszenarien 
an den Standorten Raunheim und Flörsheim 

 
6.1 Anhang IIA: Großbrand im Großtanklager Raunheim 
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Abb. 6-1 Großbrand GTL Raunheim, Unfallfolgengebiet 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
 
 
 

 

154

Abb. 6-2 Großbrand GTL Raunheim, Gefährdungsbereiche 
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6.2 Anhang IIB: Großbrand im Großtanklager Flörsheim 

 
Abb. 6-3 Großbrand GTL Flörsheim, Unfallfolgengebiet Süd 
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Abb. 6-4 Großbrand GTL Flörsheim, Unfallfolgengebiet Nord 

 


